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30449 Hannover

Genehmigung n

1.1

Auf der Grundlage der $$ 4,6 u

) Bifte bel Schriftverkehr unbedingt die Organisationseinheit in der Anschrift angeben!

lhrZeichen:
lhre Nachritfrtvom:

UnserZeichen: 7N32.fi.1 3BUM{G501/21
Unsere Nachrichtvom:

!

Name:
Organisationsei nheit:

Ort:
Shaße, Zimmer:

Telefor/Fax:
E-Mail:

AnnettSchulz
42FDNaturund Umwelt
Aschersleben
Ermslebener Sf . n, Z| fl7
ou71M19nl-2W
aschulz@kreis.slk.de

Datum: 30.10.2023

(BlmSchG)
.'-:

2 Anhangs der Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen

vom 07.07 .2021, hier eingegangen am 20.07.2021, einschließlich der bis zum 21.09.2023 nachge-
reichten Unterlagen, unbeschadet der auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhenden Ansprü-
che Dritter die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von

6 Windenergieanlagen vom Typ VESTAS V162 (WEA)
mit einer Leistung von je 6,0 MW und einer Gesamthöhe von je 250 m

auf folgenden Grundstücken

Tel.: +49 3471 6844 Fa: +49 3471 684-561010 Btte Durcfrwahl btruEsl E-Mail: poststelle@kreis-slk.de E-Mails nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur.
Allgemeine Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr09:00 - 12:00 Uhr; Di auch 14:00 - 18:00 Uhr; Do auch 14:00 -'16:00 Uhr, Mittwoch geschlossen; Weitere Termine bitte vereinbaren.

Landrat: Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
Postanschrift (Briefe): 06400 Bernburg (Saale) Paketanschrift: Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale); Homepager w.salzlandkreis.de

Bankverbindung: Salzlandsparkasse IBAN: DE89 8005 5500 0220 0000 69 BIC: NOLADE2lSES
Datenschutzerklärung: https://\M.salzlandkreis.de/system/datenschutzerklaerung

V.

Bezeichnung der
WEA

Ort Gemarkung Flur Flurstück

WEA 01 39418 Staßfurt Brumby 11 21

WEA 02 39418 Staßfurt Brumby 11 17

WEA 03 39418 Staßfurt Brumby 11 31

WEA 04 39418 Staßfurt Brumby 11 21

WEA 05 39418 Staßfurt Brumby 11 1 14 (alt 33)

WEA 06 06429 Nienburg (Saale) Neugattersleben 10 1013
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und mit folgenden Standortkoordinaten

Bezeichnung der WEA
Standortkoordinaten ETRS

89/UTM Zone 32N
Ost Nord

WEA 01 684275 5750983

WEA 02 684026 5750604

WEA 03 684700 575081 5

WEA 04 684390 5750413
WEA 05 684847 5750390
WEA 06 684601 5750002

erteilt.

Die Windenergieanlagen vom Typ VESTAS V162 - 6,0 MW bestehen im Wesentlichen aus dem Turm
und dem Maschinenhaus (Gondel), einschließlich Dreiblattrotor mit aktiver Blattverstellung (Pitch-
regelung) und drehzahlvariabler Betriebsweise. Die Gesamthöhe der Anlagen beträgt 250 m bei ei-
ner Nabenhöhe von 169 m und 1

1.2
Die Genehmigung schließt s
setz (LuftVG) und die Baugen
die Zulassung einer Abweichu

1.3
Die Genehmigung erlischt für d
31. Oktober 2026 in Betrieb ge
lige WEA, wenn diese während

1.4

Die Genehmigung ist an die Neben
stimmungen gelten in gleichem Maße

ach $ 14 Abs.1 Luftverkehrsge-
sen-Anhalt (BauO LSA) sowie

LSA ein

nlage , wenn diese nicht bis zum
die Genehmigung für die jewei-

icht mehr betrieben worden ist.

itts lll gebunden. Die Nebenbe-
chnitt I Nr. 1.1 dieses Bescheides ge-

s7

Von

(NB}

unannten Windenergieanlagen, sofern nichts a sdrücklich festgelegt ist.

1.5

Nachtbetrieb (22:00 - 06:00 Uhr) ist erst dann zulässig, wenn die Einhaltung des vom Hersteller
angegebenen Schallleistungspegels der WEA nach Maßgabe der Nebenbestimmung 3.9.4 durch
Messung belegt und vom Salzlandkreis, Untere lmmissionsschutzbehörde, bestätigt worden ist.

1.6
Die Genehmigung wird mit dem Vorbehalt nachträglicher Auflagen erteilt, deren Notwendigkeit
sich aus dem Ergebnis der bauaufsichtlichen Prüfung der Standsicherheitsnachweise (Fundamente)
ergeben.

1.7

Die Kosten des Genehmigungsverfahrens werden der Antragstellerin auferlegt.
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Antragsunterlagen

Dieser Genehmigung liegen die in Anlage 2 genannten Unterlagen und Pläne zu Grunde, die Be-
standteil dieses Bescheides sind.

Nebenbestimmungen

3.1 Allgemein

3.1.1

Die WEA sind entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt ll dieses Bescheides genannten Un-
terlagen zu errichten und zu betreiben, soweit im Folgenden keine abweichenden Regelungen ge-
troffen werden.

3.1.2
Das Original oder eine beglaubigte Abschrift des bestandskräftigen,Bescheides und die dazugehöri-
gen Unterlagen sind den Mitarbeitern der Üben,,,rachungsbehörden auf Verlangen vorzulegen.

3.1.3
Die Antragstellerin hat den Baubeginn (Errichtung), die Fertigstellung und die beabsichtigte Nut-
zungsaufnahme (lnbetriebnahme) der WEA jeweils den zuständigen Uberwachungsbehörden min-
destens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Weitere in diesem Bescheid gesetzte Fristen
bleiben unberührt.

3.1.4
Mit der Anzeige zur lnbetriebnahme ist der Genehmigungsbehörde ein verantwortlicher Ansprech-
partner zu benennen, der für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage gemäß S 52 b BlmSchG
verantwortlich ist. Jeder Wechsel im Kreis der die Pflichten des Betreibers wahrnehmenden Perso-
nen im Sinne von $ 52 b BlmSchG ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

3.1 .5

Die WEA sind nach Herstellerangaben (Betriebsanleitung, Wartungsheft u. dgl.) zu betreiben und zu
warten.

3.1.6
Mit der lnbetriebnahme der Windenergieanlage(n), sind mindestens die folgenden Daten über das
Fernübenrvachungssystem aufzuzeichnen und den zuständigen Uberurrachungsbehörde auf Verlan-
gen vorzulegen:
- Windgeschwindigkeiten,
- Leistung und Drehzahl im 10-min-Mittel,
- Betriebsstörungen,
- Betriebsstillstände mit Angabe der Gründe (Sturm, Eisansatz, NaturJArtenschutz,

Schattenwurf, Schallschutz etc.)
- Durchführungvonlnspektionen,lnstandhaltungs-undWartungsarbeiten

Diese Daten sind zu sichern, in einem Betriebsbericht zu dokumentieren und für die gesamte Be-
triebszeit aufzubewahren.
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3.1.7
Ein Betreiberwechsel bzw. ein Verkauf der von der Genehmigung erfassten WEA ist der Genehmi-
gungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

3.2 Bauordnung und Brandschutz

Bedinqunq

3.2.1
Die Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass vor Baubeginn eine Si-
cherheitsleistung zur Finanzierung der Rückbaukosten nach dauerhafter Nutzungsaufgabe in Form
einer auf den Salzlandkreis ausgestellten, unbefristeten, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft un-
ter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage oder in Form einer Bareinzahlung über 320.000,00 € je
Windenergieanlage erbracht wird.

Mit den Bauarbeiten für die jeweilige WEA darf erst begonnen werden, wenn das Sicherungsmittel
durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde als geeignet anerkannt und die Bürgschaftsurkunde beim
Salzlandkreis hinterlegt bzw. die Zahlung eingegangen ist.

Auflaqen

Bauordnungsrecht

3.2.2
Der Baubeginn und die beabs
Hochbau des Salzlandkreises
($ 81 BauO LSA)

3.2.3
Der Prüfbericht Nr. Nl222lO6O-1 vom 22.07.2022 des Prüfingenieurs für Standsicherheit, Herrn Ul-
rich Beyer aus Magdeburg bildet die Grundlage für die nachstehend aufgeführten Auflagen und
Hinweise. Der Prüfbericht wird diesem Bescheid informativ beiqefüqt und ist nicht Bestandteil der
Genehmiqunq.

3.2.3.1
Vor dem Betonieren der Fundamente ist eine Baugrubenabnahme durch einen Sachver-
ständigen (Baugrundgutachter) durchführen zu lassen. Die Übereinstimmung der ange-
schnittenen Bodenschichten mit den Angaben des Baugrundgutachtens bzw. den in der Ty-
penprüfung angesetzten We(en ist zu bestätigen. Die Hinweise und Auflagen des Bau-
grundgutachtens sind zu beachten. Die Ergebnisse der tiefgründigen Baugrundverbesse-
rungen sind mit den Soll-Werten abzugleichen und zu bestätigen.

3.2.3.2
Die Konformitätskontrollen und Konformitätsnachweise für Beton sind auf der Grundlage der
DIN 1045-2 i. V. m. DIN EN 206-l durchzuführen.

3.2.3.3
Die Konformitätsbescheinigungen der WEA sind vor der dauerhaften lnbetriebnahme der
Anlagen dem Prüfingenieur für Standsicherheit vorzulegen.

l

ichtigte Nutzungsaufnahme sind dem Fachdienst Bauordnung und
mit den in der Anlage enthaltenen Formularen schriftlich anzuzeigen



Salzlandkreis
Genehmigung Nr. 501 nach $ 4 BlmSchG
Az: 7 0-l 32.30. I 38U M-06 -501 121

Seite 5 von74

3.2.3.4
Der Nachweis der Einhaltung der notwendigen Bodenkennwerte entsprechend Vorgabe in-
nerhalb der Typenprüfung ist im Zuge der Ausführungsplanung der Bodenverbesserungen
zu führen.

3.2.3.5
Ein Auftrag zur konstruktiven Bauüberwachung liegt dem Prüfingenieur für Standsicherheit
vor. Für die Abnahme der Bewehrung des Fundamentes sowie für die Schlussabnahme
sind rechtzeitige Terminabsprachen zu führen.

3.2.4
Die in den gutachterlichen Stellungnahmen, Gutachten und Prüfberichten für eine Typenprüfung ent-
haltenen Auflagen sind vollständig zu erfüllen.

3.2.5
Die Windenergieanlagen dürfen erst nach abschließender Überprüfung der ordnungsgemäßen Er-
richtung und sicheren Benutzung entsprechend $ 81 BauO LSA dauerhaft in Betrieb genommen
werden. Ein lnbetriebnahmeprotokoll mit der Bestätigung, dass die Auflagen in den gutachterlichen
Stellungnahmen sowie die bauordnungsrechtlichen Auflagen des Genehmigungsbescheides erfüllt
sind und dass die installie(en Anlagen mit den in derstatisöhen'Berechnung (Typenstatik) zu Grunde
liegenden Windenergieanlagen identisch; sind, ist vorzulegen

3.2.6
Die Standorte der einzelnen Windenergieahlagen sind nach Fertigstellung durch einen öffentlich be-
stel lten Vermessu ngsi ngen ieu r ode-r das Katasteramt ei nzu messen,.

Brandschutz

3.2.8
Die Zufahrten zu den Windenergieanlagen .sind,gemäß der ,,Richtlinie über Flächen für die Feuer-
wehr" in der Fassung von Februar 2OA7 aqszuführen.

3.2.g
Die einzelnen Windenergieanlagen sind eindeutig (durch Anlagenkennnummer o. dgl.) zu kennzeich-
nen. Die Kennzeichnung der Windenergieanlagen ist so am Turm anzubringen, dass diese bereits
von Weitem bei der Anfahrt für die Feuenrrrehr gut erkennbar ist.

3.2.10
Sind betriebliche Unterlagen zum Brandschutz aus vorherigen Baumaßnahmen im Windpark vor-
handen, sind diese nach Fertigstellung zu aktualisieren.

3.2.11
Für den Windpark ist ein Feuerwehrübersichtsplan nach DIN 1 4095 zu erstellen bzw. zu aktualisie-
ren, mit der Brandschutzdienststelle des Salzlandkreises abzustimmen und anschließend der örtlich
zuständigen Feuerwehr zu übergeben. Auf dem Übersichtsplan sind die Anlagen mit der Bezeich-
nung der Windenergieanlage gem. NB 3.2.9 zu versehen. Weiterhin sind jeder Anlage die Standor-
tinformationen im WG S 84 Format (Grad, Minute und Sekunde) zuzuordnen.

Der Feuerwehrplan ist vor der Drucklegung mit der zuständigen Brandschutzdienststelle des Salz-
landkreises abzustimmen.
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3.2.12
Die Feuerlöscher sind alle 2 Jahre einer regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen zu

unterziehen. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.

3.2.13
Für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung mit Sicherheitszeichen sind die in

Deutschland üblichen Zeichen nach DIN EN ISO 7010, ASR A1 .3, zu verwenden'

3.2.14
lm Übrigen sind die Vorgaben aus dem Brandschutzkonzept für die Errichtung einer Vestas WEA

des Typs EnVentus vom 29.10.2019 zu beachten und umzusetzen'

3.3 Denkmalschutz

Bedinqunq

It, dass vor Beginn der Bauar-
chen eine Untersuchung und

hrt wird, deren Einzelheiten

Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA) nd deren'
MD 2l- 1

esamt für Denkmalpflege und
die Bauherrin zu tragen hat.n sind u n

(vorgeschaltetes

Auflagen

3.3.2

vgl. OVG: 541 0).

Eine Kopie der gemäß Nebenbestimmung 3.3.1'zu schließenden Vereinbarung ist unverzüglich an

den Salzland kreis, U nteren Denkmalschutzbehörde (U DSCTB), zu senden.

3.3.3
Die für die Dokumentation vorgesehenen Flächen, welche durch die Bodeneingriffe in Anspruch ge-

nommen werden sowie alle arähäologischen Befunde sind so einzumessen, dass sie in die Landes-

koordinaten eingepasst werden können.

3.3.4
Die sich im Bereich der Maßnahme zeigenden archäologischen Befunde sind im Planum fachgerecht
zeichnerisch und fotografisch zu dokumentieren. Danach sind die Befunde durch fachgerechte

Schnitte und die Anlage von Profilen hinsichtlich ihrer Ausdehnung und Qualität zu untersuchen.

Auch die Profile müssen zeichnerisch und fotografisch dokumentiert werden. Für die Erstellung des
planums und der Profile sind geeignete Feingeräte zu verwenden. Schnitte und Profile sind maximal

bis zu der durch die Bodenauitauschmaßnahme erforderlichen Tiefe zuzüglich einer vom Einzelbe-

fund abhängigen Dokumentationstiefe anzulegen.

3.3.5
Der Bodenaushub und die Befunde sind nach archäologischen Funden zu durchsuchen. Diese müs-

sen fachgerecht gereinigt und aufgelistet werden, so dass eine lnventarisation der Funde möglich

ist.
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3.3.6

Besondere archäologische Funde - z. B. Bestattungen - sind einzumessen und gegebenenfalls im
Detail gesondert zeichnerisch und fotografisch zu dokumentieren.

3.3.7

Eine restauratorische Konservierung der geborgenen Funde hat bei fachlichem Erfordernis zu erfol-
gen.

3.3.8

Nach Abschluss der Geländetätigkeit ist nach gegenwärtigem wissenschaftlichen Standard [gültig
sind die Grabungsstandards des LDA, Abteilung Bodendenkmalpflege, zuzüglich der Detailabspra-
chen zu Besonderheiten der jeweiligen Fundstellel ein Grabungsbericht zu erstellen.

3.3.9
Die Durchführung der Dokumentation und die Anfertigung des Grabungsberichtes sind durch das
LDA oder deren Beauftragten durchzuführen.

3.4 Natur- und Artenschutz

Auflaqe

3.4.1
Die Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen sind nach Maßgabe der Antragsunterlagen, ins-
besondere des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) in der Fassung vom 't 1.10.2021sowie
der Ergänzung vom 08. Juni 2022 per E-Mail (Artenschutz im Windpark Förderstedt -Hamsterschutz-
flächen-) umzusetzen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist. Jegliche Abweichungen be-
dürfen vorab der schriftlichen Zustimmung des Salzlandkreises.

Bedingunqen

3.4.2
Die Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass vor Baubeginn die Flä-
chen auf denen die Pflanzungen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen realisiert werden sollen,
durch einen Eintrag im Grundbuch oder in das Baulastverzeichnis als Ausgleichsfläche mit Zweck-
bindung für die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gesichert werden.

3.4.3
Die Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass vor Baubeginn eine
Sicherheitsleistung zur Finanzierung der Herstellung feldhamsterfreundlicher Ersatzhabitate
(Maßnahmen V5 und CEFI lt. LBP) in Form einer auf den Salzlandkreis ausgestellten, unbefristeten,
selbstschuldnerischen Bankbürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage oder in Form
einer Bareinzahlung über 30.000,00 € erbracht wird.

Auflasen

3.4.4
Die Abschaltung der WEA bei Flächenbewirtschaftung ist zum Schutz der Greifvögel ganzjährig
(d. h. abweichend von Maßnahme V 6 lt. LBP auch außerhalb der Brutzeit) zu gewährleisten.
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3.4.5
Die Abschaltung der WEA zum Schutz der Fledermäuse (Maßnahme V4 lt. LBP) ist

- in der Zeit vom 20. Juli bis 30. September,
- bei Temperaturen ab 8'C sowie
- beiWindgeschwindigkeiten < 8 m/s

vorzunehmen

3.4.6
Der Nachweis über die lnstallation und Konfiguration des Fledermausschutzsystems (Bat Protection
System des WEA-Herstellers VESTAS) ist der Genehmigungsbehörde mit der Anzeige der lnbetrieb-
nahme der WEA (NB 3.1.3) vorzulegen.

3.4.7
Zur Überwachung der Funktion des Fledermausschutzsystems ist dem Salzlandkreis, Untere Natur-
schutzbehörde, jährlich zum 31.12 ein Bericht vorzulegen, welche die Einhaltung der vorgegebenen
Abschaltzeiten nachweist.

3.4.8
Die zur Bebauung vorgesehene landwirtschaftliche Nutzfläche ist vor Freimachung des Baufeldes
durch ein fachlich kompetentes lngenieurbüro auf das Vorkornmen des Feldhamsters zu untersuchen
(LBP Maßnahme V 5). Der unteren Naturschutzbehörde des Salzlandkreises ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich an den Kontrollen zu beteiligen

3.4.9
Die Flächen zum Hamsterschutz (3 ha in der Gemarkung Neugattersleben, Flur 6, auf Teilflächen
der Flurstücke 1005-1006-1007-1008-1010-1011 gemäß Lageplan,vom 08.06.2022) sind dauerhaft
für den Zeitraum des Betriebs der: Windenergieanlagen zu sichern und vorzuhalten.

3.4.10
Die in den Antragsunterlagen dargestellten Kompensationsmaßnahmen und Vermeidungsmaßnah-
men sind spätestens zum Baubeginn umzusetzen. Erforderliche Abweichungen bedürfen vor Aus-
führung der Maßnahme einer schriftlichen Zustimmung des Salzlandkreises, Untere Naturschutzbe-
hörde.

3.4.11
Die geplanten Pflanzungen der Kompensationsmaßnahmen sind innerhalb einer Vegetationsperiode
nach Entstehung des Eingriffs fertigzustellen. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist gemäß
der DIN - Vorschriften 18916 und 18919 zu gewährleisten.

3.4.12
Die Realisierung der Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen und der notwendigen artenschutzrechtli-
chen Abschaltzeiten ist zu dokumentieren. Einmal pro Jahr ist der Genehmigungsbehörde über den
Realisierungsstand Bericht zu erstatten. Die jährliche Berichterstattung wird für eine Zeit von zu-
nächst fünf Jahren nach Realisierungsbeginn festgelegt und kann in Abhängigkeit vom Stand der
Maßnahmen verlängert werden.
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3.5 Bodenschutz

3.5.1
Der Bau und der Betrieb der Anlagen haben so zu erfolgen, dass Bodenverunreinigungen verhindert
werden (wie zum Beispiel sorgsamer Umgang mit verunreinigenden Stoffen). Das gilt auch für die
späteren Rückbaumaßnahmen.

3.5.2
Sollten bei den anstehenden Erdbauarbeiten/Baumaßnahmen Belastungen des Bodens mit umwelt-
gefährdenden Stoffen festgestellt werden, die eine schädliche Bodenveränderung oder eine Altlast
vermuten lassen (erkennbar z.B. durch auffällige Bodenfärbung, Ölverunreinigungen, stechenden
Geruch, untypische Bodenbestandteile wie Abfälle usw.), sind die Arbeiten sofort einzustellen und
die untere Bodenschutzbehörde des Salzlandkreises ist umgehend zu informieren.

3.5.3
Die Flächeninanspruchnahme (Versiegelung) des Bodens für die Baumaßnahme ist auf das hierfür
notwendige Maß zu beschränken.

3.5.4
Nach Beendigung der Arbeiten sind die natürlichen sowie die Ertragsfähigkeit der
vorübergehend genutzten Flächen (2.8. Lager- und ngen) wiederherzustellen

3.5.5
Der bei den Baumaßnahmen anfallende humose Oberbode en) ist getrennt vom Unter-

vor Verni tung oder Vergeudung zu schüt-
la ichen bzw. gärtnerischen

n, die für Bauzufahrten, Baustel-
genommen werden

n (Mu
boden zu lagern, in nutzbarem Zus
zen sowie auf den Flächen wieder
Nutzung zuzuführen
leneinrichtungen und

tand zu erhalten und
zu verwenden oder

3.6 Landwirtschaft

3.6.1
Die Baumaßnahmen sind vor Beginn mit dem Bewirtschafter der betroffenen landwirtschaftlichen
Flächen abzustimmen.

3.6.2
Es ist zu gewährleisten, dass Meliorations- oder Drainageanlagen sowie Entwässerungsgräben
durch die Baumaßnahme nicht in ihrer Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt werden

3.6.3
Die zur Erschließung genutzten Wirtschaftswege sind in ihrem Zustand zu erhalten oder zu verbes-
sern.

3.6.4
Beim Aushub von Erde sind Mutterboden und Unterboden getrennt zu lagern und beim Wiederver-
füllen in der ursprünglichen Reihenfolge einzuarbeiten.



Salzlandkreis
Genehmigung Nr. 501 nach $ 4 BlmSchG
Az: 7 O-l 32.30. 1 38 U M-06 -501 121

Seite 10 von 74

3.7 Luftverkehrsrecht

3.7.1
Mindestens sechs Wochen vor Baubeginn sind der oberen Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-
Anhalt (Landesvenualtungsamt, Referat 307, Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle (Saale) unter An-
gabe des Aktenzeichens 307.5.3.30314-7012021 und der DSF-Bearbeitungsnummer OZAF ST
10076-1 bis ST 10076-6 über die Genehmiqunqsbehörde für jede Windenergieanlage die endgülti-
gen Daten zur Veröffentlichung als Luftfahrthindernis

1. Name des Standortes
2. Art des Luftfahrthindernisses
3. geographische Standortkoordinaten: Grad, Min., Sek. mit Angabe des Be-

zugsellipsoid nach Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS- Empfän-
ger gemessen

Höhe der Bauwerkspitze (m ü. Grund)
Höhe der Bauwerkspitze (m ü..NN)
Hindernisbefeuerung ( Beschreibung)
Verwendung des in Anlage 8 bglgefügten

Diese Anzeige ist nachrichtlich per E'Mai an das lnfrastruktur; Umweltschutz
und Dienstleistungen der Bundeswehr
chens Vll-461-21-BlA zu senden.

) unter Angabe des Zei-

4.

5.

6.

schriftlich und unter ulars bekanntzugeben

,'

3.7.2
Des Weiteren ist der oberen Luftfahrtbehörde ebenfalls über die Genehmigungsbehörde die Fertig-
stellung spätestens 4 Wochen nach Errichtung schriftlich anzuzeigen.

Diese Anzeige ist nachrichtlich per E-Mail auch an das Bundesamt für lnfrastruktur; Umweltschutz
und Dienstleistungen der Bundeswehr (baiudbMoeb@bundeswehr.org) unter Angabe des Zei-
chens Vll-461-21-BlA zu senden.

3.7.3
An jeder Windenergieanlage ist eine Tages- und Nachtkennzeichnung gemäß der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AW) wie folgt anzubringen.

Taqeskennzeichnunq:

3.7.4
Für die Tageskennzeichnung sind die Farbtöne lichtgrau (RAL 7035) und verkehrsrot (RAL 3020) zu
verwenden.

3.7.5
Die Rotorblätter sind grau und im äußeren Bereich durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge (außen
beginnend6mrot-6mgrau-6mrot)zukennzeichnen.DieäußerenFarbfeldermüssenrotsein.
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3.7.6
Das Maschinenhaus ist auf halber Höhe umlaufend rückwärtig mit einem 2 m hohen roten Streifen
zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und /oder konstruktionsbedingt unterbro-
chen werde. Grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinen-
hausseite beanspruchen.

3.7.7
Der Mast ist in ca. 40 t 5 m über Grund beginnend mit einem 3 Meter hohen roten Farbring zu
versehen

Nachtkennzeichnunq:

3.7.8
Die Nachtkennzeichnung ist durch das ,,Feuer W, rot" ES (,,enrrreiterte Spezifikation") auszuführen
und mit sichtweitenabhängiger Lichtstärkenreduzierung zu betreiben.

3.7.9
Zur Reduzierung der Nennlichtstärke bei ,,Feuer W, rot" sind vom Deutschen Wetterdienst (DWD)
anerkannte meteorologische Sichtweitenmessgeräte zu verwenden. lnstallation und Betrieb haben
nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung
von Luftfahrthindernissen zu erfolgen

3.7.10
Auf dem Maschinenhausdach sind Feuer: W, rot ES so zu installieren, dass immer mindestens ein
Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt
auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf Aufständerungen - angebracht werden.

3.7.11
Eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene ist am Turm auf halber Höhe zwischen Grund und der
Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach so anzubringen, dass aus jeder Richtung min-
destens zwei Hindernisfeuer sichtbar sind.
(Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um
bis zu 5 Meter nach oben oder unten abgewichen werden.)

Es ist (2. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie
bei einer mit der Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sicht-
bar ist.

3.7.12
Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung sind Dämmerungsschalter (gem. Nr
3.9 AW), die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

3.7.13
Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf
00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung t 50 ms zu starten.

3.7.14
Die Aktivierung der Nachtkennzeichnung hat bedarfsgesteuert zu erfolgen und ist mit einer dauerhaft
aktivierten lnfrarotkennzeichnung gemäß AW Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 zu kombinieren.
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3.7.15
Die zusätzliche lnfrarotkennzeichnung ist nach Anhang 3 der AW auszuführen und auf dem Dach
des Maschinenhauses anzubringen.

3.7.16
Die bedarfsgesteuert Aktivierung der Nachtkennzeichnung muss alle Anforderungen der AW (An-
hang 6) erfüllen und ist der zuständigen oberen Luftfahrtbehörde anzuzeigen. Mit der Anzeige sind
folgende Unterlagen vorzulegen :

a) Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 durch eine vom Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale lnfrastruktur benannte Stelle;

b) Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers über die standortbezogene Erfül-
lung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien nach Anhang 6, Nummer 2.

3.7.17
Es ist zu gewährleisten, dass sich die Befeuerung bei Ausfall der Spannungsquelle automatisch auf
ein Ersatzstromnetz umschaltet.

3.7.18 :

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (2.B. LED) kann auf ein ,,redundantes
Feuer" mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das
Leuchtmittel bei einem Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird.

3.7.19
BeiAusfall eines Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber und an die obere Luft-
fahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt (Kerstin.Keirath@lvwa.sächsen-anhalt.de) erfolgen.

3.7.20
Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in Langen
telefonisch unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder,per E-Mail notam.office@dfs.de unver-
züglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben.
Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
lst eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, sind die NOTAM-Zenlrale, die zustän-
dige obere Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt und die zuständige Genehmigungsbehörde
nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.

3.7.21
Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstrom-
versorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleis-
tet. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung si-
cherzustellen.

3.7.22
Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Er-
satzstromversorgung dart 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die lnfrarot-
kennzeichnung.
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3.7.23
Beim Einsatz von Kränen, sind diese ab 100 m über Grund mit einer Tageskennzeichnung und an
der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.

3.7.24
Die in den o. g. Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hinder-
nishöhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.

3.7.25
Der Bauherr hat den Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu beheben. Mit lnbetriebnahme
der WEA geht diese Pflicht auf den Betreiber über

3.7.26
Vor Baubeginn hat der Bauherr dem Referat 307 des Landesvenvaltungsamtes eine verantwortliche
Person bzw. Firma oder Unternehmen mit Anschrift und Telefon-Nr. schriftlich bekannt zu geben, die
einen Ausfall der Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die lnstandsetzung zuständig ist.

3.7.27
Vor lnbetriebnahme hat der Betreiber dem Referat 307 des Landesverwaltungsamtes eine verant-
wortliche Person bzw. Firma oder Unternehmen mit Anschrift und Telefon-Nr. schriftlich bekannt zu
geben, die einen Ausfall der Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die lnstandsetzung zuständig ist.

3.7.28 :

Dem Landesvenrualtungsamt ist über die Genehmigungsbehörde unter dem Az.: 307.5.3. 30314-
70l2O21zusammen mit der Anzeige über die Fertigstellung der Windenergieanlagen eine Hersteller-
bescheinigung über die Ausstattung der Tages- und Nachtkennzeichnung vorzulegen.

3.8 Betriebssicherheit

3.8.1

Jede WEA muss an eine ständig mit sachkundigem Personal besetzte Fernübenruachungsstelle an-
geschlossen sein, der alle sicherheitsrelevanten Betriebsdaten übermittelt werden. Die Auslösung
des Sicherheitssystems muss in der Fernüberwachungsstelle signalisiert werden.

3.8.2
Die antragsgegenständlichen WEA sind mit dem in den Antragsunterlagen beschriebenen Eiserken-
nungssystem (,,BLADEcontrol lce Detector",kutz: BID) auszurüsten. Bei möglichem Eisansatz und
bei der Gefahr eines möglichen Eisabwurfs sind die Anlagen in Ruhestellung zu halten.

3.8.3
Die Steuerung der Windenergieanlagen ist so einzustellen, dass sie den Betrieb nach einem erkann-
ten Eisansatz erst nach erfolgter Sichtkontrolle durch manuelle Bedienung wieder aufnimmt. Das
Ergebnis der Kontrolle ist im Betriebstagebuch festzuhalten.
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3.9 lmmissionsschutz

Lärmschutz

Betriebsfahrweise Schall WEA 0 1 -06

3.9.1

Für den Betrieb derWEA 01-06 sind folgende Einzahlwerte des Schallleistungspegels sowie das
dazugehörige Oktavspektrum (Le,max,Okt und Lo,max,Okt / obere Vertrauensgrenze der Schallleis-
tungspegel von 90%) im Modus PO6000 mit einer maximalen Leistung von 6.000 kW zulässig:

Oktav-Schallleistungspegel (nach Herstellerdokument Nr.0079-9581.V07 (021202111

Frequenz JHzl 63 125 250 500 1000 2000 4000 Summe
LWA, Hersteller,
Vmax ldBl

85,6 93,1 97,7 99,4 98 3 94,2 87,3 104,3

Le, max, Okt [dB] 87,3 94,8 99 4 1 0 1 1 100,0 95,9 89,0 104,3 + 1,7 =
106,0

Lo, max, Okt [dB] 87,7 95,2 99 8 101,5 100,4 96,3 89,4 104,3 + 2,1 =
1 4

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,max,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen
des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung
von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden. Sie gelten zudem als Vorbelastung
für nachfolgende, zu genehmigende WEA.

Ton ale/i m p ul sh altige G erä u sche
3.9.2
Die Betriebsgeräusche der WEA dürfen an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen
(maßgebliche lmmissionsorte gemäß NB 3.9.6) keine nach TA Lärm immissionswirksamen tonalen
oder im pulshaltigen Auffäl I ig keiten im Freq uenzspektrum aufweisen.

Tieffreq u e nte G eräu sch e

3.9.3
Die von der Windenergieanlage ausgehenden tieffrequenten Geräusche mit einem Frequenzbereich
unter 90 Hz dürfen in den am stärksten betroffenen Wohnräumen der maßgeblichen lmmissionsorte
bei geschlossenen Fenstern und Türen keine Einzeltöne hervorrufen, die die Anhaltswerte des Bei-
blatts 1 der DIN 45680 (Ausgabe 03-1997) überschreiten.

Nachtbetrieb
3.9.4
Betrieb der WEA 01 - 06 während der Nachtzeit (22:00 - 06:00 Uhr) wird unter der aufschiebenden
Bedingung gestattet, dass zuvor

- der Nachweis über die Einhaltung der beauflagten Schallleistungspegel der WEA V162-6.0
der oberen Vertrauensgrenze Le, max sowie die Schallleistungspegel der einzelnen Oktav-
spektren und Lo, max, Okt durch Messung einer bekannt gegebene Messstelle gem. S 29b
BlmSchG erbracht worden ist

und
- der Salzlandkreis (Untere lmmissionsschutzbehörde) die Freigabe erteilt hat.
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Der Messtechnische Nachweis ist entweder durch
- Dreifachvermessung (Variante 1) oder
- einen unabhängigen Messbericht (Einfachvermessung) vor Inbetriebnahme und eine Ab-

nahmemessung innerhalb von 12 Monaten nach lnbetriebnahme (Variante 2) zu erbringen.

3.9.5
Die Messungen nach NB 3.9.4 soll als Emissionsmessung auf Grundlage der,,Technischen Richtlinie
für Windenergieanlagen / Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte" in der derzeit gültigen Fas-
sung erfolgen. Der Nachweis durch Vermessung baugleicher Anlagen an anderer Standorte ist zu-
lässig. Werden bei der emissionsseitigen Messung nicht alle messtechnisch ermittelten Oktavschall-
leistungspegel Lo,max,Okt dB(A) gemäß NB 3.9.1 eingehalten, kann der Nachweis des genehmi-
gungskonformen Betriebs über eine erneute Ausbreitungsrechnung erbracht werden. Diese Kontroll-
rechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsrechenmodell durchzuführen, welche in der Schal-
limmissionsprognose zum Genehmigungsantrag angewandt wurde. Als Eingangsdaten sind die obe-
ren Vertrauensbereichsgrenzen der vermessenen Oktavschallleistungspegel Lo,Okt,Vermessung
pro BlN, welche immissionsseitig den höchsten Beurteilungspegel erzeugen, anzusetzen. Der Nach-
weis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten Teilimmis-
sionswerte der betroffenen WEA 01 bis 06 die in Tabelle 3 der Schallimmissionsprognose des lnge-
nieurbüros PLANGIS, Projektnummer: 4 20_04 aufgelisteten Verg leichswerte
nicht überschreiten

Geräuschimmissionen

3.9.6
Die WEA 01 bis 06 dürfen an den issionsorten folgende Beurtei-
lungspegel Lr im Tages- und Nachtzeitraum nach cht überschreiten

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der
Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

lmmissionsort Lr taqs in dB(A) Lr nachts in dB(A)
A - Neugattersleben, Bahnhof 2 54,0 42,7
B - Am Dornbuschfeld 6, Löbnitz 54,O 39,0
C - Fabrikstr. 11, Hohenerxleben 49,0 33,0
D - Alte Schenkenbreite 21, Hohenexleben 44,0 32,2
E - Alte Schenkenbreite 32, Hohenerxleben 44,Q 31,5
F - Ganteweq 6, Staßfurt 44,O 17,9
G - Maqdeburq-Leipziqer-Str. 75, Förderstedt 54,0 30,5
H - Hinter den Gärten - Neubau, Förderstedt 44,0 28,6
| - Triftweq 24a, Förderstedt 54,0 30,7
J - Alte Dorfstr. 24, Ullnitz 54,0 35,7
K - Str. der Einheit 13, Ullnitz 54,0 35,0
L - Neuer Weg 4, Ullnitz 49,0 34,8
M - Staßfurter Weq 7, Brumbv 49,0 32,4
N - Nienburqer Weq 11, Brumbv 49,0 30,1
O - Am Fuchsberq 1, Brumby 44,0 29,1
P - Förderstedter Str. 33, Neugattersleben 54,0 32,9
Q - Zum Bahnhof 11, Löbnitz 49,0 37,0
R - Am Park 9, Hohenexleben 49,0 32,6
S - Birkenweg 12, Hohenerxleben 49,0 32,8
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Überwachungsmessung
3.9.7
Sollte eine Übenryachungsmessung erforderlich sein, ist diese durch eine nach S 29b BlmSchG zu-
gelassene Messstelle auf Grundlage der,,Technischen Richtlinie fürWindenergieanlagen / Teil 1:

Bestimmung der Schallemissionswerte" (FGW-Richtlinie in der derzeit gültigen Fassung) durchzu-
führen.

Der Nachweis eines genehmigungskonformen Betriebs ist dann erbracht, wenn die an der zu errich-
tenden WEA messtechnisch bestimmten Oktavschallleistungspegel Lo,Okt,Vermessung pro BIN mit
dem höchsten gemessenen Schallleistungspegel die in den NB 3.9.1 festgelegten Le,max,Okt nicht
überschreiten.

Vor Durchführung der Messung ist das Messkonzept mit dem Salzlandkreis, Untere lmmissions-
schutzbehörde abzustimmen.

Werden nicht alle Werte des Le,max,Okt eingehalten, kann der Nachweis des genehmigungskonfor-
men Betriebs über eine erneute Ausbreitungsrechnung der betroffe nen WEA erbracht werden. Diese

zuführen, welches in der Schal-
Als Eingangsdaten sind die ge-

mit dem höchsten gemessenen
Summenschallleistungspegel zuzüglich des 90 % - lls der Messunsicherheit anzu-
setzen. Der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs gilt;dann als erbracht, wenn die so
ermitteltenTeilimmissionswerte der betroffenen WEA 01 bis 06 die in Tabelle 3 der Schallimmissi-
onsprognose des lngenieurbüros PLANGIS, Projektnummer: 4_20 .047 vom 04.06.2021 aufgeliste-
ten Vergleichswerte nicht überschreiten. :

Konform itäfsbescheln igu ng der WEA
3.9.8
Spätestens eine Woche vor lnbetriebnahme der WEA ist dem Salzlandkreis, Untere lmmissions-
schutzbehörde durch eine Herstellerbeschdinigu4g zu belegen, dass die jeweils errichtete WEA in
ihren wesentlichen Elementen und in ihrer Regelung mit der Anlage übereinstimmt, die der akusti-
schen Planung zugrunde lag (Konformitätsbescheinigung).

3.9.9
Störenden Lichtblitzen (Discoeffekten) ist durch die Verwendung nicht reflektierender Farben und
matter Glanzgrade gemäß DIN 67530/lSO 2813-1978 für Turm, Kanzel und Rotorblätter unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung der Anforderungen der DIN 6171-1 vorzubeugen. Eine Erklärung des Her-
stellers über die eingesetzten Außenanstriche, die nachweist, dass nicht reflektierende Farben zum
Einsatz gekommen sind, ist der Genehmigungsbehörde vor lnbetriebnahme der WEA vorzulegen.

3.10 Arbeitsschutz

3.1 0.1

Vor lnbetriebnahme der Windenergieanlagen hat der Arbeitgeber durch eine Beurteilung die für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln. Bei der Gefährdungsbeurtei-
lung sind insbesondere auch vorhersehbare Betriebsstörungen, die Gefährdungen bei den Maßnah-
men zu deren Beseitigung sowie Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen.
($ 5 ArbSchG i. V. m. S 3 BetrSichV)
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3.10.2
Für den Notfall sind die erforderlichen Maßnahmen (2. B. Übergabe eines Lageplans, Registrierung
im Windenergieanlagen- Notfall- lnformationssystem) mit der für die Windenergieanlagen zuständi-
gen Rettungsleitstelle vorzusehen, um eine schnelle Erreichbarkeit der jeweiligen Windenergiean-
lage durch die Rettungs- und Hilfskräfte (Feuenvehr, Rettungssanitäter) im Einsatzfall zu gewähr-
leisten. Die schnelle Erreichbarkeit der Windenergieanlagen ist auch während der Errichtung der
Anlage zu gewährleisten. ($ 10 ArbSchG)

3.10.3
Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen sind entsprechend
der ASR 41 .3 dauerhaft zu kennzeichnen. (S 3 ArbStättV i. V. m. Anhang PkL 2.3 und $ 3a ArbStättV
i. V. m. ASR 41.3)

3.10.4
Gefahrenbereiche der Windenergieanlagen sind gegen unbefugtes Betreten zu sichern und zu kenn-
zeichnen. ($ 3 ArbSfätw i. V. m. Anhang Pkt. 2.1)

3.10.5 
:

Der Arbeitgeber hat für Arbeitsmittel und übenrvachungsbedürftigd Anlagen (2. B. Serviceaufzüge
und Rettungssysteme) insbesondere Art, Umfang und Fristen erfQrderlicher Prüfungen zu bestim-
men. Ferner hat er die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln ünd festzulegen, welche die Per-
sonen erfüllen müssen, die von ihm mit der Prüfung oderErprobung von Arbeitsmitteln zu beauftra-
gen sind. ($ 3 Abs. 6 BetrSichV, SS 74, '15 und 16 BetrSichV) ' 

;

3.10.6 
i 

l

Die in den Windenergieanlagen integrierten überwachungsbedürftigen Anlagen- und Anlagenteile,
wie beispielsweise die Serviöeaufzüge (Aufzugsanlage im ,Sinne der Maschinenrichtlinie
20061421EG), sind vor ihrer erstmaligen lnbetriebnahme und dann regelmäßig wiederkehrend durch
eine zugelassene Uberwachungsstelle auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. ($ /5
Abs. 1 BetrSichV und $ 16 Abs. 1 BetrSichV i. V. m. Anhang 2)

3.11 Betriebseinstellung

3.11.1
Beabsichtigt der Betreiber den Betrieb der WEA einzustellen, so hat er dies unter Angabe des Zeit-
punktes der Einstellung der unteren lmmissionsschutzbehörde des Salzlandkreises unverzüglich, je-
doch spätestens 4 Wochen nachdem die unternehmerische Entscheidung hierzu getroffen wurde
und bevor die Absicht durch erste Stilllegungsvorbereitungen nach außen hin erkennbar wird, anzu-
zeigen.

Die gemäß $ 15 Abs.3 BlmSchG derAnzeige zur Betriebseinstellung beizufügenden Unterlagen
müssen insbesondere Angaben über folgende Punkte enthalten:

- Zeitpunkt und Dauer des Abbruchs der Anlagen,
- der Verbleib der beim Abbruch der Anlagen anfallenden Materialien,
- den Schutz vor den Folgen natürlicher Einwirkungen und vor dem Betreten der

Anlagen durch Unbefugte bis zum Zeitpunkt des vollständigen Abbruchs.

3.11.2
Auch bei einer Stilllegung sind die WEA gegen den Zutritt Unbefugter zu sichern
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3.1 1 .3

Beim Rückbau der WEA sind Abfälle primär der Wiederverwertung und - soweit dies nicht möglich
oder unverhältnismäßig ist - einer gemeinwohlverträglichen Beseitigung zuzuführen.

3.11.4
Durch den Bauherrn ist im Vorfeld des Rückbaus der Windenergieanlagen beim Salzlandkreis ein
Rückbau- und Entsorgungskonzept einzureichen, aus dem das Rückbauverfahren (beginnend mit
den Vorbereitungsarbeiten, dem Rückbau der Hochbauten bis hin zu den Tiefbauten) hervorgeht. ln

diesem Rückbaukonzept sind nachfolgende detaillierte Angaben zum fachgerechten und ressour-
censchonenden Rückbau zu machen.

. Darlegung des Rückbauverfahrens (mechanischer Rückbau, Umziehen, Fällen/Fallspren-
gung, Vollsprengung/Faltsprengung)

r Maßnahmen zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme
. Maßnahmen zum Schutz des Bodens vor Bodenerosion und Vernässung
. Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen und

Fremdstoffen
ng'a

a

a

a

a

a Benennung der bodenkundlichen Baubegleitung im des Rückbaus (im ldealfall be-

- (De-)Montage- und Lagerflä-

ng zugeführt werden
Verzeichnis der zu entsorgenden Stoffe und Bauteile.mit
u nd geplanten Verbring ungsort (Entsorg ungswegi
Vorschlag zur Dokumentation (Fotodokumentation, Vör'b

lschlüsselnum mern (AW)

lei chweise).

3.11.5
Nach dem Rückbau der
kultivierungsmaßnahme
kreises abzustimmen.

reits bei der Planung des:Rückbaus)

'.,
WEA sind die Flächen unverzüglich als Ackerland zu rekultivieren. Die Re-
n sind vor Beginn der Arbeiten mit der Bodenschutzbehörde des Salzland-

IV
Begründung

4.1 Antragsgegenstand

Die Firma Windwärts Energie GmbH mit Sitz in 30449 Hannover, vertreten durch den Geschäftsfüh-
rer Björn Wenzlaff, hat hier mit Schreiben vom 15.07.2021, eingegangen am 2O.OT.2021, den Antrag
vom 07.07.2021 auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach $$ 4, 10 Bundes-lmmissions-
schutzgesetz (BlmSchG) im förmlichen Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einge-
reicht.

Mit Schreiben vom 22.08.2022 hat die JUWI GmbH Wörrstadt, Regionalbüro Melle, hier die Uber-
nahme der Windwärts Energie GmbH durch die juwi AG und nachfolgende Umwandlung in eine
GmbH angezeigt. Antragsteller im Genehmigungsverfahren wurde damit die JUWI GmbH mit Sitz in

55286 Wörrstadt, Energieallee 1, vertreten durch den mit Vollmacht handelnden Philipp Thölken.
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Gegenstand des Antrags sind die Errichtung und der Betrieb von sechs Windenergieanlagen vom
Typ VESTAS V162 mit einer Leistung von je 6,0 MW, einer Nabenhöhe von 169 m, einem Rotor-
durchmesset von 162m und einer Gesamthöhe von H 250 m.

4.2 Genehmigungsverfahren

Art des Verfahrens und Zuständigkeit

Die Errichtung und der Betrieb von sechs Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils
mehr als 50 Metern sind genehmigungsbedürftig nach $ 4 BlmSchG in Verbindung mit Nr. 1.6.2 der
Spalte c des Anhang 1 der 4. BlmSchV.

lm Sinne des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) führt der Zubau der sechs
WEA zu einer Enveiterung des bestehenden Windparks ,,Hohe Wuhne" (in der Gemarkung För-
derstedt) mit derzeit 22 vorhandenen WEA. Für die zehn zuletzt errichteten WEA wurde bereits eine
UVP durchgeführt, so dass sich die UVP-Pflicht für das aktuelle Projekt als hinzutretendes kumulie-
rendes Vorhaben nach $ 11 UVPG richtet.

Das Vorhaben war seitens des Antragstellers von Beginn an mit UVP geplant, so dass es einer Vor-
prüfung der UVP-Pflicht durch die Behörde nicht bedurft hat. Der Untersuchungsrahmen für die UVP
wurde am 10. April 2018 im Rahmen eines Scoping festgelegt.

Genehmigungsverfahren mit UVP sind gemäß $ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c) der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV) als förmliche Verfahren mit Offentlichkeitsbeteiligung
nach $ 10 BlmSchG durchzuführen.

Zuständige Genehmigungsbehörde ist gemäß $ 2 Abs. 1 i. V. m. lfd. Nr. 1.1.8 des Anhang 1 der
Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des lmmissionsschutzes (lmm-Zust VO) der
Salzlandkreis.

Vollständigkeit

Die Antragsunterlagen waren zunächst unvollständig. Mit der Eingangsbestätigung vom 05.08.2021
wurde dem Antragsteller mitgeteilt, dass wesentliche Unterlagen fehlen. Zudem wurde darauf hinge-
wiesen, dass nach Maßgabe des vorgelegten Baugrundgutachtens aufgrund der Beschaffenheit des
Baugrundes statt Flachgründung eine Sondergründung notwendig ist. Der Antrag war dahingehend
zu überarbeiten, dass die Art der Gründung (wie im Baugrundgutachen mittels Schotter-Rammsäulen
oder andere Sondergründung) festzuleggen war und es einer Uberarbeitung der Bauvorlagen und
Ergänzung des UVP-Berichts dahingehend bedurfte,

Zugleich wurde mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange begonnen und diese zunächst
zu r Prüfu ng der Vol lständ igkeit aufgefordert.

Mit Schreiben vom 05.08.2021 ,18.08.2021,16.09.2021 wurden wesentliche Bauvorlagen sowie An-
gaben zum Natur- und Artenschutz nachgefordert. Mit Schreiben vom 02.03.2022 und E-Mail vom
31.03.2022 wurden weitere Angaben und Unterlagen nachgefordert, die sich aus Nachfragen betei-
ligter Träger öffentlicher Belange ergeben hatten (Wasserrechtliche Erlaubnis für Schotter-
Rammsäulen, Bedenken des Fernstraßen-Bundesamtes).
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Daraufhin wurden Angaben und Unterlagen wie folgt nachgereicht

Nachtrag zum UvP-Bericht vom 12. Juli 2021, eingegangen am 09.09.2021 (ungültig lt. An-
schreiben zur Nachreichung vom 05.01.2022)
Austausch Formular 14.2 und Nachtrag Rückbauverpflichtung, eingegangen am 17.09.2Q21
Lagepläne TK 1:25.000 und 1:50.000, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), UVP-Be-
richt und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Unterlagen zur Typenprüfung, eingegangen am
05. Januar 2022
Topograph ische Karten, ü berarbeitel, 2 Sätze, eingegange n am 02.02.2022
Rückbauverpflichtung, Berechnung Rückbaukosten, eingegangen am 21 .032022
Generisches Brandschutzkonzept, Allgem. Spezifikation FSS, Stellungnahme LPR Rohr-
weihe, Austauschseite Baugrundgutachten, Klarstellung Gründung u. a., eingegangen am
05.05.2022
Nachweis Hamsterfläche, eingegangen am 08.06.2022 (per E-Mail)
Stellungnahme zu Bedenken des Fernstraßenbundesamtes, eingegangen am 17.06.2022
Anzeige über Wechsel des Antragstellers (jetzt JUWI GmbH Melle),eingegangen am
22.08.2022
Nachweis Vertretungsvollmacht Philipp Thölken, eingegangen am 17 .10.2022
Formulare 14.2, 14.3 (Rückbaukosten) und Rückbauverpflichtungen, eingegangen am
12.05.2023
HR-Auszug JUWI GmbH Wörrstadt, eingegangen am25.04.2023 (per E-Mail)

Beteiligung Träger öffentlicher Belange und Betreiber von Versorgu,ngsanlagen

Gemäß $ 10 Abs. 5 BlmSchG wurden die Behörden einbezogen, deren Aufgabenbereiche durch das
Vorhaben berührt werden und die sich daraus ergebenden Nebenbestimmungen der Antragstellerin
auferlegt. Außerdem wurde den Betreibern von Versorgungsanlagen im Umfeld der beantragten
WEA Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.

lm Genehmigungsverfahren wurden folgende Behörden und Stellen beteilig

Stadt Staßfurt
Stadt Nienburg (Saale)
Fachdienste und Sachgebiete innerhalb des Salzlandkreises
Ministerium für lnfrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt, Referal24 - Sicherung der
Landesentwicklung (Oberste Landesentwicklungsbehörde)
Landesvenrualtungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. 307 Verkehrswesen (Obere Luftfahrtbe-
hörde)
Bundesamt für lnfrastruktur; Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg
Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich West
Fernstraßenbundesamt
Autobahn GmbH NL Ost
Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, AS Wanzleben
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Dezernat 53, Gewerbeaufsicht Regi-
onalbereich OstA/üest
Bundesamt für lnfrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
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Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (über die untere Denk-
malschutzbehörde des Salzlandkreises)
Bundesnetzagentur
SOHertz Transmission GmbH
GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH
Deutsche Telekom Technik GmbH
GASCADE Gastransporte GmbH
MITNETZ Gas, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
MITNETZ Strom, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
Avacon Netz GmbH
MDDSL Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH Magdeburg

Die Stadt Staßfurt hat für die WEA 01 - 05 in der Gemarkung Brumby und die Stadt Nienburg (Saale)
für die WEA 06 in der Gemarkung Neugattersleben jeweils das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Die übrigen Behörden haben entsprechend ihren Zuständigkeiten bzw. Fachgebieten Stellung ge-
nommen und teils Nebenbestimmungen und Hinweise vorgeschlagen, die in diesem Bescheid be-
rücksichtigt wurden.

Soweit Bedenken vorgetragen wurden, konnten diese im weiteren Verfahren wie folgt ausgeräumt
werden.

Planungsrecht / Belange der Raumordnung

Die Errichtung von sechs WEA in den Gemarkungen Brumby und Neugattersleben stellt ein raum-
bedeutsames und privilegiertes Vorhaben nach $ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB dar, welches im baupla-
nungsrechtlichen Außenbereich zulässig ist, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die
ausreichende Erschließung gesichert ist. Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den Zielen der Raum-
ordnung nicht widersprechen (g 35 Abs. 3 Satz 2 1. Halbsatz BauGB).

Zur landesplanerischen Abstimmung war das Ministerium für lnfrastruktur und Digitales des Landes
Sachsen-Anhalt als oberste Landesentwicklungsbehörde im Genehmigungsverfahren beteiligt. Der
Antrag und die Antragsunterlagen wurden dort geprüft und mit Stellungnahme vom 14.10.2Q21
wu rde folgende Landesplanerische Feststell u ng getroffen :

,,Die Errichtung und der Betrieb der WEA 01 bis 05 vom Typ VESTAS V162 mit einer Nennleistung
von ie 6 MW und einer GH von 250 m rsf an den o. g. Standorten mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung vereinbar. Die WEA 06 isf nicht mit den Ertordernissen der Raumordnung vereinbar."

Zu den Gründen wurde ausgeführt, dass für den Bereich der Stadt Nienburg/ Saale noch der Regio-
nale Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (REP ABW) in den Gren-
zen von 24.12.2006 weiterhin wirksam und zu beachten ist. Danach liegt der Standort der WEA 06
in einem festgelegten Vorranggebietes für Landwirtschaft, in dem Grund und Boden ausschließlich
für die landwirtschaftliche Bodennutzung in Anspruch genommen werden darf.

Die Unvereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung führte zur planungsrechtlichen Unzu-
lässigkeit, so dass es an einer wesentliche Genehmigungsvoraussetzung für die WEA 06 mangelte.

Um die Vereinbarkeit der WEA 06 mit den Belangen der Raumordnung herbeizuführen, wurde pa-
rallel zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ein Zielabweichungsverfahren
geführt. lm Ergebnis hat die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Magde-
burg mit Beschluss derVorlage RV 0212022am22.06.2022 beschlossen, dass dem Antrag derWind-
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wärts Energie GmbH auf Abweichung von dem Ziel der Raumordnung im Regionalen Entwicklungs-
plan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 2006 im Zuständigkeitsbereich der Regionalen Planungsgemein-
schaft Magdeburg Vorranggebiet für Landwirtschaft Nr. I Gebiet um Staßfurt-Köthen-Aschersleben
(REP ABW 2006, Kap. 5.3.22l) stattgegeben wird.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren hat derweil auf Wunsch des Antragstellers
geruht.

Das Ministerium für lnfrastruktur und Digitales als oberste Landesentwicklungsbehörde wurde mit
dem Schreiben vom 12.07.2022 durch die RPM informiert und hat die Entscheidung der Regional-
versammlung gemäß $ 11 Abs. 2 Satz 4 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(LEntwG LSA) innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Entscheidung nicht beanstandet.

Damit ist nun auch die WEA 06 mit den Belange der Raumordnung vereinbar.

Wasserrecht / G ew ässerbe n n utzu ng

Die Baugrundverhältnisse vor Ort machen eine Sondergründung erforderlich. Es ist vorgesehen,
Schotter-Rammsäulen in bzw. durch das Grundwasser zu errichten: Dies stellt eine Gewässerbenut-
zung gemäß$9Abs. 1 Nr.4WHG dar, diegemäßSBAbs. l WHG einerwasserrechtlichen Erlaubnis
bedarf. Diese Erlaubnis fällt nicht unter die Konzentrationswirkung des $ 13 BlmschG und war daher
gesondert vom immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu beantragen. Der Antrag-
steller ist darüber per E-Mal vom 02.03.2022 und 31 .03.2022 unterrichtet worden.

Auf Antrag vom 08.12.2022, zuletzl vervollständigt am 27.02.2p23, wurde mit Bescheid vom
03.04.2023 (Az.: 70-66.37.03-067122Kr) die wasserrechtliche Erlaubnis zur Errichtung der
Schotter- Ram msäu le n ertei lt.

BAB 14

Das Fernstraßenbundesamt hat mitgeteilt, dass aufgrund des eingehaltenen Mindestabstandes der
Rotorblätter zur Fahrbahnkante der BAB 14 von mehr als 100 m anbaurechtliche Belange nicht be-
rührt werden. (S 8 Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz - FStrG)

Dennoch wurde der Abstand der beantragten WEA zur BAB 14 als,,teilweise gering" eingeschätzt
und auf eine mögliche ,,abstrakte Gefährdung der Verkehrsteilnehmer der BAB 14" hingewiesen.

Aus Sicht der Genehmigungsbehörde besteht keine unzulässige Gefährdung der Verkehrsteilneh-
mer, weil insbesondere

- der maßgebliche Abstand von 100 m nach $ I Abs. 2 FStrG um mindestens 94 m überschritten
wird, so dass anbaurechtliche Belange nicht berührt werden

- die WEA den ihrer Kipphöhe entsprechenden Abstand zur BAB einhalten, d. h. Abstand>275
m beiAnlagenhöhe = 250 m

- die WEA mit einem System zur Rotorblattzustandsüberwachung ausgestattet werden,
- Eiswurf durch ein zu installierendes Eiserkennungs- und Abschaltsystem verhindert wird,
- die Nachtkennzeichnung bedarfsgerecht und mit sichtweitenabhängiger Lichtstärkenreduzie-

rung geschaltet wird,
- die WEA mindestens einmaljährlich einer Wartung durch einen fachkundigen Wartungsdienst

unterzogen werden und
- Schattenwurf und Blendwirkung durch fachgutachterliche Stellungnahme als unbedenklich be-

wertet worden sind.
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Die Autobahn GmbH hat Forderungen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer auf der BAB 14 gestellt,
die nach Maßgabe der Antragsunterlagen bzw. durch Nebenbestimmungen erfüllt werden.

SüdOstLink

Die Bundesnetzagentur hatte zunächst dem Genehmigungsantrag hinsichtlich der WEA 04 nicht zu-
gestimmt, weil ein Konflikt mit dem Trassenkorridor bzw. Trassenverlauf der BBPIG-Vorhaben Nr. 5
und 5a (Süd-OstLink) gesehen wurde. Durch Abstimmung mit der SOHerzt Transmission GmbH Ber-
lin als Vorhabenträger des SüdOstlink konnten diese Bedenken ausgeräumt werden.

Sonsfrgre Betreiber von Versorgungsanlagen

GDMcom GmbH Leipzig, Deutsche Telekom Technik GmbH MagdeburgGASCADE Gastransport
GmbH Kassel,Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH Halle (Saale), Avacon Netz GmbH Os-
chersleben und MDDSL Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation GmbH haben mitgeteilt,
dass im Bereich des Vorhabens zum Zeitpunkt der Anfrage (lll / 2022) keine Anlagen vorhanden
bzw. betroffen sind.

Die MITNETZ Strom mbH ist derAuffordeiung zur
nicht zum Vorhaben geäußert.

4.2.1 öffentlichkeitsbeteiligung

Das Vorhaben wurde gemäß $ 10 BlmSchG in Verbindung mit SS 8 ff. der 9. BlmSchV öffentlich
bekannt gemacht. Die Bekanntmachung erschien ab 10. Mai 2022 auf der Homepage des Salzland-
kreises, am 11. Mai 2022 im Bernburger Kurier der Mitteldeutschen Zeitung und im Salzland-Kurier
der Volksstimme sowie am 12. Mai 2022 im,Amtsblatt des Salzlandkreises.

Ebenfalls ab 12. Mai 2022 wurde das Vorhaben im UVP-Portal (www.uvp-verbund.de) bekanntge-
macht.

Antrag und Antragsunterlagen sowie entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen im
Sinne von $ 9 Abs. 1 Nr. 3 der 9. BlmSchVwurden vom 20. Mai2022 bis einschließlich 20. Juni2O22
zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Die Auslegung erfolgte bei der Genehmigungsbehörde, in den
Gemeinden der Vorhabenstandorte und auf Wunsch des Antragstellers in sieben weiteren Gemein-
den.

Somit haben die Unterlagen bei folgenden Stellen ausgelegen: Salzlandkreis, Stadt Staßfurt, Stadt
Nienburg (Saale), Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Gemeinde Bördeland, Stadt Calbe (Saale),
Stadt Hecklingen, Stadt Barby, Verbandsgemeinde Saale-Wipper und Stadt Bernburg (Saale). Zu-
dem waren die Unterlagen im UVP-Portal (www.uvp-verbund.de) einzusehen.

Einwendungen gegen das Vorhaben waren in der Zeit vom 20. Mai 2022 bis einschließlich 20. Juli
2022 möglich. Es wurden keine Einwendungen erhoben. Der für den 06.09.2022 anberaumte Erör-
terungstermin hat daher nicht stattgefunden.

Stellungnahme cht nachgekommen und hat sich
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4.2.2 Umweltverträglichkeitsprüfung

Mit den Antragsunterlagen wurde ein UVP-Bericht vorgelegt, der im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrensgemäß SS 24 und 25 UVPG und S 20 Abs. 1a und 1b der 9. BlmSchV zusammengefasst
und bewertet wurde.

Aus den Antragsunterlagen zur Umweltverträglichkeit und den Stellungnahmen der Träger öffentli-

cher Belange und Fachbehörden geht hervor, dass das geplante Vorhaben Auswirkungen auf
Schutzgütei haben kann. lnsgesamt wurde jedoch festgestellt, dass keine der von den WEA ausge-

henden Wirkungen auf die Umgebung zu erheblichen Nachteilen für die Schutzgüter führen kann,

wenn die Anlagen antragsgemäß entsprechend dem Stand der Technik errichtet und betrieben, die

im Antrag beschriebenen Kompensationsmaßnahmen umgesetzt und die von den Fachbehörden
geforderten Neben bestim m u ngen ei ngeha lten werden.

Somit kann die Umweltverträglichkeit des Vorhabens bestätigt werden. Die Zusammenfassende Dar-

stellung und Bewertung der Umweltauswirkungen nach dem UVPG bzw. der 9. BlmSchV ist in An-

lage 1 dieses Genehmigungsbescheides enthalten.

4.3 Entscheidung

Die Genehmigung wird erteilt, da unter Beiücksichtigung der Nebenbestimmungen gemäß Absctrnitt

lll dieses Bestheides sichergestellt ist, dass die Vorausselzun.ggn il_er $! 5 und 6 i. V. m. S 10 Blm-
SchG erfüllt sind. Die Genehmigung,känn gemäß $ 12 Abs. 1 BlmSchG unter Bedingungen erteilt

und mit Auflagen verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, um:die Erfüllung der in $ 6 BlmSchG
genannten Genehm ig ungsvoraussetzungen sicherzustellen.

Die aufgegebenen Nebenbestimmungen sind zulässig, erforderli_ch und geeignet, die Beschäftigten,

Oie NaChOarschaft und die Allgerneinheit vor unzulässigen schädigenden Einflüssen zu schÜtzen,

welche insbesondere auch Gefahren für Leben und Gesundheit hervorrufen können.

Für den Fall, dass alle oder einzelne der genehmigten WEA nicht errichtet oder nicht in Betrieb ge-

nommen werden, war gemäß g 18 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG von der Genehmigungsbehörde eine Frist

zum Erlöschen der Genehmigung festzusetzen, um sicherzustellen, dass die Anlagen dem aktuellen

Stand der Technik entsprechen. Eine Frist von drei Jahren ab Genehmigungserteilung bis zur lnbe-

triebnahme (1.3) wird - auch unter Berücksichtigung des vom Antragsteller vorgelegten Zeitplanes -

als angemessen erachtet.

Dass die Genehmigung auch erlischt, wenn eine Anlage während eines Zeitraums von drei Jahren

nicht mehr betrieben worden ist, regelt $ 18 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG.

Fristverlängerung aus wichtigem Grund ist möglich, wenn ein entsprechender Antrag vor dem Erlö-

schen der Genehmigung gestellt wird. ($ 18 Abs. 3 BlmSchG)

Der Auflagenvorbehalt nach Nr. 1.6 dieses Bescheides ist erforderlich, weil sich aus der bauaufsicht-

lichen Prüfung der Standsicherheitsnachweise (Fundament) nachträglich Auflagen ergeben können.

Die Antragsteilerin hat das gemäß g 12 Abs. 2a BlmSchG erforderliche Einverständnis mit Schreiben

vom 03.07 .2023 (Posteingang 1 0.07.2023) erklärt.

Die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß $ 6 Abs. 1 BlmSchG liegen vor. Die Genehmigung war

daher zu erteilen.



Salzlandkreis
Genehmigung Nr. 50'l nach $ 4 BlmSchG
Az: 7 0-l 32.30. 1 3B U M-06 -501 I 21

Seite 25 von 74

4.4 PrüfungderGenehmigungsvoraussetzungen

4.4.1 Allgemeine Nebenbestimmungen

Mit den allgemeinen Nebenbestimmungen (NB) dieses Bescheides wird abgesichert, dass die An-
lage..antragsgemäß errichtet und betrieben wird, die Auflagen dieses Bescheides erfüllt werden und
d ie U beru,rach ungsbehörden i h rer Aufsichtspflicht nachkom men kön nen

4.4.2 Planungsrecht

Der Vorhabenstandort befindet sich im bauplanungsrechtlichen Außenbereich im Sinne von $ 35
BauGB. Windenergieanlage zählen zu den privilegierten Vorhaben, die im Außenbereich zulässig
sind, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist, (S 35 Abs.
1 Nr. 5 BauGB)

Durch die Beteiligten der betroffenen Träger öffentlicher Belange und Berücksichtigung entsprechen-
der Nebenbestimmungen im Abschnitt lll der Genehmigung wird sichergestellt, dass das genehmigte
Vorhaben mit den betroffenen öffentliche Belange (insbesondere f,latur- und Artenschutz, Boden-
schutz, lmmissionsschutz, Luftverkehr:ssicherheit, Denkmalschutz, Bauordnung und Gewässer-
schutz)vereinbaristunddiesenichtentgegenstehen

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß $ 36 BauGB wurde
- für die WEA-Standorte in der Gemarkung Brumby durch die Stadt Staßfurt mit Stellung-

nahme vom 21.09.2021 und
- für den WEA-standort in der Gemarkung Neugattersleben durch die Stadt Nienburg

(Saale)
erteilt und damit die Sicherung der notwendigen Erschließung bestätigt.

Die Vereinbarkeit mit den Belangen der Raumordnung.wurde durch ein Zielabweichungsverfahren
(s. oben) herbeigeführt.

Gemäß $ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB besteht nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung der WEA die
Verpflichtung zum Rückbau der Anlagen und zur Beseitigung der Bodenversiegelungen.

Die JUWI GmbH hat die notwendigen Verpflichtungserklärungen hier am 12.05.2023 vorgelegt.

4.4.3 Bauordnung

Rückbausicherheit (NB 3.2.1)

Zur Absicherung der Rückbauverpflichtung wurden gemäß $ 35 Absatz 5 Salz 2 BauGB i.V.m. $ 71

Abs. 3 BauO LSA Sicherheitsleistungen in Form erstklassiger Bankbürgschaften oder Bareinzahlun-
gen festgesetzt. Die Höhe der Sicherheitsleistung von 320.000,00 € je WEA bemisst sich nach den
in den Antragsunterlagen veranschlagten Rückbaukosten zzgl. 1 % lnflationsausgleich pro Jahr bei
einer Nutzungsdauer von 25 Jahren, aufgerundet auf volle Tausend Euro.

Abweichung von $ 6 Aös. 3 BauO LSA

Mit der gemäß $ 13 BlmSchG von dieser Genehmigung eingeschlossenen Baugenehmigung nach

$ 71 Bauordnung Sachsen-Anhalt (BauO LSA) wird eine Abweichung von der Vorschrift des $ 6
Abs. 3 BauO LSA zugelassen.
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Gemäß $ 6 Abs. 3 BauO LSA dürfen sich Abstandsflächen nicht überdecken. Mit den Antragsunter-
lagen wurde ein Antrag auf Abweichung von diesem Überdeckungsverbot eingereicht. Lt. Antrags-
unterlagen sollen sich die Abstandsflächen aller 6 geplanten Windenergieanlagen untereinander
überdecken sowie die Abstandsfläche von WEA 02 mit einer bestehenden Fremdanlage (HW lll-F04
auf dem Flurstück 55 der Flur 9 der Gemarkung Glöthe). Die Zustimmung des Betreibers zur Über-
deckung der Abstandsflächen mit der Fremdanlage liegt vor.

Nach eingehender Prüfung aller vorgebrachten und möglichen öffentlichen und privatrechtlichen Be-
lange ist festzustellen, dass eine Abweichung von den Festsetzungen des $ 6 Abs. 3 BauO LSA
unter Abwägung der in diesem Fall zu betrachtenden Fallkonstruktionen möglich ist.

Eine Uberschneidung der Abstandsflächen der Windenergieanlagen ist in diesem Fall unter Berück-
sichtigung des Zwecks der Regelungen des $ 6 Abs. 3 BauO LSA und der Würdigung der öffentlich-
rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den An-
forderungen des $ 3 Satz 1 BauO LSA zulässig, da eine mögliche Beeinträchtigung vor allem bei
den geplanten 6 Windenergieanlagen untereinander stattfindet. Weiterhin liegt die Zustimmung des
Betreibers der Fremdanlage vor. Somit sind auch die nachbarlichen Belange geklärt.

Die Zulassung einer Abweichung von den Vorschriften des $ 6 Abs 3 BauO LSA ist somit zu gewäh-
ren

4.4.4 Denkmalschutz

Das Vorhaben soll in einem Bereich ausgeführt werden, der in del Denkmalliste des Landes Sach-
sen-Anhalt als archäologisches rdenkmal vezeichnet ist. Hierbei handelt es sich um das soge-
nannte m itteldeutsche Altsiedell Wüstungen - Mittelalter; Grabenwerk - Mittelalter)

Archäologische Kulturdenkmale sind Kultuldenkmale im Sinne des $ 2 Abs. 2 Nr. 3 DSchG LSA und
somit gegenständliche Zeu.gnisse menschlichen Lebens aus vergangener Zeit, die im öffentlichen
lnteresse zu erhalten sind. Offentliches lnteresse besteht, wenn diese Kulturdenkmale von besonde-
rer geschichtlicher, kulturell-künstlerischer, wissenschaftlicher, kultischer, technisch-wirtschaftlicher
oder städtebaulicher Bedeutung sind.

lm östlichen Randbereich des Vorhabenareals liegt eine verlassene Siedlung, eine sogenannte Wüs-
tung. Diese Dörfer wurden im Spätmittelalter (hier ca. 1350 - 1500 n. Chr.) bzw. der Frühen Neuzeit
(hier ca. 1500 - 1700 n. Chr.) aufgegeben; sie fielen wüst. Gründe für das Verlassen der Siedlungen
können Veränderungen des Klimas, Umstellungen bei den Wirtschaftsweisen, ausbrechende Seu-
chen wie z. B. die Pest, kriegerische Auseinandersetzungen, Veränderungen der Herrschaft, etc.
gewesen sein. Als wichtige Kulturdenkmale gewähren Wüstungen Einblicke in herrschaftliche und
wirtschaftliche Strukturen dieser Zeit. ln einigen Fällen existieren schriftliche Enruähnungen z.B. in
Urkunden oder später in fürstlichen Amtsakten. Dadurch ist manchmal sogar der Name der Dörfer
überliefert, wie im vorliegenden Fall derWüstung,,Zäbs". Zu anderen bleiben lediglich die archäolo-
gischen Quellen. Zur genauen Lokalisierung der Wüstungen wie auch zu deren exakter Datierung
geben diese erfassten Kulturdenkmale wertvolle Hinweise und stellen einen bedeutenden Quellen-
bestand dar. Denn gegebenenfalls lassen sie insbesondere u. a. Aussagen über Aussehen und Aus-
dehnung, Struktur, Bewirtschaftung oder Bewohner der Siedlungen zu. Damit ist die außerordentli-
che Bedeutung aufgelassener Orte für die Regionalgeschichte sowie darüber hinaus gegeben.

Kultu
eind (
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Teile derWüstung Zäbswurden bereits bei Ausgrabungen 1998 im Vorfeld des Baus der BAB 14
1998 dokumentiert.

Darüber hinaus bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege aufgrund der topographi-
schen Situation und naturräumlicher Gegebenheiten (Bodenqualität, Gewässernetz, klimatische Be-
dingungen) sowie analoger Gegebenheiten in vergleichbaren Siedlungsregionen begründete An-
haltspunkte (vgl. S 14 (2) DSchG LSA), dass bei Bodeneingriffen bei etwaigen Vorhaben bislang
unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden.

Das Vorhaben stellt einen Eingriff im Sinne des $ 10 Abs. 1 Satz 1 DSchG LSA dar.

Die archäologischen Kulturdenkmale sind von solcher Bedeutung für das öffentliche lnteresse, dass
hier vor Beginn der Maßnahme gemäß S 14 Abs. 9 DSchG LSA vom Veranlasser der Maßnahme
die Dokumentation der Veränderung verlangt werden kann.

Durch die vertragliche Vereinbarung mit dem LDA kommen Sie der Dokumentationsregelung nach
und übernehmen die Kosten für die Dokumentation. Die Dokumentationspflicht tritt an die Stelle der
primären Erhaltungspflicht nach $ 9 Abs. 1 und 2 DSchG LSA. Auf diese Weise besteht die letzte
Möglichkeit die Kulturdenkmale der Nachwelt zu überliefem 

;

Die erteilten Nebenbestimmungen sind geeignet, den erstrebten Zweck der Überlieferung zu errei-
chen. Die Dokumentation nach den Maßgaben des LDA ist auch erforderlich, da mit dem geplanten
Vorhaben ein Teil der archäologischen Kultuidenkmale unwiederbringlich verloren geht. Ein Eindruck
von dem Denkmalwert der Kulturdenkmale kann nur durch die geregelte ausführliche Dokumentation
an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Dies ist auch angemessen. Ein gegen-
über den Belangen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege,schwenviegendes lnteresse an-
derer Art ist nicht ersichtlich.

Die Übernahme der Dokumentation und der damit verbundenen Kosten ist dem Veranlasser gemäß
$ 14 Abs. 9 DSchG LSA analog zuzumuten (siehe Urteil OVG LSA v. 16.06.201 O - 2 L 292lOB sowie
- bei begründeten Anhaltspunkten - OVG LSA vom 26.07 .2012, Az.: 2 L 154110).

4.4.5 Naturschutz

Wenn gemäß $ 17 Abs. 1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) ein Eingriff nach anderen Rechtsvorschriften einer behördlichen Zulassung oder
einer Anzeige an eine Behörde bedarf, so hat diese Behörde zugleich die zur Durchführung des $ 15
BNatSchG erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen im Benehmen mit der für Naturschutz
und Landschaftspflege zuständigen Behörde zu treffen, soweit nicht nach Bundes- oder Landesrecht
eine weitergehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist oder die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständige Behörde selbst entscheidet. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die
Anforderungen des $ 15 BNatSchG erfüllt sind. Gemäß S 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht
zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigung nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes anderen
Belangen vorgehen. Nach Prüfung der Unterlagen sind keine der Eingriffszulassung entgegenste-
henden Belange festzustellen. Die Eingriffsverursacherpflichten hinsichtlich der weitgehenden Ein-
griffsvermeidung sowie der Eingriffskompensation basieren auf $ 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG. Zur
hinreichenden und angemessenen Gewährleistung der Umsetzung der Eingriffsverursacherpflichten
war die Aufnahme von Nebenbestimmungen in den Zulassungsbescheid erforderlich.
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ln dem UVP-Bericht des Kapitel 13 derAntragsunterlagen wurden in der Prüfung die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände gem. S 44 Abs. 1 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftlich ge-
schützten Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs lV FFH-Richtlinie),
die durch das Vorhaben betroffen sein können, ermittett und beschrieben. Zur Überurindung bzw.
Vermeidung vorhabenbedingter Verbotstatbestände werden durch die Gutachter artspezifische Maß-
nahmen für Feldhamster, Brutvögel, Greifvögel (speziell für den Rotmilan) und für Fledermäuse vor-
geschlagen, die im Zuge der landschaftspflegerischen Begleitplanung umzusetzen sind.

Die Nebenbestimmungen Nr. 3.4.1, 3.4.2,3.4.10, 3.4.11, 3.4.12 dienen der nachhaltigen Sicherung
der ökologischen Funktionsfähigkeit der angelegten Ausgleichsmaßnahmen und damit dem Errei-
chen der Kompensationsziele. Die Festlegung zur Anfertigung einer Dokumentation erfolgt gemäß
dem RdErl. des MLU, MI,MW und MBV vom 27 .07 .2005 (MBl. Nr.34l2005 5.498). Die Berichtspflicht
endet mit Erreichen des Ziels der Maßnahme.

Durch die Bedingungen wird sichergestellt, dass notwendige Ausgleichs- und Artenschutzmaßnah-
men dauerhaft, d. h. für die gesamte Betriebszeit der WEA, gesichert werden.

atSchG zu den besonders ge-
Lebensraum der lokalen Hams-

Der Feldhamster gehört gemäß'$ 7 Abs. 2 Nr. 13 b) aa)' 14 b
schützten Arten. Durch die geplanten Anlagen, Wege usw. wird
terpopulation weiter eingeschränkt.

Gemäß $ 44 Abs.1 BNatSchG ist es verboten:

sie zu fangen, zu
zu entnehmen, zu

n Vogelarten wäh-
nderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche,störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-
haltungszustand der lokalen Population einer Art v€rschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören

Entsprechend der Ergebnisse der im Untersuchungsraum des Vorhabens durchgeführten Feldhams-
terkartierungen sind 14 Ba.ue festgestelltworden. (LBP Seite 62, Punkt 3.1.3) Dieser Nachweis be-
stätigt, dass Ergebnis der Übersichtserfassung der Firma OKOTOP GbR der Arten nach Anhang lV
der FFH-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt sowie dem Monitoringkonzept im Rahmen der Erfüllung
der Berichtspflichten an die Europäische Union - Säugetiere: Feldhamster. Es kann von einem flä-
chendeckenden Vorkommen des Feldhamsters am geplanten Standort ausgegangen werden. Durch
ein vor Baubeginn nochmaliges Absuchen des geplanten Anlagenstandortes in Verbindung mit der
Umsiedlung eventuell vorgefundener Tiere soll vermieden werden, dass im Baubereich vorkom-
mende Feldhamster getötet werden.

Der geplante Standort ist als Lebensraum des Feldhamsters (Cricetus cricetus) an die Europäische
Union gemeldet.

1

2
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Anhang lV der FFH Richtlinie ist eine Liste von Tier- und Pflanzenarten, die unter dem besonderen
Rechtsschutz der EU stehen, weil sie selten und schützenswert sind. Weil die Gefahr besteht, dass
die Vorkommen dieser Arten für immer verloren gehen, dürfen ihre "Lebensstätten" nicht beschädigt
oder zerstört werden. Dieser Artenschutz gilt nicht nur in dem Schutzgebietsnetz NATURA 2000,
sondern in ganz Europa. Das bedeutet, dass dort strenge Vorgaben beachtet werden müssen, auch
wenn es sich nicht um ein Schutzgebiet handelt. Daher sind die gemeldeten Hamsterschutzflächen
für die Dauer des Anlagenbetriebes vorzuhalten, um die lokale Population zu schützen. Mit der Um-
setzung o. g. Maßnahmen zum Hamsterschutz wird eine Verschlechterung der lokalen Hamsterpo-
pulation vermieden und es kommt zum Ausschluss der artenschutzrechtlichen Verbote nach $ 44
Abs. 5 BNatSchG, denn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten
werden im räumlichen Zusammenhang erhalten. Die ökologische Funktion der Lebensstätten bleibt
erhalten, wenn die für eine erfolgreiche Fortpflanzung oder Ruhemöglichkeit erforderlichen Habi-
tatstrukturen in gleicher Qualität und Größe erhalten bleiben. Es darf nicht zu einer Minderung des
Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten für das lndividuum oder die lndividuengruppe der
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kommen.

Ausschlaggebend ist zunächst das lndividuum oder die lndividuengruppe, die die von dem Eingriff
oder Vorhaben unmittelbar betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nutzt. Dann ist die Einbin-
dung der betroffenen Lebensstätten in den Verbund direkt benachbarter Lebensstätten zu betrachten
und zu prüfen, ob deren ökologische Funktionen erhalten bleiben, wobei die lokale lndividuenge-
meinschaft in die Betrachtung eingeschlossen werden, die eine abgegrenzte Gesamtheit von räum-
lich unmittelbar zusammenhängenden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nutzt. Die dieser lokalen
lndividuengemeinschaft zur Verfügung stehenden Lebensstätten sind dahingehend zu beurteilen, ob
sie auch den betroffenen lndividuen oder lndividuengruppen zur Verfügung stehen. lst das nicht oder
nur eingeschränkt der Fall, müssen die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)
in eben diesem räumlichen Zusammenhang der unmittelbar betroffenen lndividuengruppe oder der
lokalen lndividuengemeinschaft zur Verfügung gestellt werden. Sicherzustellen ist, dass im Zeitpunkt
des Eingriffs die CEF-Maßnahmen wirksam sind, ansonsten bedarf es einer Ausnahme oder Befrei-
ung, auch wenn die Genehmigung für das Vorhaben bereits erteilt wurde, weil davon ausgegangen
wurde, dass $ 44 Abs. 5 BNatSchG greift. Wird $ 44 Abs. 5 BNatSchG zu Unrecht angewendet,
werden die Verbote des $ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht mehr ausgeschlossen, sondern sind wie-
der wirksam. Diese Verbote können aber nur durch eine Ausnahme oder eine Befreiung übenvunden
werden.

Die Festsetzung der aufschiebenden Bedingungen ergibt sich aus dem $ 17 Abs. 4 u. 5. BNatSchG.
Demnach kann die Behörde vom Vorhabenträger die tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit für
die Ausgleichs- und Ersatzflächen verlangen (Abs. 4) und die Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe
der voraussichtlichen Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Abs. 5) verlangen.

4.4,5 Bodenschutz

Boden ist eine endliche Ressource und in vom Menschen überschaubaren Zeiträumen nicht rege-
nerierbar und als Lebens- und Entwicklungsgrundlage besonders schützenswert. Anlagen der er-
neuerbaren Energien sollen deshalb vorzugsweise auf Flächen gelenkt werden, die vergleichs-
weise von geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind.

Bei dem betroffenen Baugrundstück handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte hochwertiqe Bö-
den. Mit der Errichtung der Windenergieanlagen kommt es zum Totalverlust aller Bodenfunktionen.
Aufgrund der hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit im Plangebiet wird auf die besondere Bedeutung
des Bodens in seiner Funktion als landwirtschaftliche Produktionsfläche venruiesen.
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Der Boden bildet die Grundlage für die Ausbildung und Ausprägung nahezu aller anderen Schutzgü-
ter. Diese haben in ihrer Wechselwirkung mit dem Boden wiederum Auswirkungen auf diesen.

Nach $ 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist die Funktionen des Bodens nachhaltig
zu sichern, wiederherzustellen und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu tref-
fen. Gemäß $ 1 Abs. 2 BodSchAG LSA sind Böden vor Erosion, Verdichtung und anderen nachteili-
gen Auswirkungen vorsorglich zu schützen.

4.4.6 Luftverkehrsrecht

Die Errichtung von Bauwerken mit einer Höhe von mehr als 100 m über dem Erdboden darf gemäß

$ 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nur mit Zustimmung der zuständigen Luftfahrtbehörde ge-
nehmigt werden. Das Landesverwaltungsamt als obere Luftfahrtbehörde des Landes-Sachsen-An-
halt hat die erforderliche Zustimmung unter Auflagen (NB 3.7) erteilt.

Die Errichtung und der Betrieb der WEA dürfen den öffentlichen Belangen der militärischen Luftfahrt
nicht entgegenstehen. Für die Prüfung militärischer Flugsicherheitsbelange war im Rahmen des im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens das Bundesamt für lnfrastruktur, Umweltschutz
und Dienstleistungen der Bundeswehr zu beteiligen. Es wurde festgestellt, dass allgemeine militäri-
sche Belange nicht beeinträchtigt werden.

4.7 lmmissionsschutz

Gemäß $ 5 Abs. 1 BlmSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben,
dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt

1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebli-
che Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden
können;

2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nach-
teile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der
Technik entsprechenden Maßnahmen;

3. Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle venvertet und nicht zu venruertende Abfälle
ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden; Abfälle sind nicht zu
vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht möglich oder nicht zumutbar ist; die Ver-
meidung ist unzulässig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen führt als die Ver-
wertung, die Venivertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den sonstigen für die Abfälle geltenden Vorschriften;

4. Energie sparsam und effizient verwendet wird.

Nach Prüfung der Schallimmissionsprognose des lngenieurbüros PLANGIS, Projektnummer:
4 20_047 vom 04.06.2021 zum beantragten Vorhaben, sind aus immissionsschutzfachlicher Sicht
keine schädlichen Umwelteinwirkungen an den umliegenden maßgeblichen lmmissionsorten durch
den zusätzlichen Betrieb von 6 Windenergieanlagen am Standort Brumby, Flur 11, Flurstücke21,
17 , 31, 33 sowie Flur 10, Flurstück 1013 zu erwarten.

Zur Sicherstellung der Umsetzung der o. g. Betreiberpflichten genehmigungsbedürftiger Anlagen
nach $ 5 Abs. 1 BlmSchG werden immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen erteilt.
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Den Einstufungen der Schutzbedürftigkeit der maßgeblichen lmmissionsorte im Einwirkungsbereich
nach Pkt. 6.1 TA Lärm kann aus immissionsschutzfachlicher Sicht, im Besonderen hinsichtlich der
Themen Gemengelage nach Pkt. 6.7 TA Lärm sowie Angrenzung lmmissionsorte an den Außenbe-
reich nach $ 35 BauGB zur Bildung von Zwischenwerten unter Berücksichtigung einschlägiger Recht-
sprechungen (vgl. BVenrvG, Beschluss v. 12.9.2007 - 7 B 24107; OVG Sachsen-Anhalt, Urteil v.
21.9.2016 - 2 L 98/13; OVG Sachsen, Beschluss v. 25.1.2011 - 4 A 589/09, OVG NRW, Beschluss
v. 6.5.2016 - 8 B 866/15; OVG NRW, Beschluss v. 15.3.2018 - I B 736117), gefolgt werden.

Der jeweils um 6 dB(A) reduzierte lmmissionsrichtwert (hier fortfolgend lmmissionswert (lW) ge-
nannt) für den Tagzeitraum 6-22 Uhr nach Pkt. 6.4 TA Lärm dient der Vorsorge sowie der Berück-
sichtigung vorhandenerVorbelastungen im Einwirkungsbereich (vgl. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm). Zudem
gelten im Tagzeitraum höhere lmmissionsrichtwerte nach Pkt. 6.1 TA Lärm als im Nachtzeitraum.

ln der vorliegenden Schallimmissionsprognose des lngenieurbüros PLANGIS, Projektnummer:
4 20_047 vom 04.06.2021 wurde der Tagzeitraum nicht näher untersucht bzw. dargestellt, da an
jedem maßgeblichen lmmissionsort eine Mindestunterschreitung von 6 dB(A) unter lmmissionsricht-
wert anhand der Ergebnisse für den Nachtzeitraum im Vergleich mit den lmmissionsrichtwerten für
den Tagzeitraum feststellbar waren.

Die Ergebnisse im Volllastbetrieb im Nachtzeitraum zeigen in der Darstellung der Gesamtbelastung
(Bestands-WEA, andere gewerbliche Nutzungen sowie die geplanten 6 WEA) in der Regel mindes-
tens die Einhaltung der lmmissionsrichtwerte nach TA Lärm. An zwei lmmissionsorten liegen Uber-
schreitungen von max. 1 dB(A) vor, welche jedoch nach 3.2.1 Abs. 3 TA Lärm sich noch in einem
zulässigen Rahmen bewegen.

An drei lmmissionsorten sind Überschreitungen der zulässigen IRW der Vorbelastung von bis zu 4
dB(A) zu verzeichnen, an einem lmmissionsort ist eine Uberschreitung von 1 dB(A) zu verzeichnen.
Die hier in Rede stehenden maßgeblichen lmmissionsorte liegen in einem reinen Wohngebiet sowie
einer in einem allgemeinen Wohngebiet. Hier ist aufgrund der Lage der lmmissionsorte zu den ge-
planten Anlagen sowie den umgebenen Nutzungen eine Höhereinstufung durch eine Zwischenwert-
bildung gem. Pkt. 6.7 TA Lärm vorgenommen worden, was zwar zur Absenkung der Schutzeinstu-
fung nach Pkt. 6.1 TA Lärm führte, jedoch insgesamt die Zumutbarkeit weiter beibehält, da sich das
Schutzniveau durch Verschiebung der Richtwerte von 35 dB(A) auf 40 dB(A) bzw. bei einem auf 42
dB(A) nur von einem sehr hohem zu einem hohem verschiebt. Auch allgemeine Wohngebiete nach

$ 4 BauNVO dienen vonruiegend dem Wohnen, sodass auch hier bei Einhaltung der lmmissionsricht-
werte ein ausreichender Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärmimmissionen ge-
währleistet wird. Zumal zu beachten ist, dass nach ständiger Rechtsprechung (siehe oben genannte)
diese Höhereinstufungen begründetermaßen zulässig sind. Ferner ist zu beachten, dass sich die
Zusatzbelastungen (geplanten WEA 01-06) mit Beurteilungspegeln von 32,2 dB(A), 31,5 dB(A) und
28,6 dB(A) auf ein sehr niedriges und messtechnisch nicht mehr erfassbarem Niveau bewegen.

Laut der o. g. Schallimmissionsprognose, sind herstellerseitig keine Zuschläge für die Ton- und lm-
pulshaltigkeit zu vergeben. Der Beurteilungspegel wurde demnach mit einem lmpulszuschlag Kl=O
dB(A) und Tonzuschlag KT= 0 dB(A) ermittelt. Zur Sicherung der Einhaltung dieser Angaben wurde
die Nebenbestimmung Nr. 3.9.2 Tonale/impulshaltige Geräusche formuliert. Zumal die Einhaltung
der Vorsorgepflicht gemäß $ 5 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG i. V. m. Punkt 3.3 TA Lärm hierfür maßgebend
ist.
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Überuvachungsmessungen sind nur aus besonderem Anlass und auch nur nach behördlicher Anord-
nung (S 17 BlmSchG) erforderlich. Anlass kann insbesondere eine Beschwerde über Lärmbelästi-
gungen in der Nachbarschaft sein. Mit der NB 3.9.7 werden vorab Einzelheiten für das anzuwen-
dende Mess- u nd Beurteilu ng sverfa h ren festgelegt.

lnsgesamt sind die Nebenbestimmungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht verhältnismäßig und
ausreichend bestimmt und tragen zur Einhaltung der Betreiberpflichten genehmigungsbedürftiger
Anlagen gem. S 5 Abs. 1 Nr. 1-4 BlmSchG bei.

Nach Prüfung der Schattenwurfprognose des lngenieurbüros PLANGIS, Projektnummer: 4 20_047,
Revision 02 vom 10.05.2021 war festzustellen, das durch die antragsgegenständlichen Windener-
gieanlagen WEA 01-06 am Standort Brumby, Flur 1 1, Flurstücke 21, 17 , 31, 33 sowie Flur 10, Flur-
stück 1013 (Zusatzbelastung) keine Überschreitungen der astronomisch maximal möglichen Be-
schattungsdauer in einer Bezugshöhe von 2 m über Erdboden von 30 Stunden pro Kalenderjahr und
30 Minuten pro Kalendertag gem. den Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der optischen lm-
missionen von Windenergieanlagen - Aktualisierung 2019 (WEA-Schattenwurf-Hinweise des LAl,
Stand: 23.01.2020) prognostiziert wurden. Das Gutachten wird aus immissionsschutzfachlicher Sicht
als fachlich korrekt und plausibel eingestuft. Weitergehende Auflagen zur Vermeidung von Schatten-
wurfimmissionen, bspw. durch die lnstallation einer Schattenwurfabschaltautomatik, waren somit ent-
behrlich.

Durch nicht reflektierende matte Farbgebung an Mast und Rotor werden Belästigungen durch Refle-
xionen des Sonnenlichts minimiert.

4.4.8 Arbeitsschutz

Die arbeitsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen beruhen auf 'gesetzlichen Vorschriften zum
Schutz der Arbeitnehmer, hier insbesondere dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), der Verordnung
über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättv), Richtlinien sowie Regeln der Technik.

Der Servicelift innerhalb der Windenergieanlage ist eine Aufzugsanlage im Sinne des Anhanges 2
Abschnitt 2Nr.2 BetrSichV. Es handeltsich um eine Maschine zum Heben von Personen und Gü-
tern, bei denen die Gefährdung eines Absturzes aus einer Höhe von mehr als 3 m besteht und muss
den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs I der Richtlinie
2OOO I 421 EG entsp reche n.

Die auf Grund des $ 14 BetrSichV durchzuführende Prüfung hat den Zweck, sich von der ordnungs-
gemäßen Montage und der sicheren Funktion der Krananlage zu überzeugen.

Bei der lnbetriebnahme und der sich anschließenden Venruendung der Windenergieanlagen sind die
allgemeinen Grundsätze nach $ 4 ArbSchG einzuhalten, wenn Beschäftigte im Windpark arbeiten.
Als Voraussetzung für die Auswahl geeigneter Schutzmaßahmen müssen die Gefährdungen, denen
Beschäftigte ausgesetzt sein können, bekannt sein.

4.5. Kosten

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 52 Abs. 4 Satz 1 BlmSchG sowie auf den $$ 1 und 5 des
Venrualtungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) i.V.m. $ 1 Abs. 1 der All-
gemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA).

Über die Höhe der Kosten ergeht ein gesonderter Kostenfestsetzungsbescheid.
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4.6. Anhörung gemäß $ 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Sachsen-Anhalt
(VwVfG LSA) i. V. m. S 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Über die beabsichtigte Genehmigungsentscheidung ist die Antragstellerin mit E-Mail am 22.05.2023
informiert worden. Es wurde ein erster Entwurf der Genehmigung als Vorab-lnformation zum verfü-
genden Teil des Bescheides übersandt. Die Antragstellerin hat darauf mit Schreiben vom 27.06.2023
(eingegangen vorab per E-Mail am 28.06.2023 und per Post am 30.06.2023) und Nachtrag per E-
Mail vom 05.07.2023 reagiert und umfangreich Fragen, Hinweise und Anderungswünsche vorgetra-
gen. Zur Prüfung möglicher Abänderungen, Begründung bestimmter Notwendigkeiten und Beant-
wortung ausgeworfener Fragen wurden die betroffenen Träger öffentlicher Belange (ALFF, Obere
Luftfahrtbehörde, FD 43 - Bauordnung und Denkmalschutz) mit verkürzter Frist angehört. lm Ergeb-
nis konnten die Anderungswünsche der Antragstellerin bei der Überarbeitung des Genehmigungs-
entwurfes weit übenruiegend berücksichtigt werden.

Der überarbeitete (zweite) Entwurf des Genehmigungsbescheides wurde der Antragstellerin am
29.09.2023 per E-Mail übersandt. Gleichzeitig erhielt sie die Gelegenheit zur Außerung gemäß g 1

VwVfG LSA i. V. m. S 28 VwVfG. Mit Schreiben vom 13.10.2Q23 und 25.1 0.2023 hat die Antragstel-
lerin sich zur Anhörung geäußert. lm Ergebnis wuiden die voigetragenen Anderungswünsche im
Wesentlichen berücksichtigt. Nachdem.die JUWI GmbH elnen Rechtsbehelfsverzicht hinsichtlich ei-
ner isolierten Anfechtung der Nebenbestimmungen 3.4,:4 und 3.4.5 erklärt hat, wurden diese nicht
mehr als Bedingungen, sondern als einfache Auflagen formuliert.

v
Hinweise

,l

5.1 Allgemein

5.1.1 ,

Die Genehmigung schließt andere, die Anlagen betreffende behördliche Entscheidungen im Rahmen
des $ 13 BlmSchG ein, insbesondere die Zustimmung nach $ 14 Abs.1 LuftVG und die baurechtliche
Genehmigung nach $ 71 BauO LSA.

5.1.2
Die Genehmigung ergeht vorbehaltlich andenrveitig notwendiger Planfeststellungen, Zulassungen,
bergrechtlicher Betriebspläne, behördlicher Entscheidungen aufgrund atomrechtlicher Vorschriften
und wasserrechtlicher Erlaubnisse und Bewilligungen nach $ 8 i. V. m. $ 10 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG); $ 4 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bleibt unberührt.

5.1.3
Erschließungsmaßnahmen, wie die Verlegung von Leitungen (Netzanbindung), der Ausbau von We-
gen und Straßen vonlzur WEA sind nicht Bestandteile dieser Genehmigung. Diese sind rechtzeitig
mit den zuständigen Behörden abzustimmen (Genehmigungen, Zulassungen).

5.1.4
Kommt der Betreiber der WEA einer Nebenbestimmung, einer vollziehbaren nachträglichen Anord-
nung oder einer abschließend bestimmten Pflicht aus einer Rechtsverordnung nach $ 7 BlmSchG
nicht nach, so kann die zuständige Behörde den Betrieb ganz oder teilweise bis zur Erfüllung dieser
Forderungen untersagen.
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5.1.5
Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der WEA liegt allein bei lhnen als dem Betrei-
ber im Sinne des BlmSchG. Der Abschluss eines Service- oder Uberwachungsvertrages mit dem
Hersteller der WEA oder einem anderen Dritten entbindet Sie nicht von dieser Verantwortung. Sie
sind verpflichtet, die korrekte Ausführung von an Dritte vergebenen Tätigkeiten zu überprüfen sowie
stets über Störungen des Anlagenbetriebes informiert zu sein, um entsprechende Entscheidungen
zu treffen. Die Ahndung von Verstößen sowie die Anordnung von Maßnahmen werden an Sie ge-
richtet.

5.1.6
Ordnungswidrig im Sinne des $ 62 Abs. 1 BlmSchG handelt, wer vorsätzlich oderfahrlässig die Lage,
die Beschaffenheit oder den Betrieb einer genehmigungs-bedürftigen Anlage ohne die Genehmigung
nach $ 16 Abs. 1 BlmSchG wesentlich ändert.

5.1.7

Unbeschadet des $ 16 Abs. 1 BlmSchG ist der Betreiber verpflichtet, dem Salzlandkreis gemäß $ 15
Abs. 1 BlmSchG die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlage mindes-
tens einen Monat, bevor mit der Anderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich
die Anderung auf in $ 1 BlmSchG genannte Schutzgüter auswirken kann.

5.1 .8

Ordnungswidrig im Sinne des g 62 Abs. 2 BlmSchG handelt, wer,vorsätzlich oder fahrlässig eine
Anzeige entsprechend $ 15 Abs. 1 oder 3 riicht, nicht richtig, nichtivollständig oder nicht rechtzeitig
macht oder eine Anderung entgegen $ 15 Abs. 2 Satz 2 vgrnimmt. Auf die $$ 324 ff . (Straftaten
gegen die Umwelt) des Strafgesetzbuches (SIGB) wird hingewiesen.

5.2 Bauordnung

5.2.1
Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Untere Bauaufsichtsbehörde des Salz-
landkreises den Eingang und die Anerkennung des Sicherungsmittels schriftlich bestätigt hat. Wird
entgegen der Nebenbestimmung lll 2.1 mit der Bauausführung begonnen, bevor die Rückbausicher-
heit beim Salzlandkreis hinterlegt und bestätigt ist, kommt dies einer ungenehmigten Bauausführung
gleich und stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß $ 62 Abs. 1 BlmSchG dar. Die Bauarbeiten können
dann auf der Grundlage des $ 78 Abs. 1 Nr. 1 BauO LSA untersagt werden.

5.2.2
Mit der Baubeginnanzeige nach $ 71 Abs. 8 BauO LSA sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- Benennung des bestellten Bauleiters einschließlich Nachweis der Sachkunde (SS 52
Abs. 1 Satz 3, 55 Abs. 2 Satz 1 BauO LSA)

- Nachweis über die erfolgte Absteckung der Grundfläche und die Festlegung der jeweili-
gen Höhenlage der Anlagen ($ 71 Abs. 7 Salz 1 BauO LSA)

5.2.3
Mit der Anzeige über die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung nach $ 81 Abs. 2 BauO LSA sind
folgende Bescheinigungen vorzulegen :

- Bauleiterbescheinigung
- Bescheinigung eines Sachkundigen über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der

Blitzschutzanlagen ($ 2 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. S 3 Abs. 1 TAnlVO, $ 19 BauVorlVO)
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5.2.4
Die WEA sind regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen entsprechend Abschnitt 13 der Richtlinie für
WEA i.V.m. dem begutachteten Wartungspflichtenbuch zu unterziehen. Die anzufertigenden Prüf-
protokolle/Prüfbücher sind vom Betreiber vorzuhalten und auf Verlangen der zuständigen Üben'ra-
chungsbehörde vorzulegen.

5.2.5
Während der Bautätigkeit ist die Baustellenverordnung (BaustellV) einzuhalten

5.2.6
Wechselt der Bauherr oder die Bauherrin, hat der neue Bauherr oder die neue Bauherrin dies der
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. (S 52 Abs. 1 BauO LSA)

5.2.7
Die in den Bauvorlagen grün eingetragenen Prüfungsbemerkungen sind Bedingungen oder Aufla-
gen im Sinne des $ 36 Abs. 2 Ztff .2 und 4 des Venvaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG).

5.2.8 , , :

Die Baumaßnahme darf nur so durchgeführt werden, wie sie genehmigt ist.

s.2.s rl, i

Die mit der Übenruachung von Baumaßnahmen beauftragt€n'Personen der Bauaufsichtsbehörde
sind berechtigt, Grundstücke und Anlagen zu betreten sowie Einblick in die Genehmigungsunterla-
gen und andere Aufzeichnungen zu verlangen. (SS 57 Abs'. 4 und 80 Abs. 4 BauO LSA)

5.2.10
Wer gegen die bauordnungsrechilichen Nebenbestimmungen verstößt, handelt ordnungswidrig
Derartige Verstöße können mit einer Geldbuße geahndet we.rden. ($ 83 BauO LSA)

5.3 Denkmalschutz

Für Rückfragen zu dem Fachbereich archäologische Bodendenkmalpflege steht lhnen als Ansprech-
partner Herr Martin Planert zur Verfügung (Tel.: +49 345 5247-427, Fax: +49 345 5247-460, EMail:
M Planert@lda.stk.sachsen-anhalt.de).

5.4 lmmissionsschutz

5.4.1
Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren
nicht mehr betrieben worden ist (kein Strom erzeugt hat). Die Genehmigungsbehörde kann auf An-
trag die Frist aus wichtigem Grunde verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Bundes-lmmissions-
s.chutzgesetzes nicht gefährdet wird. Die Stillsetzung ist der für den lmmissionsschutz zuständigen
Ubenrvachungsbehörde mitzuteilen. Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungser-
fordernis aufgehoben wird.
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5.4.2
Bei Nichterfüllung einer Auflage kann der Betrieb der Anlage ganz oder teilweise bis zur Erfüllung
der Nebenbestimmungen untersagt werden ($ 20 BlmSchG).

5.4.3
Ergibt sich nach Erteilung der Genehmigung, dass die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht
ausreichend vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen
oder Belästigungen geschützt ist, so werden gemäß $ 17 BlmSchG durch die zuständige Überwa-
chu n gsbehörde nachträgliche Anord n ungen getroffen.

5.4.4
Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes von genehmigungsbedÜrftigen Anla-
gen ist, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der zuständigen Behörde mindestens einen
Monat, bevor mit der Anderung begonnen werdän soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Ande-
rung auf in $ 1 BlmSchG genannte Schutzgüter auswirken kann.

Der Anzeige sind Unterlagen i.S. des $ 10 Abs. 1 Satz 2 BlmSchG beizufügen, soweit diese für die
Prüfung erforderlich sein können, ob das Vorhaben genehmigungsbedürftig ist ($ 15 Abs. 1 Blm-
SchG).

5.4.5
Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit.oder des Betriebes genehmigungsbedürftiger Anlagen
bedarf einer Genehmigung, wenn durch die Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen wer-
den können und diese für die Pnifung na-ch $ 6 Abs. 1 Nr: 1 BlmSchG erheblich sein können (we-
sentliche Anderung nach $ 16 Abs. 1 BlmSchG)

5.5 Bodenschutz

5.5.1
Die Vorsorgegrundsätze des $ 7 BBodSchG in Verbindung mit dem $ 1 BodSchAG LSA venrueisen
u. a. darauf, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll.

5.5.2
Gemäß $ 3 BodSchAG LSA besteht eine Mitteilungspflicht bei einem Aufschluss schädlicher Boden-
verä nderu ngen gegenü ber der u nteren Bodenschutzbehörde.

5.5.3
Anfallender Erdaushub, der nicht wieder eingebaut wird, ist entsprechend den Anforderungen an die
stoffliche Venrvertung von mineralischen Abfällen (LAGA M20) - Modul zum Leitfaden zur Wiederver-
wendung und Venvertung von mineralischen Abfällen in Sachsen-Anhalt (RSVminA) zu verwenden
bzw. bei Verunreinigung zu entsorgen.

5.5.4
Die Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen sind in dem Leit
faden der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) vom 15. Juli 2021 nachzulesen
und entsprechend umzusetzen.
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Kabel- und Rohrleitungsanlagen, Richtfunkstrecken, Telekommunikationslinie

5.6.1

Baustellenverkehr, Schachtarbeiten oder anderweitige Arbeiten im Bereich der 40 Meter-Anbauver-
botszone der BAB A 14 sind vorher mit der Autobahn GmbH des Bundes abzustimmen, da in diesen
Bereich das Fernmeldekabel der BAB außerhalb des Straßengrundstücks verläuft.

5.6.2
Die Beteiligungen der Betreiber von Kabel- und Rohrleitungsanlagen sowie Richtfunkstrecken im
Genehmigungsverfahren entbindet die bauausführenden Firmen nicht von ihrer Erkundigungspflicht
( Schachtsche i nve rfa h re n ).

5.7 Luftverkehrsrecht

5.7.1
ln den gutachterlichen Stellungnahmen gemäß $ 31 Abs. 3 LuftVG, Az.: ST 10076-1 bis ST 10076-
6, vom 17. September2021 teilte die Deutsche Flugsicherung GmbH mit, dass sich die Standorte
der geplanten Windenergieanlagen außerhalb des kontrollierten Luftraumes befinden. Es bestehen
von Seiten der Deutschen Flugsicherung GmbH aus zivilen'und rnilitärischen flugsicherungsbetrieb-
lichen Gründen keine Bedenken gegen die Einrichtung einer BNK.

5.7.2
Die bedarfsgesteuert Aktivierung der Nachtkennzeichnung muss alle Anforderungen der AW (An-
hang 6) erfüllen und ist der zuständigen oberen Luftfahrtbehörde anzuzeigen.

Mit der Anzeige sind folgende Unterlagen vorzulegen:
a) Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 durch eine vom Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale lnfrastruktur benannte Stelle;
b) Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers über die standortbezogene Erfül-

lung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien nach Anhang 6, Nummer 2.

5.7.3
Das Landesvenrualtungsamt Sachsen-Anhalt wird den Rückbau der Windenergieanlagen verfügen,
wenn die Auflagen zur Luftverkehrssicherheit nicht eingehalten werden.

5.8 Arbeitsschutz

5.8.1
Für die Umsetzung des Bauvorhabens sind die im Punkt 5.2 des Anhanges der Arbeitsstättenver-
ordnung genannten Maßnahmen zum Schutz der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer zu
beachten und anzuwenden. ($ 3 ArbSfättv i. V. m. Anhang Pkt. 5.2)

5.8.2
Für jede Baustelle, bei der die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt
und auf der mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder der Umfang der Arbeiten vo-
raussichtlich 500 Personentage überschreitet, ist dem Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-
Anhalt, Gewerbeaufsicht Regionalbereich Süd (als zuständige Behörde) spätestens zwei Wochen
vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankündigung zu übermitteln. ($ 2 Abs.2 BaustellV)
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5.8.3
Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens hat der Bauherr eine Unterlage mit den
erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigenden
Angaben zur Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzustellen. ($ 3 BaustellV)

5.9 Straßenverkehr

5.9.1
Bei der Errichtung und dem Betrieb der WEA sind die anbaurechtlichen Bedingungen gemäß $ 24
Abs. 1 und 2 Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt zu beachten.

5.9.2
Für eine ggf. notwendige Baustellenzufahrt / Anderung der Anbindung des Wirtschaftsweges an die
L 63 (ggf. L 50) ist durch den Sondernutzungsnehmer der Antrag auf Gestattung an die

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt :

Regionalbereich West, FB 23
Rabahne 4
38820 Halberstadt

zu richten.

(Ansprechpartner: Fachbereichs-Ltr. Hr. Hartmann, E-Mail: ralf.hartmann@lsbb.sachsen-anhalt.de)

Falls Leitungen die L63 oder L 50 queren oder diese längs an ihr verlegt werden sollen, ist ebenfalls
ein gesonderter Antrag bei der o. g. Landesstraßenbaubehörde einzureichen.

5.9.3
Einrichtungen der Bundesautobahn A 14, wie z. B. Entwässerungs- oder Fernmeldeanlagen, dürfen
nicht beeinflusst, beeinträchtigt oder mitbenutzt werden. Sämtliche Medienanbindungen haben ge-
trennt von den Anlagen der Autobahn zu erfolgen.

5.10 Bergbau und Geologie

5.10.1
Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altbergbau liegen dem Landesamt
für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt für die Standorte nicht vor. Es sind dort auch keine
Bergbauliche Arbeiten, die den Maßgaben des Bundesberggesetzes unterliegen, geplant.

5.10.2
Der tiefere geologische Untergrund im Bereich des Vorhabens wird aus Gesteinen des Mittleren
Keuper gebildet, die potentiell subrosionsgefährdete Horizonte aufweisen. Aufgrund des Vorhan-
denseins dieser Horizonte und durch den entsprechenden Aufbau des Untergrundes liegt hier eine
potentielle Gefährdung vor. Konkrete Hinweise auf Subrosionsauswirkungen, wie Erdfälle oder lo-
kale Senkungen, sind allerdings im Subrosionskataster des LAGB im Vorhabensbereich und der nä-
heren Umgebung bisher nicht dokumentiert, so dass eine Gefährdung hier als gering eingeschätzt
wird.
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Hinweise und Empfehlungen zum Baugrund bzw. zur Gründung wurden durch das vorliegende Bau-
grundgutachten gegeben, darüberhinausgehende Bedenken oder Hinweise liegen dem LAGB nicht
vor.

VI

Rechtsbehelfsbelehru ng

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale), Widerspruch eingelegt werden.

lm Auftrag

Mayer

Anlaqen:

Anlage 1

Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7

U mweltverträg I ichkeitsprüfu ng
I nhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen
Rechtsq uel lenverzeich n i s
Formular,,Anzeige über den Baubeginn"
Formular,,Anzeige über die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung"
Baustellenschild
Prüfbericht Nr. N/222l060-1 vom 22.07.2022 des Prüfingenieurs für Standsicherheit,
Herrn Ulrich Beyer aus Magdeburg (nachrichtlich)
Form ular für d ie Veröffentl ichu ngsd aten der Luftfah rtbehörde
lnhaltsverzeichnis des Genehmigungsbescheides

lag
lag

An
An

e8
e9
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Anlage 1

Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß SS 24,25
UVPG i. V. m. SS 20 Abs. la, 1b der 9. BlmSchV

1. Kurzbeschreibung des Vorhabens und Bedarfsbegründung

Die Firma JUWI GmbH beabsichtigt den bestehenden Windpark,,Hohe Wuhne" (im Antrag als Wind-
park ,,Förderstedt" bezeichnet), durch die Errichtung von 6 Windenergieanlagen (WEA) vom Typ
VESTAS V162 in östlicher Richtung zu eruveitern.

Die neuen WEA vom Typ VESTAS V162 haben eine Nennleistung von jeweils 6,0 MW und bestehen
im Wesentlichen aus dem Turm und dem Maschinenhaus (Gondel) einschließlich Dreiblattrotor mit
aktiver Blattverstellung (Pitchregelung) und drehzahlvariabler Betriebsweise. Die Gesamthöhe der
Anlagen beträgt 250 m bei einer Nabenhöhe von 196 m und einem Rotordurchmesser von 162 m.

Der Vorhabenträger hat mit dem Antragi sechs WEA nach $ 4 Bundes-
lmmissionsschutzgesetz (Bl die äß S 7 Abs. 3 UVPG einer Um-
weltverträg lichkeitsprüfung be
entbehrlich

icht war aus behördlicher Sicht

Der Bedarf zur Errichtung und 6 'Förderstedt wird mit der Förde-
rung des Klima- und Umwel rzeugung begründet. Zu-
dem wird ein Beitrag zur QO2-EI Energieressourcen geleistet

2. Standort und Varianten

Die Standorte der 6 geplanten W ndkreis, Gemarkungen Brumby
(5 WEA) und Neugatterleben (1

Der bestehende Windpark umfasst do hiedlichen Typs in den Gemarkungen
Förderstedt, Löbnitz und Glöthe. ln östli 1,5 km befindet s ich die Bundesautobahn
BAB 14. Westlich in ca. 300 m zur ersten W ndet sich der aktive Tagebau Förderstedt-Nord
ln südlicher Richtung in ca. 1,3 km im Bereich der Ortschaft Hohenerxleben fließt die Bode. ln nörd-
licher Richtung in ca. 800 - 1.200 m Entfernung liegen die Ortschaften Förderstedt und Üttnitz.

Bei der Planung der 6 Standorte wurden Bereiche mit geringem Konfliktpotenzial zu bestehenden
Nutzungen bzw. Nutzungsansprüchen gewählt (intensive Ackerbaunutzung). Naturschutzfachlich
wertvol le Bereiche wu rden i nsofern ausgesch lossen.

Die Standorte der WEA innerhalb der Windparkfläche sind durch die erforderlichen Abstände der
WEA untereinander wie auch zu den verbleibenden Bestands-WEA, diversen Leitungstrassen u. a.

vorgegeben. Aufgrund dem sich daraus ergebenden geringen Konfliktpotenzial wurden keine weite-
ren Standortvarianten betrachtet.

Ferner wären Standorte außerhalb geplanter Vorrang- oder Eignungsgebiete für die Nutzung von
Windkraft raumordnerisch sowie planungsrechtlich (zum Zeitpunkt Antragstellung) nicht genehmi-
gungsfähig.
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3. Untersuchu ngsgebietJ rahmen

Zu den lnhalten des UVP-Berichts und den zu erbringenden Untersuchungsumfängen wurde am
10.04.2018 ein Scopingtermin im Salzlandkreis durchgeführt. Dabei wurden der Untersuchungsrah-
men sowie die Untersuchungsgebiete für die einzelnen Schutzgüter wie folgt festgelegt:

- Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit
Das Untersuchungsgebiet (UG) für das Schutzgut Mensch erstreckt sich um den gesamten Windpark
im 5 km-Radius und schließt die angrenzenden Ortschaften ein.

- Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft
Für die genannten Schutzgüter wird das Untersuchungsgebiet auf das Planungsgebiet
(500 m - Radius um die bestehenden und geplanten WEA) bezogen.

- Schutzgut Pflanzen
Eine Biotopkartierung nach dem Biotopkartierungsschlüssel des Landes Sachsen-Anhalt (LAU 2010)
erfolgte im 500 m - Umkreis um die bestehenden und geplanten Anlagen (Planungsgebiet) sowie
50 m beiderseits der Zuwegung.

- Schutzgut Tiere
Anhand der zu envartenden Auswirkungen durch das Vorhaben wu
(Brut, Rast- und Zugvögel) und der Fledermäuse genauer unters
kommen von Feldhamster untersucht.

rden
ucht.

die Artengruppen der Vögel
Des Weiteren wurden Vor-

- Schutzgut Landschaft
Die Betrachtung des Landschaftsbildes erfolgt in Anlehnung an Nohl (1993) für den Nahbereich
(500 m), den Mittelbereich (> 500 - 5.000 m) und für den Fernsichtbereich (> 5.000 - 10.000 m).

- Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
Für das Schutzgut wird das Landesam! für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt -
Landesmuseum für Vorgeschichte beteiligt. Das Untersuchungsgebiet ist mit dem des Landschafts-
bildes (5 km - Radius um bestehende und geplante Anlagen) identisch.

4. Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter nach $ 2 Abs. 1

UVPG erfolgt auf Grundlage des UVP-Berichts gem. S 16 UVPG, den behördlichen Stellungnahmen
gem. S 17 Abs. 2 UVPG, den Außerungen der betroffenen Öffentlichkeit gem. S 21 UVPG sowie auf
Grundlage eigener Ermittlungen.

Auf Grundlage der zusammenfassenden Darstellung werden die Umweltauswirkungen des Vorha-
bens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne des $ 3 UVP nach Maßgabe der gel-
tenden Gesetze bewertet (vgl. S 25 Abs. 1 UVPG). Als Bewertungsmaßstäbe werden die einschlägi-
gen Regelegungen der einzelnen Fachrechte in Form von bundes- und/oder landesspezifischen Ge-
setzen, Richtl i n ien, Verwaltu ngsvorsch riften, Leitfäden etc. veruvendet.

Auf die Schutzgüter können verschiedene Faktoren einwirken. ln der Regel spricht man von Wirk-
faktoren, die in 3 Kategorien unterteilt sind:

a. baubedingte Auswirkungen,
b. anlagenbedingte Auswirkungen,
c. betriebsbedingte Auswirkungen.
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Baubedingte Auswirkungen von WEA sind meist nur einmalig und zeitlich begrenzt. Beim Bau von
Windkraftanlagen können u. a. bodenverdichtende Auswirkungen durch Maschinen-einsatz, Boden-
entnahme oder temporäre Boden(-ab)lagerungen, Beseitigungen I Zurück-schneiden von Hecken-
strukturen oder Einzelgehölzen für Zuwegungen, Vergrämungs- oder Verschreckungseffekte bei Ar-
ten, auftreten. Temporäre baubedingte Auswirkungen können zudem während der Bauphase auf den
Menschen durch Lärm-, Staub- oder Schadstoffbelastungen auftreten.

Anlagenbedingte Auswirkungen liegen zumeist dauerhaft bis zur endgültigen Stilllegung sowie dem
vollständigen Rückbau vor. So können beispielsweise die Flächenverluste durch den Bau der Fun-
damente zu dauerhaften negativen Auswirkungen der Bodenfunktionen führen. Ferner können die
lnfiltrationsfunktionen der Böden sowie die Grundwasserneubildungsraten gestört werden. Wind-
kraftanlagen können zudem das Landschaftsbild dauerhaft überprägen und zu Trennwirkungen ins-
besondere der Avifauna führen.

Betriebsbedingte Auswirkungen können beim Menschen durch SchallJ Schattenimmissionen oder
Gefährdungen durch Eisabwürfe sowie bei Tieren insbesondere der Avifauna und den Fledermäusen
durch mögliche Schlagopfer durch den Rotorenbetrieb entstehen.

Weitere betriebsbedingte Auswirkungen können im Zuge von Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen
an den Anlagen entstehen. So können beispielsweise Anderungen in der Wahrnehmung des Land-
schaftsbildes durch zusätzliche große Krananlagen temporär auftreten. Auch bei Montage oder De-
montage von Anlagenteilen könnten bspw. Hilfs- oder Betriebsstoffe (Öle, Fette) in den Boden und
in Folge dessen in den Grundwasserleiter gelangen.

:1.4.1 Schutzgut Mensch

Beschreibung des lst-Zustandes
Die Vorbelastung an den umliegenden maßgeblichen lmmissionsorten durch Geräusch- und Schat
tenwurf-lmmissionen setzt sich zusammen aus insgesamt22 WEA. Die geringste Entfernung zu den
nächsten lmmissionsorten liegt bei den bestehenden Anlagen bei 950 m in Förderstedt und bei den
zusätzlich beantragten 6 WEA in der Ortschaft Löbnitz bei 1.350 m. Als weitere Vorbelastung ist der
westlich des bestehenden Windparks gelegene aktive Tagebau Förderstedt-Nord zu nennen.

Auswirkungen
a. Baubedingte Auswirkungen entstehen primär durch die einzusetzenden Geräte und Bau-
maschinen zur Errichtung derWEA. Diese können insbesondere Schall- und Staubimmissionen sein.

b. Anlagenbedingte Auswirkungen können durch die Türme und Rotorblätter durch Verschattungen
entstehen. Zudem kann die Erholungsfunktion der Landschaft durch direkte Sichtbeziehungen zu
den WEA gestört werden.

c. Betriebsbedingt sind folgende Auswirkungen möglich
- Geräuschimmissionen,
- Schattenwurf,
- Lichtreflexionen,
- Blendwirkungen durch die Gefahrenkennzeichnung,
- Eisabwurf/Eisabfall.
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Bewertung
Nach Prüfung und Bewertung der vorgelegten immissionsschutzfachlichen Gutachten zum Vorhaben
sind gem. der Stellungnahme der UIB vom 24.8.2023'. ,,(...) aus immissionsschutzfachlicher Sicht
keine schädlichen Umwelteinwirkungen an den umliegenden maßgeblichen lmmissionsorfen durch
den zusätzlichen Betrieb von 6 Windenergieanlagen am Standort Brumby, Flur 11, Flurstücke 21,
17, 31, 33 sowie Flur 10, Flurstück 1013 zu erwarten."

Dies setzt jedoch voraus, dass entsprechend formulierte Nebenbestimmungen zur Sicherstellung der
Umsetzung der Betreiberpflichten genehmigungsbedürftiger Anlagen nach $ 5 Abs. 1 BlmSchG um-
gesetzt werden.

Zur Vermeidung von Eisabwürfen ist ein Eiserkennungssystem an der Anlage installiert und verhin-
dert somit mögliche Eisbildungen an den Rotorblättern frühzeitig durch automatisches Stoppen.

1.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Beschreibung des lst-Zustandes
lm Untersuchungsraum sind Artengruppen der Vögel, Fledermäuse, Feldhamster vertreten. Um das
Konfliktpotenzial, welches von den geplanten WEA ausgehen könnte, im Voraus abzuschätzen, wur-
den diverse Kartierungen durchgeführt.

Auswirkungen

a. Baubedingte Auswirkungen können durch den Einsatz von Geräten und Maschinen hinsichtlich
der Artenvorkommen bei den Vögeln temporär während der Bauphase in Form von Verscheuchun-
gen bzw. Vergrämungen auftreten.

Lebensraumverluste der Fledermäuse aber auch der Vögel entstehen zudem durch potentielle bau-
bedingte Fällungen von Bäumen oder Hecken,
Ferner können durch temporäre Versiegelungen von Ackerböden durch den Bau von Zufahrtsstra-
ßen, Lebensräume der Feldhamster beeinträchtigt werden.

b. Anlagenbedingte Auswirkungen auf Flora und Fauna betreffen vor allem den Flächenverlust durch
den Fundamentbau am unmittelbaren Standort der WEA infolge von Versiegelungen sowie die Um-
wandlung von Boden- bzw. Vegetationsflächen in Zuwegungen sowie Kranstell- und anderen Ne-
benflächen. Dabei kann es zum Verlust von Jagdhabitaten für Vögel und Fledermäuse durch die
Errichtung von Zuwegungen und Fundamenten kommen, wenn insbesondere strukturgebundene
Habitate, wie Heckenstrukturen, anlagenbedingt entfernt werden müssten. Ferner führen der vollver-
siegelte Fundamentbau sowie die teilversiegelten Kranstellflächen und Zuwegungen zu Lebens-
raumverlusten von Feldhamstern.

c. Betriebsbedingte Auswirkungen können primär durch die sich drehenden Rotorblättern entstehen.
lnsbesondere können hier Kollisionsrisiken der Avi- sowie Fledermausfauna und somit auch der bi-
ologischen Vielfalt im Untersuchungsraum entstehen.

Bewertung Tiere
Vögel
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Untersuchungsgebiet sowie der darüber befindliche
Luftraum generell eine Bedeutung für ziehende, rastende und überuyinternde Vogelarten verschiede-
ner Artengruppen besitzt. Die Bedeutung für die meisten Arten, ist jedoch als gering bis mittel zu
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bewerten. lnsbesondere für Wasservögel stellen innerhalb des Untersuchungsgebiets die Standge-
wässer in und um Üllnitz und Glöthe Rasthabitate dar, woraus sich hier eine Häufung von Nachwei-
sen für wertgebende Arten ergibt. Ein regional oder überregional bedeutendes Rast- oder Übenvin-
terungsgebiet dieser Artengruppe wird daraus jedoch nicht begründet.

Für Greifvögel hat das Untersuchungsgebiet a.ufgrund des breiten Artenspektrums insgesamt eine
mittlere Bedeutung als Durchzugs-, Rast- und Uberwinterungsgebiet.

Das Untersuchungsgebiet stellt kein bedeutsames Rast- oder Üben,rinterungsgebiet für die wertge-
benden oder auch anderen Vogelarten dar. Beachtliche Flugbewegungen (Zugkorridore oder Haupt-
flugkorridore zwischen Nahrungs-, Rast- und Schlafplätzen) verlaufen ebenfalls nicht über dieses
Gebiet. lnsgesamt betrachtet hat das Untersuchungsgebiet eine mittlere Bedeutung für Rastvögel
(überfliegende und rastende Durchzügler und Wintergäste).

Fledermäuse
lm Umfeld des aktuellen Untersuchungsbereichs konnten 9 Arten sowie lndividuen der Gattung My-
ofis und Plecotus nachgewiesen werden. Aufgrund der Anzahl der nachgewiesenen Rufsequenzen,
ist am Tilz eine Funktion als Transfer- bzw. Jagdhabitalfür Myotis-Arten zu vermuten. Alle anderen
Arten wurden nur vereinzelt nachgewiesen.

ln Folge der Schlagopferfunde konnte festgestellt werden, dass das häufigste Schlagopfer die Rau-
hautfledermaus war. DieZahl der tolerierbaren Schlagopfer liegt mit 1,13 lndividuen knapp über dem
Grenzwert des Brandenburger Modells. Für die anderen Totfunde wurden lediglich niedrige Werte
ermittelt. Ein Reproduktionsnachweis konnte durch die Netzfänge nicht erbracht werden. Das Plan-
gebiet besitzt somit lediglich eine durchschnittliche Bedeutung für Fledermäuse.

Feldhamster
Auf 8 Untersuchungsflächen im Windpark konnten 14 Feldhamsterbaue nachgewiesen werden. Ei-
nige Baue liegen auf den zu beplanenden Flächen. Somit konnte festgestellt werden, dass das Pla-
nungsgebiet für den Feldhamster relevant ist. Der Feldhamster tritt regelmäßig auf, jedoch mit nur
sehr geringen Besiedlungsdichten. Das Plangebiet besitzt eine hohe Bedeutung für den Feldhams-
ter.

Weitere relevante Tierarten
Das Untersuchungsgebiet besitzt für die Artengruppen der Amphibien und Reptilien eine untergeord-
nete Bedeutung.

Bewertung Pflanzen
Das Vorkommen naturschutzfachlich bedeutsamer Biotope wie heimischen Feldgehölze und den
zahlreichen wegebegleitenden, aus überuviegend heimischen Baumarten bestehenden Gehölzreihen
(Baumreihen, Hecken), veranlasst die Vergabe einer hohen Bewertungsstufe. Sie stellen die wert-
vollsten Biotope des Betrachtungsgebietes dar.

Die Gehölzbiotope bieten aufgrund ihrer höheren Strukturvielfalt und örtlichen Seltenheit inmitten
einer ausgeräumten strukturarmen Kulturlandschaft eine hohe Lebensraumattraktivität für diverse
Tierarten (Vögel, Kleinsäuger und lnsekten). Gleichfalls stellen auch die nur in kleinen Flächen vor-
kommenden Ruderalfluren ein wichtiges Habitat für Arten inmitten der Ackerlandschaft dar.
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Zu den Biotopen mittlerer Bewertungen zählen Baumbestände aus überuviegend nicht heimischen
Arten, Obstbaumreihen sowie kleinteilig auch Gräben. Trotz der naturschutzfachlich mittleren Wer-
tigkeit dienen die Biotope verschiedenen Pflanzen- und Tierarten als Lebensraum und gliedern die
Landschaft.

Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung sind die Ackerflächen als naturschutzfachlich geringwertig
einzuschätzen. Sie stellen keine attraktiven Lebensräume für die Fauna dar und besitzen nur eine
geringe naturschutzfachliche Funktion. Hierfinden nurwenige Pflanzen- und Tierarten einen Lebens-
und Rückzugsraum.

Die weiteren anthropogen geprägten Biotope , dazu gehören die bebauten Flächen, versiegelten Ver-
kehrswege, Stellflächen um die bestehenden WEA und befestigten Feldwege, stellen nur geringe bis
keine naturschutzfachliche Wertigkeiten dar. Befestigte Wege sowie bebaute Bereiche sind Flächen
ohne jegliche Vegetation und somit bedeutungsarm für eine Lebensraumausbildung. Lediglich eine
Envärmung durch Speicherung der Sonneneinstrahlung kann eventuelle Artvorkommen begünsti-
gen, welche jedoch einer zeitlichen Beschränkung unterliegen.

1.4.3 Schutzgut Fläche und Boden

Beschreibung des lst-Zustandes
lm Umkreis der Standorte der neuen WEA liegen hochwertige Ackerböden vor, die vonrviegend land-
wirtschaftlich intensiv genutzt werden. Auch die Flächen, auf denen:die WEA errichtet werden sollen
unterl iegen derzeit einer i ntensiven landwi rtschaftlichen Nutzu ng.

Eine weitere intensive Nutzung des Bodens sowie Flächenverbraucher ist der westlich des beste-
henden Windparks betriebene Tagebau.

Trennwirkungen der Flächen ergeben sich durch Straßen, kleineren Heckenstrukturen entlang von
landwi rtschaftl ich gen utzten Wegen, Spl ittersied lu ngen oder Ortschaften.

Auswirkungen
a. Die baubedingten Auswirkungen konzentrieren sich auf die Flächeninanspruchnahme durch
Baustelleneinrichtungen, -zufahrten und Baufelder sowie auf den Baustellenbetrieb. Ackerflächen
dienen teilweise der Nutzung als Montage- und Abstandsflächen. Verdichtungen des Bodens infolge
mechanischer Belastungen sind durch Befahrung und Uberstellung nicht auszuschließen.

b. Anlagenbedingt nimmt die Errichtung derWEA durch das Fundament (Vollversiegelung)2.829 m ,

für die Kranstellflächen (teilversiegelt) 5.778 m2 und die Zuwegungen (teilversiegelt) 13.824 m2 Bo-
den und Fläche in Anspruch. lnfolgedessen gehen dauerhaft Flächen verloren. Zudem verliert der
Boden im Bereich der neuen Anlagen alle Funktionen für den Naturhaushalt und für den Menschen.
Die zur Errichtung der WEA benötigten Kranstellflächen und die Zuwegungen werden teilversiegelt
ausgeführt und bleiben dauerhaft zur Wartung und Unterhaltung der WEA bestehen.

c. Durch den Betrieb der Anlagen könnten, ausgehend von der technischen Gestaltung und dem
Betrieb der WEA, geringfügig Schadstoffeinträge in die Böden möglich sein.

Bewertung
Die Auswirkungen wurden durch die zuständige Bodenschutzbehörde geprüft und bewertet. lm Kern
konnte dem Vorhaben zugestimmt werden. Es wurde jedoch darauf hingewirkt, dass:
1. Die Flächeninanspruchnahme (Versiegelung) des Bodens für die Baumaßnahme auf das hierfür
notwendige Maß zu beschränken ist,
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2. Nach Beendigung der Arbeiten die natürlichen Bodenfunktionen der vorübergehend genutzten
Flächen (2.8. Lager- und Baustelleneinrichtungen) wiederherzustellen sind,
3. Die Lagerung des Mutterbodens getrennt zu erfolgen hat und
4. im Vorfeld des Rückbaus der Windenergieanlagen ein Rückbaukonzept einzureichen ist.

1.4.4 Schutzgut Wasser

Beschreibung des lst-Zustandes
Grundwasser
Der Grundwasserflurabstand liegt im Planungsgebiet bei 3 - 5 m unter Flur. Die Wasserdurchlässig-
keit der Böden kann aufgrund der vorherrschenden Bodensubstrate (bindige Lössböden) als gering
eingeschätzt werden. lm Planungsgebiet befinden sich keine Böden mit einer Entwässerungsbedürf-
tigkeit. Ferner sind im Planungsgebiet und im weiteren Umfeld (< 25 km) keine Wasserschutzgebiete
vorhanden.

Oberflächenqewässer
lm Planungsgebiet befinden sich keine Standgewässer. Das nächstgelegene dauerhaft wasserfüh-
rende Standgewässer ist der Tilz im Osten in einer Entfernung von rund 650 m. Weitere Gewässer
(ehemalige Abbaugruben) befinden sich vor allem um Üllnitz herum mit einer Entfernung von min-
destens 1.900 m zur nächstgelegenen geplanten WEA. Dauerhaft wasserführende Gräben gibt es
ebenfalls nicht im Planungsgebiet. Der Graben ,,Unteres Tal" sowie,der ,,Rennegraben" sind die bei-
den nächstgelegenen Meliorationsgräben. lm Untersuchungsgebiet verläuft nördlich der Marbegra-
ben. Dieser führt i. d. R. dauerhaft Wasser und befindet sich in einer Entfernung von mindestens
2.000 m zur nächstgelegenen WEA.

Das nächstgelegene, dauerhaft wasserführende Fließgewässer ist die Bode im Süden des Untersu-
chungsgebiets. Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Gebiet, das für den Hochwasserschutz eine
Relevanz aufweist. Erst im Bereich der Bode sind Hochwassergefährdungsbereiche ausgewiesen,
diese liegen sicher außerhalb des Planungsgebietes

Auswirkungen
a. Baubedingt ist durch das geplante Vorhaben mit einer reduzierten Versickerung des Nieder-
schlagswassers infolge von Bodenverdichtungen und Aufschüttungen im Bereich der geplanten An-
lagenstandorte und Zuwegungen sowie im Bereich der Lager- und Montageflächen zu rechnen.

b. lnfolge der geplanten Versiegelung / Veränderung der Bodendecke könnten anlagenbedingt Funk-
tionen und Abläufe des natürlichen Bodenwasserhaushaltes für die betreffenden Flächen (relativ
kleinflächig bezogen auf den Gesamtraum) gestört werden. Vor allem die Abflussregulationsfunktion
könnte auf diesen Flächen behindert (jedoch mit Ausnahme der voll versiegelten Flächen nicht grund-
sätzlich verhindert) werden.

c. Durch den Betrieb der Anlagen sind keine Auswirkungen auf Oberflächen- oder Grundwasser-
Körper zu befürchten.

Bewertung
Die meist trockengefallenen Gräben des Planungsgebiets sind durch ihre starken Strukturverände-
rungen (begradigt, Trapezprofil) als naturfern zu bewerten und daher von geringer naturschutzfach-
licher Bedeutung.
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Die Grundwasserneubildungsfunktion im Gebiet infolge der relativ kleinen Verlustfläche im Untersu-
chungsgebiet ist nur in einem unerheblichen Maße eingeschränkt betroffen bzw. wird nur punktuell
umgeleitet.

Die neu anzulegenden Zuwegungen werden mit wasserdurchlässigen Belägen (Kies und Schotter)
ausgeführt, so dass im Bereich der Wege als auch auf den angrenzenden Ackerflächen der anfal-
lende Niederschläge weiterhin zur Grundwasserneubildung beitragen kann. Bei der Errichtung der
Zuwegungen sowie der Verlegung der Erdkabel werden Gräben oder sonstige Fließgewässer nicht
in offener Bauweise gequert und/oder beeinträchtigt.

Ausgewiesene Hochwasserschutzgebiete werden durch die geplanten Standorte nicht tangiert.

1.4.5 Schutzgut Klima und Luft

Beschreibung des lst-Zustandes
Das Planungsgebiet gehört klimatologisch zum Einflussbereich des Binnentieflandes im subatlan-
tisch- subkontinentalen Ubergangsbereich. Die Jahresmittel der Lufttemperatur liegen bei 9,2"C, die
Januarmitteltemperaturen bei 0,1"C und die Julimitteltemperaturen bei > 18'C.

Die mittleren jährlichen Niederschlagssummen liegen bei 450 - 500 mm. Damit enrueist sich das Ge-
biet als sehr niederschlagsarm, was sich aufgrund der Lage (Regenschattenwirkung des Harzes)
begründet.

Die Windverhältnisse entsprechen denen der mittleren Breitengrade, sodass Westwinde dominieren
Das Planungsgebiet gehört zu den stark windbeeinflussten Gebieten.

Die ausgedehnten Ackerlandschaften des Planungsgebietes stellen Kaltluftentstehungsgebiete dar.
ln den Abend- und Nachtstunden'kann die Luft über diesen Flächen schnell abkühlen, sodass Kaltluft
entsteht. Größere Wald- und Gehölzflächen als Gebiete mit ausgeglichenem Mikroklima gibt es im
Gebiet nicht. Dadurch findet während der Nacht eine deutlich stärkere Abkühlung statt. Am Tag er-
wärmen sich diese Flächen entsprechend mehr.

Auswirkungen
a. Mit baubedingten Auswirkungen ist im Zuge der Errichtung der Baustelle durch Herrichten von
Zufahrtswegungen, Anlieferung / Umschlag / Lagerung oder Bearbeitung von Materialien zu rechnen.
Zudem könnten bei Bautätigkeiten im Allgemeinen bspw. durch Bewegungen von Baufahrzeugen
Einschränkungen der Luftqualität durch eventuelle Staubentwicklungen entstehen.

b. Die geplanten WEA werden auf Ackerflächen errichtet. Die Versiegelung von Flächen bedingt
geringfügige Anderungen hinsichtlich Temperatur und Verdunstung. Auch die Beschattung durch
Mast und Rotorblätter kann zu geringfügigen, punktuell kleineren Temperaturänderungen führen.

c. Betriebsbedingt könnten Auswirkungen aufgrund der Verminderung der Luftaustausch-funktion /
Reduzierung der Windgeschwindigkeiten entstehen. Damit einhergehend könnten auch Beeinträch-
tigungen des Mikroklimas auftreten.

Bewertung
lnsgesamt wirkt sich die Errichtung und der Betrieb von WEA positiv auf die Luft sowie das Klima
aus, gerade im Hinblick auf die positive CO2-Bilanz.
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1.4.6 Schutzgut Landschaft

Beschreibung des lst-Zustandes
Das gesamte Untersuchungsgebiet ist hinsichtlich seines Landschaftsbilds unterschiedlich ausge-
prägt. Danach sind Landschaftselemente wie die Magdeburger Börde, die als weitgehend ausge-
räumte, strukturarme, stark denaturierte Landschaft, die durch die intensive Ackernutzung und über-
mäßig vergrößerte Ackerschläge charakterisiert wird, ebenso vorhanden, wie Niederungsbereiche
an der Bode, die gekennzeichnet sind durch ein Mosaik aus Stieleichen-Ulmen-Auenwäldern und
Verlandungsvegetation der Altwasserarme, Ufergehölzen, Wiesen, Weiden, Baumgruppen und Ein-
zelbäumen.
Als weitere, prägende Landschaftselemente im Untersuchungsgebiet sind die Bundesauto-bahn
BAB 14 sowie der Tagebau Förderstedt-Nord zu nennen.

Auswirkungen
a. Baubedingt könnten während der Bauphase Baumaschinen (Fahrzeuge, Kräne) sowie temporäre
Einrichtungen (Baucontainer, Materiallagerflächen)je nach Entfernung und Zugänglichkeit der Land-
schaft visuell wahrnehmbar sein.

b. Anlagenbedingt werden die technisch geprägten, mastartigen WEA mit einer Gesamthöhe von
250 m weithin erkennbar sein. Die geplanten Anlagen ragen nach Fertigstellung über die
Bestandanlagen um ca. 70 m bis ca. 100 m hervor (bezogen auf die Gesamthöhe).

c. Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft ergeben sich hauptsächlich
aus der visuellen Wirkung der Rotorbewegung durch Schattenwurf sowie aus der Kennzeichnung
von Turm und Rotorblätter.

Bewertung
Die Bewertung der Beeinträchtigungen durch WEA wurden in Nah-, Mittel- und Fernbereiche unter-
teilt. Der Nahbereich kann insgesamt als eine flache und großflächige Agrarflächenstruktur bezeich-
net werden, welcher weit überschaubar und nur stellenweise durch landschaftliche Strukturelemente,
wie Baumreihen und Hecken gegliedert ist. Die Autobahn 414 prägt den Randbereich im Osten.
Siedlungen befinden sich nicht im Nahbereich. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Land-
schaft im Nahbereich des Untersuchungsgebietes eine überwiegend geringe ästhetische Wertigkeit
besitzt.

Für den Mittelbereich ist insgesamt zu konstatieren, dass eine strukturierte Landschaft, deren Vielfalt,
Eigenart und Schönheit unterschiedlich zu Geltung kommt, vorherrscht. Während im Bodetal über-
wiegend hohe und mittlere ästhetische Wertigkeiten erreicht werden, dominieren im Norden und Sü-
den des Untersuchungsgebietes geringe ästhetische Bewertungsmerkmale. ln bestimmten Berei-
chen dieser Landschaften werden mittlere und hohe Wertigkeiten mit Zunahme der Strukturvielfalt
erreicht.

lm Fernbereich übenruiegen geringe bis mittelwertige ästhetische Wertigkeiten in der Magdeburger
Börde und dem Nordöstlichen Harzvorland. Das untere Saaletal erreicht überuviegend hohe Wertig-
keiten.
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1.4.7 Schutzgut Kultur und Sachgüter

1.4.7.1 Bodendenkmale
Beschreibung des lst-Zustandes
lm Planungsgebiet befinden sich Bodendenkmale. Das Vorhaben soll in einem Bereich ausgeführt
werden, der in der Denkmalliste des Landes Sachsen-Anhalt als archäologisches Kulturdenkmal ver-
zeichnet ist. Hierbei handelt es sich um das sogenannte mitteldeutsche Altsiedelland (Wüstungen -
Mittelalter; Grabenwerk - Mittelalter).

Darüber hinaus bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege aufgrund der topographi-
schen Situation und naturräumlicher Gegebenheiten (Bodenqualität, Gewässernetz, klimatische Be-
dingungen) sowie analoger Gegebenheiten in vergleichbaren Siedlungsregionen begründete An-
haltspunkte (vgl. S 14 (2) DSchG LSA), dass bei Bodeneingriffen bislang unbekannte Bodendenk-
male entdeckt werden.

Das Vorhaben stellt einen Eingriff im Sinne des $ 10 Abs. 1 Satz 1 DSchG LSA dar.

Archäologische Kulturdenkmale sind Kulturdenkmale im Sinne des $ 2 Abs. 2 Nr. 3 DSchG LSA und
somit gegenständliche Zeugnisse menschlichen Lebens aus vergangener Zeit, die im öffentlichen
lnteresse zu erhalten sind

a. Baubedingte Auswirkungen
Durch dem Baubetrieb sowie dem Aufstellen der WEA besteht'die
tu rdenkmale unwiederbri ng lich zerstört werden.

Gefahr, dass archäologische Kul-

b. Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingt kann die Suche, Untersuchung und Bergung archäologische Kulturdenkmale über
Jahrzehnte behindert oder unmöglich gemacht werden.

c. Betriebsbedingte Auswirkungen
Betriebsbedingte Auswirkungen auf Bodendenkmale, z. B. durch Erschütterungen beim Betrieb der
WEA, können nicht gänzlich ausgeschlossen werden .

Bewertung
Das Vorhaben stellt einen Eingriff im Sinne des $ 10 Abs. 1 Satz 1 DSchG LSA dar

Die archäologischen Kulturdenkmale sind von solcher Bedeutung für das öffentliche lnteresse, dass
hier vor Beginn der Maßnahme gemäß S 14 Abs. 9 DSchG LSA vom Veranlasser der Maßnahme
die Dokumentation der Veränderung verlangt wird. Entsprechende Nebenbestimmungen werden im
Abschnitt 3.3 getroffen. lnsbesondere wird die Genehmigung unter der aufschiebenden Bedingung
erteilt, dass vor Beginn der Bauarbeiten in den durch Bodeneingriffe in Anspruch genommenen Be-
reichen eine Untersuchung und Dokumentation der archäologischen Befunde und Funde durchge-
führt wird, deren Einzelheiten vorab in einer verbindliche Vereinbarung zwischen Bauherrin und Lan-
desamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA) festzulegen sind und deren Kos-
ten die Bauherrin zu tragen hat.

lm Rahmen der Abwägung wird dem Vorhaben zur Errichtung von WEA Vorrang gegenüber dem
Erhalt der Bodendenkmale eingeräumt. Die Dokumentationspflicht tritt an die Stelle der primären
Erhaltungspflicht nach $ 9 Abs. 1 und 2 DSchG LSA. Auf diese Weise besteht die letzte Möglichkeit
die Kulturdenkmale der Nachwelt zu überliefern.
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Die erteilten Nebenbestimmungen sind geeignet, den erstrebten Zweck der Uberlieferung zu errei-
chen. Damit werden die baubedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die vorhandenen und ver-
muteten Bodendenkmale auf ein vertretbares Maß begrenzt. Zudem sind keine anlagen- und be-
triebsbedingte Auswirkungen zu besorgen.

1.4.7.2 Bau- und Kunstdenkmale
lm unmittelbaren Umfeld des Vorhabens befinden sich gemäß $ 2 DenkmSchG LSA zahlreiche Kul-
turdenkmale (Üllnitz: Kirche; Hohenerxleben: Kirche, Schlosspark, Schloss; Neugattersleben: Kirche
Schlosspark, Aussichtsturm, Bahnhof, Schloss; Brumby: Kirche).

a. Baubedingte Auswirkungen
Durch dem Baubetrieb sowie dem Aufstellen der WEA entstehen temporär baubedingte Auswirkun-
gen der Blickbeziehungen zu den Kultur- und Sachgütern.

b. Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingt.kann es in visueller Hinsicht zu einer Störung der Erlebbarkeit bzw. zur visuellen Uber-
prägung oder Uberschattung vorhandener Kultur- und sonstiger Sachgüter durch die WEA kommen.

c. Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Kultur- und sonstigen Sachgüter sind nicht erkennbar.

Bewertung
Die o. g. Denkmale genießen Umgebungsschutz. Vorbelastungen bestehen insbesondere für Blick-
beziehungen auf bzw. zwischen den Kulturdenkmalen durch die vorhandenen Verkehrswege (2.8.
Autobahn 414), die bestehende Hochspannungsleitung und die in Betrieb befindlichen WEA.

Die Auswirkungen werden durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-An-
halt, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege als vertretbar eingeschätzt.

1.5 Wechselwirkungen

Unter dem Begriff der Wechselwirkungen werden im Allgemeinen Auswirkungen verstanden, die sich
auf Grund eines vielfältigen Beziehungsgeflechts zwischen den Schutzgütern in unterschiedlicher
lntensität ergeben.

Zur Darstellung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern ist eine übergreifende
Gesamtbetrachtung erforderlich. Dabei ist eine qualitative Saldierung aller umweltrelevanten Wirkun-
gen kaum möglich, da vergleichbare Verrechnungseinheiten nicht vorhanden sind. Aus diesem
Grund erfolgt die Beurteilung von Wechselwirkungen auf verbal argumentativer Basis. Vor allem die
abiotischen Faktoren wie Boden, Wasser und Klima prägen direkt die entsprechenden Biotopstruk-
turen, d. h. Veränderungen dieser Faktoren ziehen auch im Regelfall Beeinflussungen der Schutz-
güter Mensch sowie Tiere und Pflanzen mit sich, die wiederum Rückkopplungen auf Nährstoffhaus-
halt, Licht und Bodenwasserverhältnisse sowie das biogene Gefüge bewirken können.

lm Zusammenhang mit der geplanten Errichtung der 6 WEA sind folgende Wechselbeziehungen
erkennbar:
- Errichtung der WEA (Wirkung auf Schutzgut Boden) ++ negative Rückkopplungen auf Standorte
der natürlichen Vegetation und Lebensräume, z. B. durch direkte Vernichtung von Pflanzen, Boden-
organismen sowie Beeinträchtigung verschiedener Tierartengruppen (Schutzgut Tiere und Pflan-
zen),
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- Errichtung und Betrieb der WEA (Wirkung auf Schutzgut Klima/ Luft) *- negative Rückkopplungen
auf Schutzgut Menschen sowie Schutzgut Kultur- und Sachgüter infolge Emissionen und Beanspru-
chung von Flächen,
- Errichtung und Betrieb der WEA (Wirkung auf Schutzgut Landschaft) *- positive Rückkopplung auf
Schutzgut Klima / Luft und Schutzgut Mensch infolge Minderung der Venrendung fossiler Brenn-
stoffe,
- Tag- und Nachtkennzeichnung der WEA gemäß Vorgabe Luftfahrtgesetz (Wirkung auf Schutzgut
Landschaft) <--+ positive Rückkopplung auf Schutzgut Mensch,
- Errichtung der WEA / Durchführung Baubetrieb (Wirkung auf Schutzgut Kultur- und Sachgüter) .-
negative Rückkopplungen auf natürliche Bodenfunktionen und Wasserkreisläufe (Schutzgut Boden
und Schutzgut Wasser),
- Dauerhafte lnanspruchnahme von Ackerflächen durch Bau der WEA (Wirkung auf Schutzgut
Boden) <--) negative Rückkopplung auf biotisches Ertragspotential (Schutzgut Kultur- und Sachgüter),
- Bodenabtrag / Verdichtung während der Bauphase (Wirkung auf Schutzgut Boden) <-+ negative
Rückkopplung auf biotisches Ertragspotential (Schutzgut Tiere und Pflanzen).

1.6 Vermeidung, Minderung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Minimierung des Eingriffs ist bei der Standortwahl insofern berücksichtigt worden, dass das ge-
plante Vorhaben unmittelbar angrenzend an einen bestehenden Windpark bzw. als dessen Enrueite-
rung realisiert werden soll. Dadurch kann vorhandene lnfrastruktur genutzt werden. lnsbesondere
können bestehende Wegeverbindungen als Zufahrten genutzt werden. Der Neubau von Wegen wird
auf ein notwendiges Mindestmaß begrenzt und überuviegend auf vorhandenen Windpark- und Land-
wirtschaftswegen durchgeführt. Zuwegungen werden in teilversiegelter Form vorgenommen, es ent-
stehen keine vollflächigen Versiegelungen.

Das Gebiet ist bereits durch die zahlreichen Windenergieanlagen, Hochspannungsleitungen, der
Bundesstraße 871 sowie durch die Autobahn 414 technogen übergeprägt. Durch die Lage der An-
lagen in einem solch vorgeprägtem Gebiet, wird die Schwere und Komplexität sowie die Wahrschein-
lichkeit von negativen Auswirkungen deutlich veningert.

weitere Vermeidungsmaßnahmen für die schutzgüter sihd wie folgt geplant:
Schutzgut Menschen
- Einhaltung rechtlicher und fachlicher Vorgaben zu Lärm- und Lichtemissionen,
- Einhaltung größtmöglicher Abstände zu Siedlungen,
- sparsamer Umgang mit landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Schutzgut Tiere (vgl. LBP)
- V 1 - Verlegung der Bautätigkeit (Errichtung von Fundamenten, Trassenführung für Leitungen und
Zufahrtswege) außerhalb der Brutzeiten von Vögeln,
- V 2 - Mastfußumgebung so klein wie möglich und unattraktiv für Greifvögel halten,
- V 3 - Erfassung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor Baubeginn,
- V 4 - Abschaltung zum Schutz der Fledermäuse,
- V 5 - Feldhamsterkartierung, evtl. Umsetzung und Ableitung CEF-Maßnahme,
- V 6 - Abschaltung der WEA bei landwirtschaftlichen Boden-/Mahdarbeiten.

Uber die im LBP vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus wird wird das Ersatzhabitat für Feldhamster
dauerhaft gesichert und die Abschaltung der WEA bei landwirtschaftlichen Boden- und Mahdarbeiten
erfolgt ganzjährig, d. h. auch außerhalb der Brutzeit.
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Schutzgut Pflanzen
- Begrenzung der lnanspruchnahme von temporären und dauerhaften Lager- und Bauflächen sowie
der zu fällenden Gehölze auf ein notwendiges Mindestmaß,
- Nutzung und Ausbau teilweise vorhandener Wege,
- weitgehende Schonung der vor allem an Wege angrenzenden Gehölze und Hecken.

Schutzgut Boden und Fläche
- sorgsamer Umgang mit verunreinigenden Stoffen während der Bautätigkeit,
- Begrenzung der Versiegelung auf ein notwendiges Mindestmaß,
- Teilversiegelung von Kranstellfläche und Zuwegung,
- Abstecken der Bau- und Montageflächen vor Baubeginn,
- Entsiegelungen der temporär teilversiegelten Flächen,
- schichtengerechte Wiederverfüllung der Fundamentflächen mit Bodenaushub,
- Tiefenlockerung baubedingt beanspruchter Flächen zur Beseitigung von Verdichtungen

Schutzgut Wasser
- Sorgsamer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während der Bautätigkeit,
- Havarievorsorge beim Einsatz von Wasserschadstoffen,
- Verurrendung wasserdurchlässiger Befestigungen für Zufahrten und Kranstellflächen.

Ausgleich und Ersatzmaßnahmen sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Verfahren im
Detail beschrieben. Sie sind vordringlich für die Eingriffe in das Schutzgut Boden, Landschaft, Fauna
und Flora erforderlich und werden durch den Enruerb von insgesamt 1.061.790 Wertpunkten (WP)
aus Ökopoolmaßnahmen der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH wie folgt abgegolten:
- Okopoolprojekt,,Wilslebener See" (anteilig): 1 06.51 6 WP
- Okopool projekt,,Jakobsg rube Enveiterung" (gesamtes Projekt): 7 55.274 WP
- Okopoolprojekt,,Bruchgraben bei Athensleben" (anteilig): 200.000 WP

1.7 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens
Die zusätzlichen Umweltbelastungen durch die 6 beantragten Windenergieanlagen wurden im Rah-
men einer Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht. Grundlage hierfür bildeten die den Antragsun-
terlagen beiliegenden naturschutzrechtlichen Fachgutachten (u. a. LBP, AfB Raumnutzungsanalyse,
Schall- und Schattenwurfgutachten). Die Einzelerkenntnisse aus diesen Fachgutachten wurde in ei-
nem UVP-Bericht gem. S 16 UVPG gebündelt und ebenfalls der Genehmigungsbehörde zur Verfü-
gung gestellt. Ferner flossen Erkenntnisse aus den fachbehördlichen Stellungnahmen mit ein.

Die möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden anhand der vorgenannten Unterlagen so-
wie Außerungen der Behörden hergeleitet und mit dem lst-Zustand (Vorbelastungen in Bezug auf
die einzelnen Schutzgüter) verglichen. Schlussendlich wurden die Wirkzusammenhänge in den ein-
zelnen Schutzgütern aber auch in Wechselbeziehung zu anderen Schutzgütern dargestellt und im
zweiten Schritt gem. S 25 Abs. 1 UVPG einer behördlichen Bewertung unterzogen. Zusammenfas-
send sind diese in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Schutzqut Auswirkunqen Darstellunq der Umweltauswirkunqen Bewertunqen
Mensch baubedingt - temporäre Lärm- und Staubbelas-

tung
- temporärer Verlust von Landwirt
schaftsfläche

nicht erheblich

anlagebedingt - Verlust von Landwirtschaftsfläche
- optische Wirkung des Windparks
(Stönivirkunq)

nicht erheblich
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- Beeinträchtigung der Erholungseig-
nunq

betriebsbe-
dingt

- Lärmbeeinträchtigungen
- Schattenwurf

bei Vermeidungs-
maßnahme nicht er-
heblich

Tiere baubedingt - Vergrämung der Tiere durch Bautä-
tigkeit
- Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten

bei Vermeidungs-
maßnahme nicht er-
heblich

anlagebedingt - Kollisionsrisiko, Vergrämung einzel-
ner Arten im Nahbereich
- Reduzierung von Jagdhabitaten für
Fledermäuse

nicht erheblich

betriebsbe-
dingt

- Erhöhung des bestehenden artspe-
zif. Kollisionsrisikos für Brutvögel
- Erhöhung des bestehenden artspe-
zif. Kollisionsrisikos für Fledermäuse

beiVermeidungs-
maßnahme nicht er-
heblich

Pflanzen baubedingt - Temporäre Beanspruchung von
landwirtschaftl icher Fläche
- Verlust von Einzelbäume

nicht erheblich
erheblich

anlagebedingt - Beseitigung von Acker erheblich, aber kom-
pensierbar

betriebsbe-
dinqt

Boden baubedingt - temporäre Verdichtung von Mon-
tage- und Arbeitsflächen
- Bodenverunreinigung durch auslau,
fende Schadstoffe

bei Schutzmaßnah-
men nicht erheblich

anlagebedingt - Vollversiegelung von Boden
- Teilversiegelung von Boden
- Anleqen der Schottersäulen

erheblich, aber kom-
pensierbar

betriebsbe-
dinqt

Fläche baubedinqt
anlagebedingt - Flächenverlust durch Zuwegung,

Stellflächen und Fundamente
erheblich

betriebsbe-
dinqt

Wasser baubedingt - Gefährdung durch auslaufende
Schadstoffe

bei Schutzmaßnah-
men nicht erheblich

anlagebedingt - Unterbindung der Versickerung auf
vol lversieqelten Standorten

nicht erheblich

betriebsbe-
dinqt

Klima/Luft baubedingt - temporäre Staubentwicklunq nicht erheblich
anlagebedingt - geringfügige Veränderung des

Mikroklimas
nicht erheblich

betriebsbe-
dingt
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Land-
schaft

baubedingt - Baustellenverkehr, Baulärm und
Kräne in der Landschaft

nicht erheblich

anlagebedingt - Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des

erheblich

betriebsbe-
dinqt

- Schattenwurf und Drehbewegungen
der Rotoren

erheblich

Kultur-
und
sonst.
Sachgü-
ter

baubedingt - Auswirkungen auf bekannte Boden-
denkmale

bei Schutzmaßnah-
men nicht erheblich

anlagebedingt - z. T. Erhöhung der technogenen
Präqunq der Landschaft

nicht erheblich

betriebsbe-
dinqt

Es ist nach Auswertung der tabellarischen Übersicht festzustellen, dass insgesamt keine erheblichen
negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter nach UVPG durch das geplante Vorhaben zu besorgen
sind. Demnach sind Beeinträchtigungen in den jeweiligen Schutzgütern nicht in Gänze auszuschlie-
ßen, liegen jedoch immer unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.

Hinsichtlich der durch die EU angestrebten Klimaneutralität bis 2050 sowie den erklärten Klimazielen
der Bundesregierung bis zum Jahr 2030 eine Treibhausgasminderung von 65% im Vergleich zum
Jahr 1990 zu erreichen, kann anhand des Vorhabens resümiert werden, dass positive Auswirkungen
auf das Schutzgut Klima, Luft zu erwarten sind und somit ein Anteil an den erklärten Zielen geleistet
wird

Schlussendlich ist im Sinne der Umweltversorge nach Errichtung und Betrieb der 6 WEA unter Be-
rücksichtigung der zu erwartenden Eingriffe eine ökologisch wertvolle Daseins- und Entwicklungs-
funktion aller Schutzgüter im umliegenden Kutturraum der Windenergiestandorte weiterhin möglich.
Das Vorhaben wird somit aus behördlicher Sicht als umweltverträqlich ei ngestuft.
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rei-
chung

Seiten-
anzahl

1 Antrag / Allgemeine Angaben
Deckblatt Kapitel 1 2

1.1 Verzeichnis der Antragsunterlagen, Formular 0 4
Herstellererklärung zur Gültigkeit von bestehenden Dokumenten
für die EnVentus rMPlattform, Dokument Nr. 0079-1589 V07
2020.12.03

5

Anlagentabelle 1

1.2 Antraqsformular (Formular 1 ) 3
Anlaqe 1 zu Formular 1 - Standorte der Anlaqen 1

Grundstücks-Teilung Gemarkung Barby, Flur 11, Flurstück 33 in
Flurstücke 1 14 und 1 15 (Fortführungsmitteilung LAV, Bekannt-
gabe Fortführu ng, Ei ntrag u ngsbekanntm., Flurkartenauszug ) 21.09.23 I
Handelsregisterauszug Windwärts Energie GmbH vom l

25.05.2020 :

2

Mitteilunq zur Fusion und Umfirmierunq vom 08.08.2022 22.08.23 2
Handelsregisterauszuq JUWI GmbH vom 29.08.2022 22.O8.23 2
Hinweis Anderung Zeitplan 04.05.22

1.3 Kurzbeschreibung 5
1.4 Angaben zum Standort

- Koordinaten und Höhen 6
1.4.1 Sichtfelsanalyse 34
1.4.2 Planungsrechliche Zulässiqkeit ( nicht mehr aktuell) 1

Ubersichtsplan 6 x Vestas V162-6MW / NH 169,0m, M 1:25.000,
Stand: 04.1 1.2021, Baustudio Bachmann

1

Ubersichtsplan 6 x Vestas V162-6MW / NH 169,0m, mit Bema-
ßung untereinander, M 1:25.000, Stand: 04.11.2021, Baustudio
Bachmann

1

Lageplan zum Bauantrag, M 1:3000, Stand: gemessen am
22.09.2020, gefertigt am 24.Q9.2020, Dipl-lns. Jürqen Heusel 1

2 Anlage und Betrieb
Deckbblatt Kapitel 2 1

Anlagenteile, Betriebseinheiten, Ausrüstungsdaten
(Formulare 2.1, 2.2, 2.3) 10
Anqaben zum Fundament 2
Hinweis Dokument veraltet 04.05.22 1

Allgemeine Beschreibung EnVentusrM
Dokument-Nr. : 0081 -6996 VO4 2020-09-09 41
Ei genverbrauch von Vestas-Wi ndenerg iea n lagen
Dokument Nr. : 0020-4361 .V09 2029-01 -21 2
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3 Stoffe/Stoff date n/Stoff m e n ge n
Deckblatt Kapitel 3 1

Verureis auf Kapitel 6. 1 (Sicherheitsdatenblätter) 1

4 Emissionen / lmmissionen
Deckblatt Kapitel 4 2

4.1 Luftschadstoffe 1

4.2 Schall
Hinweis Parallelverfahren 2 WEA Enercon E-160 1

Schallimmissionsprognose für sechs neue Windenergieanlagen,
Windpark Fördersredt, PlanGlS GmbH Hannover, Projektnummer:
4 20 047,04.06.2021, Revision 00 31

- Einqabedaten 21

- Vorbelastunq 21
- Zusatzbelastunq 7
- Gesamtbelastunq 23
- Einqabedaten - schallreduziert - 3
- Zusatzbelastunq - schallreduziert - 7
- Gesamtbelastunq - schallreduziert - 23
- Herstel lerangabe Schall leistu ngspegel V 1 62-5.61 6.0 MW

Dokument Nr.: 0079-9518.V07 2021-02-09 5
- Kurzbericht GLGH-4285 10 06334 255-5-0002-A

Schal leistu nq speqel Enercon E-82 E2 (2. 000 kW) 4
- Auszug WT 4226105 aus dem Prüfbericht WT 4212105.,2ur

Schallemission der WEA Nordex N90/2500 LS 2

- Schallleistungspegel WEA REpower MM92,
Kurzbericht20ll-10-04 . 5

- Schalleistungspegel WEA Vestas V80 - 2.0 MW,
Bericht WT 3717104 4

- Messergebnisse Schallemissionen WEA Typ Südwind S70,
Windtest Bericht SE01 028282, Windtest, 27.06.2000 3

- Auszug Prüfbericht 11712002 zur Schallemission der WEA Typ
Südwind S-70, KOTTER, 25.10.2002 1

- Auszug Prüfbericht SE0301381 zu Schallemissionen der WEA
Südwind S-70, Windtest, 06.07 .2004 1

- Auszug Prüfbericht WT 2863/03 zur Schallemission der WEA
Typ Südwind S-70, Windtest, 24.11.2003 1

- Mehrfachvermessungen Nordex S70 vom 10.09.2004,
WIND-consult I

4.3 Schatten
Hinweis Parallelverfahren 2 WEA Enercon E-160 1

Anqaben zum Schattenwurfmodul 1

Schattenwurfprognose für acht neue Windenergieanlagen, Wind-
park Förderstedt, PlanGlS GmbH Hannover,
Proiektnummer: 4 20 047, 10.05.2021, Revision 02 16
- Detailkarte in 43 3
- Berechnunqserqebnisse Vorbelastunq 39
- Berechnunqserqebnisse Zusatzbelastunq 20
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- Berechnunqserqebnisse Vorbelastuno 50
Vestas Schattenwurf-Abscha ltsystem
Dok.-Nr.: 0083-6732.V00 (0080-8993.V01 \ 2019-02-07 b

5 Anlagensicherheit
Deckblatt Kapitel 5 1

Einschätzung zur Störfallverordnunq (1 2. BlmSchV) 1

Allqemeine Anqaben zur Anlaqensicherheit (Ubersicht) 1

Al lgemei ne Spezifi kation Vestas Eiserken n u ngssystem (Vl D)
Dokument-Nr.: 0051-2750V10 vom 30. April 2020 I
Bl itzsch utz und elektromag netische Verträg lichkeit
Dokument-Nr.: 0077-8468 v02 vom 26.09.2019 19
Gutachten lntegration des BLADEcontrol lce Detectot BID in die
Steuerung von Vestas Windenergieanlagen
DNV GL Energy, GL Renewables, Auftragsnr.
480011 414627 1 1256, Report Nr. 751 72. Rev. 5 vom 07.01.2029 7
Stellungnahme zu der Option ,,Eiserkennungssystem" an Vestas
WEA, Vestas 0047-8035.V06 vom 09.01.2020 1

Vestas Erdungssystem, Dok.-Nr.: 0044-7 1 12VQ1 v. 08.04.201 5 11

Vordruck ,,Prüfprotokoll zur Jahreswartung" (Vl 17-4.0, V136-4.0,
v150-4.0) 15
Typenzertifikat Bl D vom 20. 1 0.2020 04.o5.22 14
Fledermausschutzsystem, Allgemeine Beschreibung
Dok.-Nr.: 0083-6731 V00 vom 07.02.2029 6
Beschreibung des Fledermausschutzsystems von WEA 1

6 Wassergefährdende Stoffe/Löschwasser
Deckblatt Kapitel 6 1

6.1 Angaben zu wassergefährdenden Stoffen
Dok.-Nr. : 0085-9683 .V04 2020-12-03 7
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Dok.-Nr.: 0085-9806.V03 2020-12-03 15
Sicherheitsdatenblätter 182

6.2 Löschwasser 1

7 Abfälle / Wirtschaftsdünger
Deckblatt Kapitel 7 1

Angaben zum Abfall, Dok.-Nr.: 0090-1757.V05 2020-12-03 10

I Abwasser
Deckblatt Kapitel 8 1

Beschreibung zum Abwasser 1

Abwasserentsorgung, Dok.-Nr.: 0088-8345.V00 vom 8.1 0.201 I
I Arbeitsschutz

Deckblatt Kapitel 9 1

Allgemeine Angaben zum Arbeitsschutz
Dok-Nr.: 0040-0191 V02 2026-03-10 3
Betriebsanleitung und Kontrollkarte für die Rettungsausrüstung
RES REDTM, EN 365:2004 14
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Gebrauchsan leitun g und I nspektionskarte für d ie Rettu ngssys-
teme RESQ DD-X, RESQ DD-S; RESQ DDE-X und RESQ DDE-S
EN 365:2004, EN341 :2Q11 , EN1496:2006 27
Kurzanleitung Service-Aufzug Sherpa-SD4
Ref. : 38921 -QR-DE vom24.03.201 4 2

Betriebsanleitung Service-Aufzug Sherpa-SD4
Referenz: 38921 -OM-DE vom 24.03.201 4 22
EC Type Examination Certificate für Sherpa-SD4
No. 214-258-170-8 vom 12.05.2016 2

Notbeleuchtung an Vestas WEA, Dok.Nr.: 0040-0154V04 2018-
08-02 3

10 Brandschutz
Deckblatt Kapitel 10
Allgemeine Beschreibung EnVentusrM Brandschutz WEA,
Dok.-Nr.: 0077 -4620 V02 2019-10-29 21

Generisches Brandschutzkonzept, TUV Süd,
Dokument: Vestas BS-Konzept R6.2 final 20200723 04.05.22 18

Allgem,SpezifikationVestasFeuerlöschsystem(FSS)
Dok.Nr.: 0059-0391 V07 2020-01-23 04.05.22 8

Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsplan
Dok-Nr.: 0063-8199 V00 2020-10-04 6

Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsanweisung für Onshore-
Windenergieanlagen, Dok.-Nr.: 0079-991 1 V05 vom 26.02.2020 31

11 Energieeffizienz / Anqaben zur Wärmenutzunq
Deckblatt Kapitel 11 1

An gaben zu r Enerq ie effizienz / Wärmenutzu ng 1

12 Einqriffe in Natur und Landschaft i. S. v.n S I NatSchG LSA
Deckblatt Kapitel 12 1

Hinweise zu den nachfolqenden Unterlagen 1

Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 1 1.10.2021,
LPR Landschaftsplanunq Dr. Reichhoff GmbH 100
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Oktober 2Q21,
LPR Landschaftsplanunq Dr. Reichhoff GmbH 46
Brutvogeluntersuchung, Oktober 201 8,
LPR Landschaftsplanunq Dr. Reichhoff GmbH 24
Untersuchung zur Raumnutzung von Rot und Schwarzmilan,
November 2018: LPR Landschaftsplanunq Dr. Reichhoff GmbH 28
Biotoptypenkartierung, 10 Pläne M 1:2.500, Juni2020;
LaReG Planunqsqemeinschaft GbR 10
Landnutzung, Plan M 1:30.000, Juni 2020;
LaReG Planunqsqemeinschaft GbR 1

Ergebn isse der Rau mstru ktu rkartieru ng, 22.06.2020,
LaReG Planunqsqemeinschaft GbR I
Horstbesatzkontrolle 2020, August 2020,
LPR Landschaftsplanunq Dr. Reichhoff GmbH 10
Horste und Horstbesatze 2020, Plan M 1:40.000, August 2020;
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 1
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Rastvogeluntersuchung, Novemb er 2028,
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 19
Fledermauskundliche Untersuchung, Januar 2019,
Habitart, Guido Mundt 58
Fe ld h a m steru nte rs u ch ung, 23. 1 0 .20 1 8, aktua I isie rt 31 .08.2020;
ÖfofoP GbR (K. Mammen u. U. Mammen) 12
Wertgebende Brutvögel 2018, Plan M 1 :10.000, 14.09.2020,
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 1

Horste und Horstbesatze 201812020, Plan M 1:40.000,
14.09.2020, LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 1

Wertgebende Rastvögel Okt.2Q27 - Sept.2018, M 1:25.000,
14.09.2020, LPR Landschaftsplanunq Dr. Reichhoff GmbH 1

Biotop- und Nutzungstypen, Plan M 1:2.750,14.09.2020,
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 1

Eingriffskarte, Plan M 1:4.000, 14.09.2020,
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 1

Kom pensationsma ßnahmen (Anha ng ll), 1 2.06.2021,
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 18
Begleitschreiben zur Anderung UVP-Bericht, LBP und AFB,
LPR, 12.10.2021 04.o5.22 5
Gutachterliche Stellungnahme Rohnrveihe,
LPR, 17 .03.2022 04.o5.22 2
Eignung Hamsterfläche, E-Mail von Dominik.Schönhoff@wind-
waerts.de vom 08.06.2022 mit Karte CEF-Maßnahme 1 - Feld-
hamsterumsiedlung, M 1:15.000, Stand 08.06.2022 und E-Mail
(Seite 1 u. 2) von m.lamottke@lpr-landschaftsplanung.com vom

:20.05.2022 08.06.22 4

13 An gaben zu r Prüfu nq der Umweltverträql ichkeit
Deckblatt Kapitel 13 1

Hinweise zu den nachfolqenden Unterlaqen 1

UVP-Bericht vom 1 1.10.2021,
LPR Landschaftsplanunq Dr. Reichhoff GmbH 169

14 Maßnahmen bei Betriebseinstellunq
Deckblatt Kapitel 14 1

Vorgesehene Maßnahmen bei Betriebseinstellunq 1

Rückbaumaßnahmen und -kosten. Formular 14.2 12.05.23 2
Herstellerangaben Rückbaukosten, Dok-Nr.: 0089-9801 .V02,
2020-1008 (ohne Sonderqründunq 2
Erm ittlung Rückbau kosten einsch l. Rüttelstopfsäu len 12.O5.23 1

Antrag auf Vorlaqe der Rückbausicherunq 1

Verpflichtungserklärungen gem. $ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB und
S 71 Abs. 3 BauO LSA 12.05.23 6

15 Unterlagen zu nach $ 13 BlmSchG eingeschlossenen
Entscheidungen - Bauvorlagen

15.0 Deckblatt Kapitel 15 1

1 5 1 1 Bauantraqsformular 3
Anlaqe 1- Standorte der Anlagen 1
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Anlage 2 - Ubersicht Standortgrundstücke (Eigentümer) 1

Erforderliche Baulasten b
Abweichunqsantraq nach S 66 Abs. 1 BauO LSA 3

Lageplan Grenzabstand WEA - Baulastkreise gekürzt -
M 1:7.000, 05.07.2021 1

Lageplan Grenzabstand WEA - Baulastkreise Uberlagerung -
M 1:7.000, 05.07.2021 1

15.1.2 Venrveis auf Abschn . 1.4.2 wq. Auszuq Liegenschaftskataster 1

15.1 .3 Ubersichtsplan M 1:5.000, Baustudio Bachmann, UEP-01,
20.08.2020 1

Lagepläne WEA1 - WEA 6, M 1:1.000, Baustudio Bachmann, LP-
01, LP-02, LP-03, LP-04, LP-05, LP-06, 21.08.2020 6

Vestas Ubersetzungsleqende (Bauzeichnungen) 1

Ansichten, Vestas Dok Nr.: 0089-4874 1

Gondel, Vestas Dok Nr.: 0084-9160 1

15.1.5 Baubeschreibunq 5

Proiektbezogene Anlagenbeschreibung 2

Betriebsbeschreibunq 4
15.1.6 Statik

Klarstellung zur Ausführunq der Gründung 04.05.22 1

lngenieurgeologisches Gutachten, BUU Dr. Schubert GmbH & Co
KG, Proiekt Nr.: 22027 7 -2vom 1 1 .06.2021 mit Anlaqen

67
+65

Gutachten zur Standorteignung, 117-Wind GmbH & Co. KG,
BerichtNr.:l17-sE-2020-377Rev'2vomQ7'07.2021 33
Prüfbericht für eine Typenprüfung, Turm und Fundament T20,
TÜV Süd, Prüf-Nr.: 3231817-24-d vom 11.02.2021 7

Prüfbericht für eine Typenprüfung, Prüfung der Standsicherheit -
Flachgründung, TÜV Süd, Prüf-Nr.: 3108363-24-d Rev. 2 vom
02.02.2021 8
Prüfbericht für eine Typenprüfung, Prüfung der Standsicherheit -
Hybridturm T20, TÜV Süd, Prüf-Nr.: 3108363-14-d Rev. 1 vom
12.01.2021 13

Ubersichtsplan Stahlturm 169m NH, M 1:100,
Max Böql, Proiekt Nr.: 21683,20.11.2019 1

Ubersichtsplan Gesamtturm NH=1 69m V1 62, Spannglids.
,,SUSPA', M 1:200, 1:50, Max Bögl, Projekt Nr.: 21683,
22.10.2019 1

Gutachterliche Stellungnahme für Lastannahme zur Turmberech-
nung, DNVGL Energy, Projekt-Nr. 10159119, Berichts-Nr.: L-
0562 9-405 2- 4 Rev .2; 2020- 1 2-08
Combine foundation loads, Vestas Doc.:[0088-73151VER 03, Ver-
sion 03 vom 29.01 .2020 237
Maschinengutachten, DNV GL,
Berichts-Nr.: M-0591 9-0, Rev. 2, 2020-12-18 59
Statische Berechnung Hybridturm T20, Max Bögl,
ProkektNr.: 21683-T20, Rev. D, 01.12.2020
Anhang A:Geotechnischer Nachweis
Anhang B: FE System
Anhang C: Lasteingabe
Anhanq D: Schnittqröße

81
12
21
19
42
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Anhang E: Erforderliche Bewehrung 17
Planzeichnung Bewehrung Fundamenl @24.50m, M 1 :50,
Max Böql, ProiektNr.: 21683. 19.1 1.2019 1

Planzeichnung Schalplan Fundamenl a24,50m NH=166m und
169m, M 1:200, 1:50, Max Böql, ProiektNr.: 21683, 15.11.2019 1

15.1.7 Brandschutz - Venrueis auf Abschnitt 10 1

15.1.8 Erschließunq 1

15.3.0 Sonstige Unterlagen
Bauvorlagenberechtigunq lng. Lutz Bachmann 1

Berechnunq der Tiefe der Abstandsfläche 1

Nachweis Rohbaukosten, VESTAS,
Dok.Nr.: 0089-9799 .V01 2020-1 0-08 2
Nachweis Herstellkosten, Vestas,
Dok. Nr. : 0089-9803 .V01, 2020-1 0-08 2
Standort, Koordinaten Höhenanqaben WEA 01 - WEA 06 6
Hinweis zum Eisfallqutachten 1

Eisfallgutachten, Ramboll Deutschland GmbH,
20-1 -3072-001 -EBE vom 09. 1 0.202A 34

16 Luftfahrt
Deckblatt Kapitel 16 1

Kostenübernahmeerklärunq DFS 1

Anträge auf I uftverkehrsrechtl iche Zustim m ung 6
Besch reibu ne zut Taqes- u nd Nachtkennzeichnunq 1

Tages- und Nachtkennzeichnung, Vestas,
Dok. Nr. : 0049-81 34.V 17 31

Ansichten, Vestas Dok Nr.: 0089-4874 1

Ubersichtsplan TK 25, M 1: 25.000, Baustudio Bachmann,
21.08.2020 1

Allgemeine Spezifikation für Sichweitensensor, Vestas,
Dok.Nr.: 0067-0753 V01, 2018-07 -26 12
Allgemei ne Spezifikation Gefahrenfeuer, Vestas,
DokNr. : 0097-6802 .V03, 2021-03-08
Allgemeine Spezifikation USV, Vestas,
Dok. Nr. : 0040-8699.V07 9
H inweise zu r bedarfsgerechten Nachtken nzeichn unq 3
Standortdaten mit WGS Koordinaten) 1
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Anlage 3

Rechtsquel lenverzeichnis

AIIGO LSA Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) vom 10
Oktober 2012 (GVBI. LSA 2012, 336), zuletzt geändert durch Verordnung vom g
Oktober 2023 (GVBI. LSA S. 583)

AW Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
vom 24. April 2020 (BAnz AT 30.04.2020 B'4)'

ArbSchG Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. I S.
1246), zuletzl geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31 . Mai 2023 (BGBI
20231Nr. 140)

ArbSchZustVO

ArbStättV

ASR A1.3

BauGB

BauO LSA

BaustellV

BauVorlVO
LSA

BBergG

Zuständigkeitsverordnung für das Arbeitsschutz- und Produktsicherheitsrecht
des Landes Sachsen-Anhalt (ArbSch-ZustVO) vom 2. Juli 2009, verkündet als
Artikel 1 der Verordnung zur Anderung von Zuständigkeitsverordnungen auf
dem Gebiet des Arbeitsschutzrechts vom 2. Juli2009 (GVBI. S. 346), zuletzt ge-
ändert durch $ 1 der Verordnung vom 28. Januar 202J (GVBI. LSA S. 32)

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)
vom 12. August 2004 (BGBI. I S. 2179), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2020 (BGBI. I S. 3334)

Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung, Ausgabe: Februar 2013 (GMBI 2013, S. 334, zuletzt ge-
ändert GMBI 2022, S. 2421

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 28. Juli 2023 (BGBI.2023l Nr. 221)

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. November 2020 (GVBI. LSA S. 660)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung - BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBI. I S. 1283), zulelzl geändert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBI.2023l Nr. 1)

Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenver-
ordnung - BauVorlVO) vom 8. Juni 2006, zuletzt geändert durch Verordnung
vom 13. September 2021 (GVBI. LSA S. 4Bg)

Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBI. I S. 1310), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 88)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) vom
3. Februar 2015 (BGBI. I S. 49), zuletzl geändert durch Artikel 7 des Gesetzes
vom27. Juli2021(BGBI. lS. 3146)

BetrSichV
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BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 1 7. März 1998
(BGBI. I S. 502), zulelzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar
2021 (BGB|. rS. 306)

Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzge-
setz (Bodenschutz-Ausführu ngsgesetz Sachsen-An halt - BodSchAG LSA)
vom 2. April 2002 (GVBI. LSA 2002, 214), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 5. Dezember 2019 (GVBI. LSA S. 946)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissi-
onsschutzgesetz - BlmSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zulelzt geändert durch Artikel 1 '1 Absatz 3
des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 20231Nr. 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutz-gesetzes
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. I S. 1440), geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BlmSchV) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. I S. 1001 ), zuletzl geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22.Mär22023 (BGBI. 20231Nr. 88)

Gesetz ü ber Naturschutz u nd Landschaftspflege ( Bu ndesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I5.2542), zuletzl geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.
Januar 2002 (BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zulelzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI .20231 Nr. 280)

Denkmalschutzgesetz des l-andes Sachsen-Anhalt vom 21 . Oktober 1991
(GVBI. LSA 1991 , 368, ber. 1992, S. 310), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2005 (GVBI. LSA S. 769, 801)

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz -
EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBI. I S. 1970; 3621), zulelzl geändert durch Artikel
24 des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBI .20231 Nr. 272)

Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des lmmissionsschutzes
(lmmi-ZustVO) vom 8. Oktober 2015, zulelzt geändert durch Artikel 7 der Ver-
ordnung vom 18. Dezember 2018 (GVBI. LSA S. 430,431)

Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom '10. Mai 2007
(BGBI. I S. 698), zulelzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 8. Oktober
2023 (BGBI . 2023 1 Nr. 272)

Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998
(BGBI. I S. 3322), zuletzl geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli
2023 (BGBI .20231 Nr. 203)
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StrG LSA

UVPG

VwGO

VwVfG

VwVfG LSA

VwKostG LSA

WHG

Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA)vom 6. Juli 1993 (GVBI
LSA 1993, 334), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. März
2023 (GVB|. LSA S. 178)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. März 2021 (BGBI. I S. 540), geändert durch Artikel2 des
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 88)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. März 1991 (BGBI. I S. 686), zulelzl geändert durch Artikel 19 des Gesetzes
vom 8. Oktober 2023 (BGBI. 2023 I Nr.272)
Verwaltu ngsverfahrensgesetz (VwVfG ) in der Fassu ng der Bekanntmachung
vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102), zulelzt geändert durch Artikel 24 Absatz 3
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154)

Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 1 8. Novem ber
2005, verkündet als Artikel 7 des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chungsgesetzes vom '18. November 2005 (GVBI. LSA S. 698), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. April 2020 (GVBI. LSA S. 134)

Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27
Juni '1991 (GVBI. LSA 1991 ,154), zulelzt geändert durch Gesetz vom 15. De-
zember 2022 (GVBI. LSA S. 384)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zulelzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 3. Juli2023 (BGBI.2023l Nr.'176)
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Anlage 4
An die unteru Bamubichtsb€horde

Salzlandkreis
43 FD Bauordnung und Hochbau
0640t) Bemburg {$aale!

At ErEgctsr der G€rttm{IrqEbdrftle

I ilJ43/20?1 -02520-KLAE

EiUTEEEETp€| de? Cemtnigr,tgEö€tu*

Miüeilung über Baubeginn {$ 71 Abs. I BauO LSA}
{mws der BauarGktrlsbeh6de l tJtbcfie ra Eanbeginn vwlicgen}

3, rundstück

Nur n€tirliche keine

2.

4.

5.

JUWI Gmt)H, Hen Thölken
lIlTF. It(}mirfE

t€Fron (ml VarEhfl
051 1 123573668

Fd{mt\rbflE rll
philipp.lhoelken@juvli.de
E{BhArlllse

Energieällee 1. 55286 Wörrstadt
sia&!, l-hlgnurm€t, PLZ O'l

tlef / Die Bsuherfn) I Bauhenenge*einschaft ist Ehpnturner{in}
Ert'bauberedrligte(r) des Baugrundslüc*E

neEt18

VEfFtsrlnl(lrBatsengeüninsatlflt Xil:,rrJb.nlßE

r*dr(]mvürd{l l-e{mrltfülrdrll E-hBl-Ad{EsrE

lilae, F*rönrffrrEl, Hl, Ltl

Genehmigungsveffahren aufgrund des Bundes-ln]ilissionsschuEgesetzes {BlmSchG)
hier: Enichtung und Betrielr von 6 Windenergieanlagen (WEA 01 bis WEA 06) des Typs VESTAS V16?
mit 6 MW. 169 m Nahenhöhe und 250 rn Gesamthöhe

GsrEnft GefEhdnil

Slral!ß, Flils-M.

Nienburg (Saale) Brum try, Neugatterslelren
Ml'![

Staßfurt Brum lry, Neugatterslelren

11.10
hir

17. ?1,31.33, 1013

Ftßtd

mf drn im

Der smllich eingehihde Vordruck .Benennung *inesleiner Biul€iterslBöuleitenß / Frchbauleitersr'Fachbäuleitenn'

Der Baul€iter/die EruleiiEFin l der FachbauleilerJdie F:c:hbauleiterin \rird hi€rmit benännt

liegr der Bausufsichtsb€hörde bereits vEr liegl bei.

llilq \r(xnilB

SralP, Fh.rsnrrlrner

PTZ qI leElDni Far

FTH

bei.ftintdbei
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6. Himueise für den Bauherrn i die Bauherrin

7. UnterBchrifren

filr irt behn[ ds sin Äbilshfrcn ron Gn gctHmiSßn 8$andrqrn sio ffirngfirfiigftafieusfihnn nedr
S$dthi-FüAr*l:rungsnhürurdcrAdüEur1gEirE.clritrlchEScrryn*rmglng shrftdqr
Soilail tElgtlcffil\ tcd dil ftucnilf rcr &üagim lnaa Skltrdrsn Vsrlrdrllrflrrn rur rtdilürr rn dEr
BrurtsilB rnlEbrichL

1- DEr {S ft A!s- I EruO LSAI id mr Außnhrp qcnrffimabaffifiqcr Vutüsbt slrh bei
Volhrürrt im Gcnelmf@ md bd üer SlsdEnilürrlme d6f 8rurüeihn mdr eircr
UaFüecfung vqr mehr rb drei ilonrtgn nftameikn

2. Fomr$ürn därEn errü in Eeülelü gcnilnm€n rerden, Krr daffiIc lclrotrlrfü@ß E€Efiloccfiün-
3üddbqErth) da Teqglöchleit und irtEE ttlhücilaf ds Abgpü@m hxhelt'gt h[ lmlEntxngF milnrsr
undf,odthpüftrsltre*cdütsnltüünn in ESiGb qffomrtnrclürt rr*rr croGScdbTrqßctlhitund
ridffi }lutüednü&r Ldü,mmr arrrA!,filnru türVdtrgmrxrrqffin lc*cniiddhif {S 8l Ab.2 Srila,l
EaSlSf,l-

3, äNt db l$ctilrchdftil gffirüß I | *r llerrüüp rnr ffiütrurg dcr FncrFrtm-eaeryien-
wmn.fcünrllttl LsA3. tird
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Anlage 5
An die slse Bawußic|rrsbeh&de

Salzlandkreis
43 FD Bauordnung und Hochbau
064G0 Bemhurq (Saalel

I tu43J202 1-0?520-KtÄE

Anaeige über die beabsichtigte Aufnahme der Nufung {$ 81 Abs. 2 SaE I BauO LSA}

chsft

2, Genaue des Vorhoben

3.
Gst-r.h GelllfxEEd

Sä8., l-iilc.]V.

Nienhurg (Saale)
(iefirüuri
Brumby. Neugattefsleben

Staßfurt Brunrby, Neugattersleben
ttt
11. t0

Ftrgüd(

17,21,31,33, 1013

5. Hinweise für den Bauherrn I die Bauh€rrin

Der/Die Bauhsr(in) hrt mindeshß zrrrj Wwfian vsfer de besbcl*tble Aufurhrc arr Nutarrq eirer ni&t nrfdrrcrrftden
beulidnn Ardone der gilarkilrls,b€l$de ätuzpig€n. Eine baulic*re Ar{soe dsrf €ßt o€irutd mrden, usrn gie ECb,st
ZuhlttsrcgE, Wsssr€rsorgur{s- sd Abrtarseft€6€itigurEssrda€en h dem erfurde.Schcn Unfrrg s*rrcr nltä$ s!td, rlil*n
istoch ffdm im Säfz I beeÄi*rrEtm Zäqxmkt

FeuBr:üäteä dü]fs! etlt in Betrbtt gsc.trlrH'Fd€fl. Hln derlüe bsEllmicfiligt! B€irlBsctffildr&gH{in} üe TäWlt$k€it
utd siclR Nutrbü*et d* Abga5filags bsc*Finbt h{: VertrmrmgsrFtm und BlodüeidraftFlte dürfcn sl dsn in
Beüieb g€offmen Hde.r. senn €r oder sie die Taugl'n**dt ulld i*$ele Nutrbsrtd! ds trdh$E€n rlrr Ä&fiArnnlg rDn
Verh.e{'nwlos{EE€fl b6cfEiniot hat {$ql- S gt SäO LSA}-

Arrl de ll*hrcasptrcht gnr*fi f t der Vem*rrng anr ttrdrfüfvung d:s Ernq.cftaeEwie++tärrngcteEßc
{€Elm*meG'Dlto} yoor t- Februr älf3 (GVBL LSA 3- 54f Hird hingsiGselr

Die 8a:täliguryen nsrh $ 80 Abc. 2 Ba'.o LSA sind b€tldägl

Qft, Detrm. Untüsfirift Bilhürlini

rundstück

,1.

JUWI GmbH, Hen Thölken
IIITE t,gTTlF

r€5ur (rfit vomdll
051 1 1 23573€68

Fd (rTrl \tffi5*rl,
phiii pp. thoelken@juv/i.de
E-lllail-trn35a

Energieallee 1, 55286 Wörrstadt
5üte, H:HIIIß,Hl,(tt

C'€r, Die B*hen{in) / Bauhenengenein*chäfi ist EiJentlmer(in}
Ebbauberecfiligte(rl des Baug.undstlcl*

llcnIr
vsrFll(n) (Et ttätEfnrEmoschaft l{i'lt. \rqflirlE

Tc5frn trrl Vd|naf) F:u (trn vüYglt) h-liEl-trrc

:i!iüie. l{arsnlm. F1Z Orl

Genehmigungsverfahren aufgrund des Eundes-lmmissionsschuEEesetzes (BlnrSchG)
hier: Enichtung und Belrielr von 6 Windenergieanlagen (WEA 01 fris WEA 06) des Tlps VESTAS V162
mit 6 tvlw, 169 m Nal)enhöhe und 250 nr Gesamthöhe

Db ArJtnahme der Nuärng erfalgt arn



Baustellenschild
rrchl llfb.,38.lOUiA

Genehmigungsverfahren aufgrund des Bundes-lmmlssionsschutzgeseEes (BlmSchG)
hier: Errichtung und Betrieb von 6 Windenergreanlagen (WEA 01 bb WEA 06) des Typs VE$TAS V162

mit 6 MW, 169 m Nabenhöhe und 250 m Gesamthöhe
lBaB{ff, eturg d83 vfl ilsüü13)

r r r 143/202 1 -0252 S.KI.AE

{A*1mr6cfi{ri d{r B€ugBfltrtr.hquE}

Bauvorhaben

Bauort

lfrü

Flur 10, Flurstück 1013

Nienburg (Saale), Staßfurt
tstr*€ {.rid l-+aJsrl.rn ns !

Brumby, Flur 11, Flurstitcke '17, 2'1,31, 33, Neugattersleben
(GsfEet(t,rg, Fi {r, Fhr$J{t{€i }

Entwurfsverfasser

lPLZi, {srsr)tüü{l$trE} Il.läü&nJltfiltr) lTalg{(,trr.llrdnafl

{&s lStSs)

Bauleiter

TPLZ'I{l$/rnsl (ltäusfi$x{rrtr} lTalst:nnu{rwraft

Rohbauunternehmen

tsrd€){oü{Pru}{ltsff€} flbu*rrrnrsr) tTelelmrunvnerl

l'ldItslEr{brdEiürrlü6t
amä$gü.

ds
.tüüütt

Hitrnnsd.{b
Varl(.l[rün

8clt,
ofrfiülrrirrcfi

8r|!bbeh
uril
En

drFrritmüü'
r*lrlElffirÜl*süFlH

hclrbn
EI

turd
gdr€1.^rhf

güht.lt'l6.
ö.B$ßdrrng6a

Brüüdürütrü.l.

Hlnweb

>o(/r)
Nool
äa*
^.-= axr<o 4
L^, 

= 
q.

Pd(,
äz
00 :r
C<rr
<Q
o-
6)=
öo
oJ
<@t
\5 (!

3ao
Jo

ao
=o

5@
qlcrXo \o)s



Salzlandkreis
Genehmigung Nr. 501 nach $ 4 BlmSchG
Az: 7 0-l 32.30. I 3BU M-06 -501 121

Bauvorhaben:

Dipl.-lng. ULRICH BEYER
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Anlage 7

. Prüfingeniaur für Stondricherheit

. Fochrichtungen: Mcssivbou / Metollbou / Holzbqu

HtJA,lBOr-u1$rR. 3;'39t t2,aAGDfßURG I lEL. (O? 9l) 6 l0 89"U / fAX i03

PRÜFBERICHT

Ntz2U060.1

Neubau von 6 Windenergieanlagen im WP Förderstedt
des Typs Vestas V 162, 6MW mit 250m Gesamthöho
Nabonhöhs'169m; Rotordurchmeseer 1 62m

Bauherr:

WEA 1 Gemarkung Brumby; Flur 11; Fluratllcke 21' 20, 18' 18

WEA 2 Oemarkung Brumby; Flur 11; Fluratilcke 18, 17, l8
Gemarkung Glöthe; Flur 9; Flurttück 55

WEA 3 Gemarkung Brumby; Flur 11; Fluretücke 30' 31,32, 33

WEA 4 Gemarkung Brumby; Flur 11; Fluretticko 21,24,34
WEA 5 Gemarkung Brumbyl Flur tt; Flurutücks 33, 40' 42, 43

Gemarkung Neugaterslabcn; Flur 10; Fturetück 1020
WEA 0 Gcmarkung Neugatersleben; Flur'10; FlurEtllek 1011,l0t3

Windwärts Energie GmbH
Hanomaghof 1

30449 Hannover

Statik: Vestas Wtnd Systems tuS
Hedeager 42
DK 8200 Aarhus N

Akteneslchen BOA:

Prtifnummer:

lll/4312021-02520-kn

N/222v060

ZL[fl4llur]o lggen vor:

Typenprufung:

Baugrundgutachten;

Sonstige Unterlagen

Prufbaricht für eine Typenprüfung vom 16.02.2025, Prüfberichts-Nr.
3231817-24-d des TÜV Süd lndustrie Ssrvice GrnbH, Westendstrasge 199,
806S6 München
fürTurm und Fundament T20 der WEA vom
Typ
WZ

Vestas V1 62-5.4i5.6J6.OMW * NH169m
$, Erdbebenzone 3

DlBFRichtlinie 2012

lngenieurgeologisches Gutachten Nr. 2?0277-2 vom 1 1.06.2021 aufgesttllt
durch die BBU Dr. $chub€rt GmbH & Co. KG, Glockenptatz 1, 34388 Tren-
delburg

Gutachterliche Stellungnahme für Lastannahmen zur Turmberechnung der
V€slas Vl62, Projekt-Nr. 10159119 vom 0S 12.2020. Berlchts-Nr. L-05629-
A052*t Rev.2 sowie dis Gutächt€rliche Steiiungnahme lür die Maschinen-
konstruktion Berieht-Nr. M-05S19-0 Rev. 2 vom 18,12.2020, aufgestellt
durch die DNV GL Energy Renewables Certification germanischer Lloyd
lndustrial Services GmbH, Brooktorkai 18, ?0457 Hamburg
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Dipl. lng. Ulrlch Beyer
Priltlng€ni€!r fil Stendrlsh€rhoit
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Blatt 2 des Prüfberichtes Nr.: l-l/222i060-'!

Baustoffe:
Balon;
Betonstehl:

Bauqrun$/Gründuno:

Siehe hierzu o"g. Baugrundgutachten

Prüfbemerkungen:

Dieser Prtifbericht bezieht sich auf dle Prüfung der Übsreinstimmu
nung des Fundamenles zu Grunde liegenden Baugrundparameter
angegebenen Kennwerten,
DioEe Übereinstimmung wird hiermit bestätigt.

Windpark Fördorstedt, Neubau von 6 WEA

ng der der statischen Betech-
mlt den im Baugrundgutachten

Gutachten zur Standorteignung von WEA im Windpark Förderstedt,
Eericht-Nr. 117-SE-2020-377 Flev. 02 vom 13.07,?021, aufgestellt von der
117-Wnd GmbH & Co. KG, Am Westersielzug 11,25840 Friedrichstadt

C 30/37 und C45/55 - Fundament
B600B

Für die Windkraftanlagen wurden jeweils das Fundsment mh Berückelchtlgung des Aufüiebes
in Übereinstirnmung mrt den Ergebnissan der Baugrunduntersuchung ausgewählt,

Bei der Anlage sind tiefgründige Baugrundverbesserungen r.B. mittols sog. Rilttelstopfsäulen not-
wendlg. lm Zuge der Auafilhrungsplanung let der Nachweir der aurrcichsnden Eodenltci.
flgkeit onlsprechend Typonprüfung zu führen.
Die erforderlishe Anzahl und Lage der Verdichtungspr.lnkte slnd der Ausführungsplanung der bo-
auftragten Ausfrjhrungsflrrne zu entnehm6n,

Dic Hinweirs und Auflagen dor Baugrundgutachtens alnd ru boachtcn,

Vorliegende Turbulenagutachten slnd ln joweils aktu6Jlst6r Form zu beachten Llnd €ntsprschend
umzugetzen.

Prtlleroabnls:

Bei Ber-ückslchtigung der nachfolgenden l-linweisq bestahen gegen die Bauausführung der typen-
geprüften Windkrafianlag€n an o.g. Standorten aus statischer Sicht keine Bedenken.

1. Vor dem B€toni€ren der Fundamentts ist eine Baugrubenabnahme durchführen zu faseen. Die
Übereinstimmung der angeschnittenen Bodenschichten mit den Angaben dos Baugrundgut-
achtens bzw, den in der Typenprüfung angesetzten W€rten ist zu bastätigen. Oic Hinweiae
und Aullagen dea Beugrundgutachtene alnd ru beachten.
Die Er,gebnisse der tiefgründigen Baugrundveöesserungen sind mit den Soll-Werten abzu-
gleichen und zu bestätigen

2. Die Konlormitätskontrollan und Konformitätsnachweise für Beton sind auf der Grundlage der
DIN 1045-2 in Verbindung mit DIN EN 206-l durchzuführen.

KIAA-Früfung 2022t1?.06eNisnburB+Staßfurt, WEA im WP p6,6613isdt\prülb€richts\z0?2-080-l doe
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Vertellen
FEiffiSatzlEndkrots, Hen Knlck, AZ: llll43J202l.02520.kn
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Dlpl. lng. Ulrlch Beyer
FrLlff nO6öi qrr für St€'dBichß rtrßll

Blatt 3 des Prti{berichtee Nr.: N/?22/0€S"1 Wfindpaft Fihdaretedt, Neubau von 6 WEA

3. Dla Konformitäbbaacheinigungan der WKA sind vor lnbebbbnahme derAnlagan vorzulegen'

4, Der Nachweis der Einhaltung där not\r/€ndlgan Bodenkennwerle entsprochend Vorgabe in-
nerhalb derTypenprütung ist lnr Zuge der Aurführungsplanung der Bodenverbeseerungan zu
filhren.

5' Eln Aufirag alr honttruktlven Baua,ibonrachung llegrt ln vor' Ftlr dle Abnahma der 8e-
walrrung dss Fundamantos bltts lch um rechtrcltlge Ttrmlnrbaprachä.

Gegen dle Erteilung einer Bau6enehmigung beetehen aue $alischer $lcht untar Beachtung des
Hifergebnlsees kelna Bedenken.

Die Prüfung wird mit den Ber,vehrungEabnahmen flir dis Fundemente fortgeeetzt.

Magdeburg, den 22.07,?022

2. Baulrerr
3. Pdiüngenleur/€igen€ Akt€

2x
1x
1x

K:\AA-Prtiluog 20??\22-0€0'Nlenburg+Staßfur1, WEA lm WP Fördarutedt1Hlfberldrttl2otz-{}6o-l-do€
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- Anlage 8
[;J Landesvemaltungramt

Rcfrmt 307
z. Hd. Frau Kelrath
Emst-Kamieth-Straße 2
08112 Halle {Saale)

Vsrüftsnfl ichunq vqn Luftfal! rthl nder$ieaen
(endg tlltioe Verölfantlichu n ssdate n für iedes einzelne Bauwerkl

Az. Refrrat 307: 30tr.5.3.3031 4-7012021

1" DFS-Bearbeilungsnummer OZIAF-$T 10078-l bls $T {00764

2. Name dee Standortes; (Ort; Gemarkung, Straße oder Flur)

3. Art des Hindernisses:

4. Geographisehe Standortkoordinalen {Grad, Minute, $ekunda - Nord u. OEt mit
Angabe des Bezugsollipsoiden (Bessel, KraBsow$ki oder WGS 84 mit dnem GPS-
Empfänger g6me6,sen, kelneGau ft lgüqer (Reehts:. HochwedelJl:

S. Höhenargaben zum Luttfahrthindernis

- Flöhe ($tandort) tiber lrlN in m: ..,.....,. .

- Höhe über Grund in m: ,.......,.....,..
fcesaff ll?öf s des Bauwerlrsj

6. Art dar Tag€s- und ltlachtkennzeichnung (tseschreibung)*:

7, Baubeginn:,..,,,,,,.,,.,.........

B. Fertigsteilung:,.......,,....,...,

9. Adresss des Belreibers: ,.,

10- Ansprechpartner mit Tel.-Nr, der Stelle, die einen Auefali der Nachtkennzeichnung
meldet bzw, für die lnstandselzung verantwortlich istt

" Ott Au8lührungon zu Fht- 6 si$d lEchni4sh 2u ortüulem.

Ted C.P g TP 2 FB 03 Stand: 11.t8.2018 {Rev.0)
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